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Abkürzungsverzeichnis / Begriffsdefinitionen 

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 

BfN Bundesamt für Naturschutz 

EU-VSchRl Europäische Vogelschutzrichtlinie 

UG Untersuchungsgebiet 

 

Planungsfläche 

Die durch temporäre sowie dauerhafte bauliche Anlagen in Anspruch genommenen Flächen. 

 

Fortpflanzungsstätte  

Die Fortpflanzungsstätte beschreibt alle Orte im Gesamtlebensraum eines Tieres, die im Verlauf des 

Fortpflanzungsgeschehens benötigt werden (nach Runge et al., 2010). Als Fortpflanzungsstätten gelten z. B. 

Balzplätze, Paarungsgebiete, Neststandorte, Brutplätze oder -kolonien, Wurfbaue oder -plätze, Eiablage-, 

Verpuppungs- und Schlupfplätze oder Areale, die von den Larven oder Jungen genutzt werden. 

 

Wirkraum  

Der hinsichtlich des betrachteten Wirkfaktors (z. B. Scheuchwirkung) relevante Betrachtungsraum. Die 

Ausdehnung ist dabei abhängig vom Wirkfaktor sowie von der prüfrelevanten Art. 
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1. EINLEITUNG UND PROJEKTBESCHREIBUNG 

1.1. ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 

Die Firma EDF Renewables Deutschland GmbH mit Sitz in Klostertor 1, 20097 Hamburg, plant die Errichtung 

und den Betrieb eines Solarparks in Güntersen, in der Gemeinde Adelebsen, im Landkreis Göttingen in 

Niedersachsen. Die Firma ORCHIS Umweltplanung GmbH wurde beauftragt, für das vorliegende Projekt einen 

Umweltbericht zu erstellen.  

 
Abbildung 1: Lage der geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Solarpark Güntersen. 

Der vorliegende Umweltbericht stellt den Eingriff des Bauvorhabens in den Naturhaushalt dar. Hierbei wird 

eine Bestandsaufnahme und Bewertung der vom Vorhaben betroffenen Schutzgüter Boden, Wasser, 

Klima/Luft, Biotope, Fauna und des Landschaftsbilds vorgenommen, infolgedessen etwaige Vermeidungs-, 

Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen abgeleitet werden.  
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1.1. PROJEKTBESCHREIBUNG 

1.1.1. KURZBESCHREIBUNG DES VORHABENS 

Das Vorhaben umfasst die Errichtung und den Betrieb von Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Adelebsen mit 

einer Solarparkfläche in Güntersen sowie einer in Lödingsen. Für Güntersen ist es vorgesehen, einen 

Solarpark mit einer Gesamtgröße von ca. 55,9 ha zu errichten. Der Solarpark setzt sich aus den fünf 

Teilflächen mit ungefähren Flächengrößen von 11,8 ha, 12,5 ha, 10,8 ha, 15,7 ha und 5 ha zusammen. Die 

Errichtung der einzelnen Modulreihen soll mit variierenden Abständen zwischen etwa mindestens 2,5 m und 

maximal 4,0 m (je nach Topographie des Geländes) erfolgen, der Bodenabstand der Module ist mit 80 cm 

geplant. Zudem ist der dauerhafte Bau von Transformatoren erforderlich. Für den Bau der FF-PV müssen 

nach aktuellem Planungsstand keine Gehölze gerodet oder Pflegeschnitte vorgenommen werden. 

1.1.2. GROßRÄUMLICHE EINORDNUNG DES VORHABENSTANDORTES 

Die Planungsfläche des Solarparks liegt nördlich des Ortsteils Güntersen, der Gemeinde Adelebsen im 

Landkreis Göttingen im Süden Niedersachsens. Nördlich des Projektgebiets liegt Eberhausen, ein weiterer 

Ortsteil des Fleckens Adelebsen im Landkreis Göttingen. Weiter nördlich und etwas östlich der Projektflächen 

liegt außerdem die Ortschaft Adelebsen. Östlich der Planungsfläche verläuft die L559 (Abbildung 2). Etwa 

10km südöstlich grenzt die Stadt Göttingen. Im Süden und Westen befindet sich außerdem die Gemeinde 

Niemetal mit den Ortsteilen Imbsen, Löwenhagen und Ellerhasuen (Abbildung 2). 

Das Projektgebiet liegt auf Höhen um die 200 bis 230 m ü. NN. Bei dem Standort der Projektfläche handelt 

es sich vornehmlich um ackerbaulich genutzte Kulturlandschaft umgeben und teilweise überlagert mit 

verschiedenen Formen von Gehölzbeständen. Im Norden von West nach Ost wird die Projektfläche von 

einem naturnahen Bach eingegrenzt. Auch ist hier ein Stillgewässer natürlichen Ursprungs zu verzeichnen. 

Ein weiterer Bach verläuft östlich des Gebiets, welcher sich nördlich der Projektfläche mit dem anderen Bach 

kreuzt. Das Gebiet ist zudem wenig durch Verkehrswege erschlossen, vorwiegend sind Wald- und Feldwege 

zu verzeichnen. Östlich des Projektgebiets verläuft die Landstraße 559, die sich nördlich mit der Kreisstraße 

224 kreuzt. Im Umland befinden sich außerdem klein- und großräumige Waldflächen (Abbildung 2).  
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Abbildung 2: Großräumliche Lage der Solarparkplanung Güntersen. 

1.1.3. RAUMPLANERISCHE EINORDNUNG DES GEBIETES 

Der derzeit vorliegende erste Entwurf des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) aus dem Jahre 2020 

sieht für den Planungsraum ein Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft vor. An der Nordwestseite entlang 

des Lamfertbachs verläuft ein Vorranggebiet für Natur und Landschaft, welches das Planungsgebiet am 

nordwestlichen Rand überlagert. Im Osten grenzt das Projektgebiet an das FFH-Gebiet 402 Schwülme und 

Auschwippe. Der südwestliche Vorsprung des Projektgebietes grenzt an ein Vorranggebiet für 

Natursteinabbau. 

Die Planungsflächen der Solarparkplanung liegen nicht in einem Geltungsbereich von aktuell geltenden 

Bebauungsplänen des Landkreises Göttingen (Landkreis Göttingen 2024). 

1.2. GESETZLICHE GRUNDLAGEN UND LEITFÄDEN 

1.2.1. FFH-Richtlinie und Vogelschutzrichtlinie 

Europarechtlich ist der Artenschutz in den Artikeln 12, 13 und 16 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur 

Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen vom 21.05.1992 – FFH-

Richtlinie – (ABl. L 206 vom 22.07.1992, S. 7) sowie in den Artikeln 5 bis 7 und 9 der Richtlinie 2009/147/EG 

des europäischen Parlaments und des Rates über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten vom 

30.11.2009 – Vogelschutzrichtlinie – (ABl. L 20 vom 26.01.2010, S. 7) verankert. 
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1.2.2. BUNDESNATURSCHUTZGESETZ (BNATSCHG) 

Ebenso zu beachten sind die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) zum Flächen- und 

Artenschutz sowie die entsprechenden Bestimmungen des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum 

BNatSchG (NAGBNatSchG). Speziell sind gemäß § 1 des BNatSchG Natur und Landschaft auf Grund ihres 

eigenen Wertes und als Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen 

Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich auf Dauer zu sichern. Gemäß § 15 Abs. 1 BNatSchG 

ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 

zu unterlassen. Der Verursacher nicht vermeidbarer Beeinträchtigungen von Funktionen des 

Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes ist verpflichtet, diese auszugleichen oder zu ersetzen (§ 15 Abs. 

2 BNatSchG). Wird ein Eingriff zugelassen oder durchgeführt, obwohl die Beeinträchtigungen nicht zu 

vermeiden oder nicht in angemessener Frist auszugleichen oder zu ersetzen sind, hat der Verursacher für 

verbleibende Beeinträchtigungen Ersatz in Geld zu leisten (§ 15 Abs. 6 Nr. 1 BNatSchG). In den §§ 21 – 30 

sind geschützte Teile von Natur und Landschaft und deren jeweiliger Schutzzweck definiert. § 34 regelt die 

Verträglichkeitsprüfung für Schutzgebiete des europäischen Schutzgebietsnetzes „Natura 2000“ (FFH-

Gebiete und Vogelschutzgebiete). 

 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, Individuen der besonders geschützten Arten zu verletzen oder zu 

töten sowie streng geschützten Arten und die europäischen Vogelarten erheblich zu stören, so dass es zu 

einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führen würde. Ebenfalls ist es 

verboten, Fortpflanzungs- und Ruhestätten der besonders geschützten Arten inklusive essentieller Nahrungs- 

und Jagdbereiche sowie Flugrouten und Wanderkorridore zu beeinträchtigen und wild lebende Pflanzen der 

besonders geschützten Arten oder ihrer Entwicklungsformen oder ihrer Standorte zu beschädigen oder zu 

zerstören. 

1.2.3. BAUGESETZBUCH (BAUGB) 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 des Baugesetzbuches (BauGB) sind die Belange des Umweltschutzes, einschließlich 

des Naturschutzes und der Landespflege zu berücksichtigen. Hierzu zählen u.a. die Auswirkungen auf Tiere, 

Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima sowie deren Wechselwirkungen, aber auch umweltbezogene 

Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt. Die 

Bodenschutzklausel des § 1a Abs. 2 BauGB weist auf den möglichst sparsamen und schonenden Umgang mit 

Grund und Boden hin. Die Eingriffsregelung des § 1a Abs. 3 BauGB ist bei der Auslegung von Vermeidungs-, 

Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen zu beachten. 

1.2.4. WEITERE ARBEITSHILFEN UND LEITFÄDEN 

Zur Erfassung und Bewertung der Beeinträchtigung der Schutzgüter wird der Leitfaden „Hinweise für einen 

naturverträglichen Ausbau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen“ (NLT et al. 2023) herangezogen. Zusätzlich 

wird die Leitlinie Naturschutz und Landschaftspflege in Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz (NLÖ 

2002) berücksichtigt. Zudem dienen die Leitlinien für die Errichtung und Bewirtschaftung von PV-

Freiflächenanlagen (Landschaftspflegeverband Göttingen 2023) als Arbeitshilfe. 
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2. METHODIK 

2.1. DATENGRUNDLAGE 

2.1.1. FREMDDATENRECHERCHE 

Zur Recherche dienten frei zugängliche Online-Kartendienste. Insbesondere die Erfassung des Zustands der 

Schutzgüter Boden, Wasser sowie Klima und Luft erfolgte anhand des Kartenservers NIBIS des Landesamtes 

für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) sowie des Geoviewers der Bundesanstalt für Geowissenschaften 

und Rohstoffe (BGR). Offizielle Dokumente mit Bezug zum Bundesland Niedersachsen (z. B. Verordnungen 

zu Schutzgütern) wurden über den Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und 

Naturschutz (NLWKN) sowie über den Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen abgerufen. Es wurde 

darauf geachtet, jeweils die aktuellen Versionen zu berücksichtigen. Weitere verwendete Quellen sind an der 

entsprechenden Textstelle im Fließtext referenziert und im angehängten Literaturverzeichnis in detaillierter 

Form einzusehen. 

2.1.2. DATENABFRAGE 

In dem Jahr 2024 wurde von der Firma ORCHIS eine Datenabfrage für das Projektgebiet Güntersen bei dem 

Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) durchgeführt. Für 

das Projektgebiet wurden Daten des Tier- und Pflanzenartenschutzes vom NLWKN sowie Informationen der 

Staatlichen Vogelschutzwarte per E-Mail zur Verfügung gestellt. Folgende Inhalte wurden übermittelt: 

- Shape-Dateien für die landesweit bedeutsamen Lebensräume des Schwarzstorchs 

- Kartenausschnitt mit für Brutvögel relevanten Bereichen und bekannten Nachweisen ausgewählter 

Vogelarten (Rotmilan) 

- Datenbankauszug aus dem niedersächsischen Pflanzenartenkataster. Pflanzenarten-

Erfassungsprogramm der Fachbehörde für Naturschutz im Niedersächsischen Landesbetrieb für 

Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (Stand 23.03.2024). Kartierzeitraum: 2004 - 2024 

- Abgabe faunistischer Daten aus dem Tierarten-Erfassungsprogramm der Fachbehörde für 

Naturschutz im Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 

(Stand 15.04.2024). Zeitraum: 2004 – 2024 

2.1.3. DATEN AUS FREILANDERHEBUNGEN 

Im Zuge der Erstellung des Umweltberichts wurden Erfassungen der Biotope, der Herpetofauna und der 

Avifauna durchgeführt. Für die Erfassung und Bewertung der Biotoptypen sowie zur Erhebung des 

Herpetofaunavorkommens erfolgten umfassende Kartierungen im Jahr 2024. Zur Untersuchung der 

Avifauna wurden im UG 2024 Erfassungen der Brut- und Rastvögel durchgeführt. Alle floristischen und 

faunistischen Erhebungen folgen dabei gängigen Methodiken und den entsprechenden Leitfäden bzw. 

Arbeitshilfen des Landes Niedersachsen.  

Weitere genauere Angaben und Details zu der Methodik aller floristischen und faunistischen Erhebungen 

sind den einzelnen Abschnitten und den entsprechenden Fachgutachten (ORCHIS 2025) zu entnehmen. 

2.2. EINGRIFFSREGELUNG 

Im vorliegenden Umweltbericht erfolgt zunächst eine Beschreibung und Darstellung des aktuellen Zustands 

der Schutzgüter Boden, Wasser, Klima und Luft, Pflanzen, Tiere und deren Lebensräume, Schutzgebiete sowie 
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Landschaftsbild vor dem Eingriff. Dabei werden auch vorhandene Vorbelastungen berücksichtigt. Des 

Weiteren wird die Bedeutung der Schutzgüter für den Naturhaushalt und die Empfindlichkeit gegenüber 

Veränderungen bewertet. Als Grundlage für die Ermittlung und Bewertung des Bestandszustandes dienen 

die vorhandenen zugänglichen Behördeninformationen sowie die durch die Begehungen ermittelten Daten.  

Im Zuge der weiteren Betrachtung werden aufbauend auf der Bestandserfassung und -bewertung die mit 

dem Vorhaben verbundenen eingriffsrelevanten bau-, anlage- und betriebsbedingten Beeinträchtigungen 

von Natur und Landschaft geprüft und im Bedarfsfall Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Minderung sowie 

zur Kompensation der Schutzgüter und ihrer Leistungs- und Funktionsfähigkeit abgeleitet. 

2.2.1. ABGRENZUNG DES UNTERSUCHUNGSRAUMES 

Die Abgrenzung des Untersuchungsraumes orientiert sich am Wirkraum der voraussichtlich zu erwartenden 

Beeinträchtigungen durch das Bauvorhaben, wobei auch vorübergehende oder indirekt betroffene Bereiche 

zu berücksichtigen sind. Abhängig von den betroffenen Schutzgütern können die Beeinträchtigungen 

unterschiedlich weit wirken. Für die meisten Schutzgüter ist der Untersuchungsraum standörtlich begrenzt 

und wird wesentlich durch die möglichen bau-, anlage- und betriebsbedingten Beeinträchtigungen auf der 

Grundfläche und den für die Erschließungsmaßnahmen benötigten Bereichen bestimmt.  

Gemäß des Leitfadens (NLT et al. 2023) wird als Untersuchungsraum grundsätzlich ein Radius von 200 m um 

die Grundfläche der Freiflächen-Photovoltaikanlagen und den Nebenanlagen angenommen.  

Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind ebenfalls in einem größeren Umkreis möglich, wenn die 

Freiflächen-Photovoltaikanlagen standortbedingt über eine weitere Entfernung wahrnehmbar sind. 

Aufgrund der gegebenen Sichtachsen und Blickbeziehungen, der vorkommenden Biotope sowie der Aspekte 

zum Schutz der Erholungseignung und kulturhistorischer Besonderheiten wird ein Untersuchungsraum von 

2.000 m bei der Betrachtung des Landschaftsbildes gewählt.  
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3. DARSTELLUNG VON ART UND UMFANG DES VORHABENS 

3.1. PHOTOVOLTAIKANLAGEN 

Das Vorhaben umfasst die Neuerrichtung eines Solarparks in den Gemarkungen Güntersen (Flur 005, 

Gemeinde: Adelebsen, Flecken). Die fünf Teilflächen erstrecken sich über folgende Flurstücke: Flur 005; 

Flurstücke 12, 14/1, 20/2, 26/6, 26/4, 1/1, 62/2, 71, 73/2, 43/1 und 15/4. Die Gesamtgröße des Solarparks 

beträgt ca. 56,3. Er setzt sich aus den fünf Teilflächen mit ungefähren Flächengrößen von 11,8 ha, 12,5 ha, 

10,8 ha, 15,7 ha und 5 ha zusammen. Die Anlagen mit ihren Trägergestellen (Tischen) und Modulen nehmen 

ausschließlich landwirtschaftlich intensiv genutzte Ackerflächen in Anspruch. Wirtschaftswege oder 

Entwässerungsgräben werden nicht überplant. Auf den Teilflächen Nr. 1 und Nr. 2 werden in südlicher 

Ausrichtung bzw. gemäß Böschungsausrichtung 24.516 bzw. 27.2470 Module aufgebaut, auf Teilfläche 3 sind 

es 32.400 Module, auf Teilfläche 4 24.462 Module und auf Teilfläche 5 9.180 Module. Es handelt sich um eine 

„starre“ Anlage, bei denen die Module nicht dem Sonnenstand nachgeführt werden, die Tische sind 

unbeweglich. Es ist vorgesehen, Module des Typs Jinko Tiger Neo mit einer Größe von 2,38 m x 1,13 m x 0,3 

m zu verwenden. Auf den Teilflächen werden dabei unterschiedliche Arten von Modultischen eingesetzt. 

Überwiegend sollen je Tisch 3 x 27 Module montiert werden, abschnittsweise können aber auch Tische mit 

3 x 9 Modulen zum Einsatz kommen. Zwischen benachbarten Modulen gibt es einen umlaufenden Luftspalt. 

Die Tische werden in Reihenaufstellung mit Abständen der Modultischreihen zwischen den Strukturen von 

mindestens 2,5 bis maximal 4,0 m (je nach Topographie des Geländes) montiert. Zu berücksichtigen ist 

hierbei, dass auf Teilfläche Nr. 3 zwischen den dachförmigen Reihen, die verschiedene Ausrichtungen 

aufweisen, ein Abstand von 1,00 m vorgesehen ist. Davon abgesehen wird auch auf Teilfläche Nr. 3 zwischen 

den dachförmigen Reihen der Abstand von 3,50 m eingehalten. Die Höhe der Tischbeine beträgt 80 cm, die 

Neigung der Module ist mit 20° geplant und der Azimutwinkel beträgt auf allen Teilflächen 0°. Die Bauhöhe 

der Module steigt zum Teil bis auf 3,29 m an. Die Verankerung der Tische erfolgt durch Rammpfähle. Die 

elektrische Verkabelung der Module erfolgt im Tischgestell. An der Rückseite der 

Solarmodulunterkonstruktion werden Wechselrichter montiert.  

Die fünf Teilflächen werden jeweils von allen Seiten von einem Zaun eingeschlossen. Die Zäune werden mit 

einem Pfahlfundament errichtet, sodass nur im Bereich der Pfosten versiegelte Flächen entstehen. Bei den 

Toren ist eine Versiegelung durch ein Streifenfundament erforderlich. Die Zäune werden durchlässig für 

Kleintiere angelegt, indem eine Bodenfreiheit von circa 20 cm eingehalten wird. Die Gesamthöhe der Zäune 

einschließlich des Stacheldrahts beträgt 3 m. Die Fläche soll beweidet oder alternativ extensiv gemäht 

werden. Für den Bau des Solarparks müssen nach aktuellem Planungsstand keine Gehölze gerodet oder 

Pflegeschnitte vorgenommen werden. 

3.2. NEBENANLAGEN UND WEITERER FLÄCHENBEDARF 

Neben den Modulen werden Wechselrichter und Transformatoren benötigt. Die Wechselrichter werden an 

die Unterkonstruktion angebracht, sodass hier kein zusätzlicher Flächenverbrauch erfolgt. Die 

Transformatoren werden am Rand der Modulflächen der einzelnen Teilflächen errichtet. Aktuell wird davon 

ausgegangen, dass die Teilflächen Nr. 1, 2, 3 und 4 mit je zwei Transformatoren ausgestattet werden, 

während auf Teilfläche Nr. 5 ein Transformator vorgesehen ist. Als Größenordnung dient eine Abmessung 

von 2,8 m Länge x 4,6 m Breite x 2,1 m Höhe. Zusätzlich sind an den Teilflächen 2, 3 und 4 die abschnittsweise 

Anpflanzung von Heckenstrukturen geplant. Deren Breite beläuft sich auf etwa 5 m. Aktuell sind noch keine 

temporären Lagerflächen sowie Baustraßen geplant. 

In der folgenden Tabelle ist der Flächenverbrauch aufgeführt (Tabelle 1).  
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Tabelle 1: Übersicht über die Nutzung und Versiegelung von Fläche bzw. Boden durch die Solarparkplanung Güntersen. 

 
Teilfläche 

Nr. 1 

Teilfläche 

Nr. 2 

Teilfläche 

Nr. 3 

Teilfläche 

Nr. 4 

Teilfläche 

Nr. 5 

Gesamt-

fläche 

Grundfläche 

(eingezäunter 

Bereich) 

117.819 m² 124.505 m² 108.495 m² 157.491 m² 50.622 m² 558.932 m² 

Transformatoren 

(dauerhaft 

versiegelt) 

25,8 m² 25,8 m² 25,8 m² 25,8 m² 12,9 m² 116,1 m² 

Einzäunung 

(dauerhaft) 
1.378,5 m 1.447,9 m 1.330,7 m 2.439,3 m 1.376,4 m 7.972,8 m 

Tore der Einzäunung 

(dauerhaft 

versiegelt) 

1 Tor, ca. 

200,00 m² 

2 Tore, ca. 

400,00 m² 

3 Tor, ca. 

600,00 m² 

2 Tore, ca. 

400,00 m² 

1 Tor, ca. 

200,00 m² 
1.800,00 m² 

 

3.3. ERSCHLIEßUNG 

Für die Dauer der Bauaktivität und für die spätere Servicierung ist eine Wegeerschließung des geplanten 

Solarparks erforderlich. Dafür kann überwiegend das vorhandene Straßen- und Wegenetz verwendet 

werden. Zusätzlich können kurze temporäre Stichwege zu den Solarparks für die Dauer der Bauphase 

erforderlich sein. 

Der Stromanschluss erfolgt an das Hochspannungsnetz (110kV) des lokalen Netzbetreibers. Die Energie- und 

Datenkabel zwischen Wechselrichter, Unterverteilung und Trafostation werden im Kabelgraben verlegt. Die 

Kabelgrabentiefe beträgt etwa 3 m. 
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4. BESTAND, BEWERTUNG UND AUSWIRKUNGEN DES VORHABENS 

Auswirkungen der Freiflächen-Photovoltaikanlage auf die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima und Luft, Flora 

und Biotope, Fauna sowie Landschaftsbild sind im jeweiligen Untersuchungsraum zu betrachten. In dem 

Leitfaden Hinweise für einen naturverträglichen Ausbau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen (NLT et al. 

2023) sind für die zu betrachteten Schutzgüter entsprechende Leitvorgaben zum Betrachtungs- und 

Bewertungsrahmen festgelegt. Im Folgenden werden Bestand, Bewertung und Auswirkungen des Vorhabens 

auf Natur und Landschaft diskutiert und ggf. Maßnahmen abgeleitet. 

4.1. LAGE IM NATURRAUM 

Der geplante Solarpark liegt am Übergang der subkontinentalen und der submontanen Klimaregionen. 

Während der Großteil des Bundeslandes Niedersachsen vor allem durch die Meeresnähe und niedrige 

Geländehöhen beeinflusst wird, wird der südliche Teil Niedersachsens der klimatischen Modellregion 

„Zentrales Mittelgebirge und Harz“ zugeordnet, was sich in einem stärkeren Einfluss des Reliefs auf die 

Klimafunktionen und lokalen Luftaustauschbedingungen widerspiegelt. Die durchschnittliche 

Jahrestemperatur liegt in den Planungsflächen bei 9,2°C (1991-2020), während jährliche 

Niederschlagsmengen von 750 mm erreicht werden (1991-2020) (NIBIS 2024). 

Die potenziell-natürliche Vegetation, die sich ohne anthropogenen Einfluss in dieser ackerbaulich geprägten, 

offenen Kulturlandschaft bilden würde, wäre ein kollin-submontontaner Waldmeister- und Waldgersten-

Buchenwald mit Tanne (Bohn & Weiß 2003). 

4.2. VORBELASTUNGEN 

Die Fauna, Pflanzen, Biotope sowie der Boden und das Wasser in der unmittelbaren Planungsfläche sind vor 

allem durch die intensive Landwirtschaft im Gebiet belastet. Diese geht mit Bodenverdichtung, 

Nährstoffeinträgen, der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln sowie der Vegetationsstörung durch 

landwirtschaftliche Fahrzeuge einher. Im Umfeld sind zudem Kreisstraßen und Landstraßen zu verorten. Die 

Verkehrsflächen stellen aufgrund ihrer Trennwirkung vor allem für die Tierwelt eine Belastung dar und 

können den Biotopverbund stören. Darüber hinaus ist die Befahrung der Verkehrswege durch die 

entstehenden Abgas- und Staubeinträge mit einer Beeinträchtigung von Pflanzen und Wirbellosen 

verbunden, die Randstrukturen nutzen. Auch Lärm durch die bestehende Verkehrsinfrastruktur ist mit nicht 

unerheblichen negativen Auswirkungen verbunden. Weiterhin ist anzumerken, dass südlich sowie nördlich 

des geplanten Solarparks eine Vorbelastung durch einen Siedlungsraum gegeben ist.  

4.3. BODEN 

4.3.1. BESTAND UND BEWERTUNG 

Das Planungsgebiet befindet sich in einer Bodengroßlandschaft mit einem hohen Anteil an Löss und Ton (BGR 

2024, NIBIS 2024). Die Flächen, die für den Solarpark vorgesehen sind, liegen vorwiegend auf mittlerem 

Pelosol sowie mittlerer Pseudogley-Parabraunerde. Beide Bodentypen zeichnen sich durch einen hohen 

Tonanteil aus und verfügen über hohe Quell- und Schrumpffähigkeiten (NIBIS 2024). Kleinräumig sind in dem 

Gebiet der Projektfläche außerdem mittlerer Kullovisol unterlagert von Pseudogley sowie flache Pseudogley-

Parabraunerde zu verzeichnen. Auch wenn sich kullovisale Böden vorwiegend durch die Erosion des 

Oberbodenmaterials auszeichnen, deutet die Unterlagerung von Pseudogley auf schlecht durchlässige 

Schichten hin. Somit können auch diese Bodentypen zu Staunässe neigen (NIBIS 2024). Innerhalb des 200 m-
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Radius sind sowohl nördlich als auch südlich der Projektfläche Böden des Bodentyps mittelere Gley-Vega 

vorhanden. Diese weisen sowohl Merkmale von Grundwasserböden wie auch von Auenböden auf und sind 

somit stark von Wassereinfluss geprägt. Südlich sind außerdem Strukturen flacher Pelosol-Braunerde 

vorzufinden. Daran angegliedert ist ebenfalls ein kleiner Teil zu verzeichnen, der als Auftragsfläche aufgrund 

von anthropogener Überprägung zu betrachten ist (NIBIS 2024). 

Pelosol-Braunerden weisen aufgrund ihres hohen Tonanteils eine gute Wasserspeicherfähigkeit und 

Nährstoffbindung auf, während ihre Durchwurzelbarkeit und Bearbeitbarkeit durch Quell- und 

Schrumpfeigenschaften eingeschränkt sein können. Diese Böden werden dennoch intensiv ackerbaulich 

genutzt, da sie bei geeigneten Klimaverhältnissen und Bodenbearbeitungsmaßnahmen eine stabile 

Ertragsbasis bieten. Lössböden eignen sich ebenfalls aufgrund ihrer guten Wasser- und 

Nährstoffhaltefähigkeit und Durchlüftung besonders für die ackerbauliche Nutzung. Entsprechend wird das 

Gebiet des geplanten Solarparks vorwiegend ackerbaulich genutzt, wobei die Ertragsfähigkeit der Böden als 

mäßig bis gut eingeschätzt wird (NIBIS 2024).  

 
Abbildung 3: Lage des geplanten Solarparks Güntersen im Kontext der Verbreitung und Vergesellschaftung von Bodenformen. 
In der Legende werden nur die relevanten Bodengesellschaften angezeigt. Die Darstellung der Böden erfolgt anhand der WMS-
Dateien der NIBIS Metadaten Infothek | © Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

Die Planungsflächen umfassen keine Böden mit besonderer Bedeutung gemäß Leitfaden (NLT et al. 2023). 

Dennoch zeichnen sie sich die Böden innerhalb der Projektfläche durch eine hohe bis äußerst hohe 

Bodenfruchtbarkeit aus. Besonders die mittlere Pseudogley-Parabraunerde, die mittleren Gley-Vegen und 

die mittleren Kullovisol-Anteile, die von Pseudogley unterlagert sind, tragen zu dieser Fruchtbarkeit bei 

(NUMIS 2024). Im Süden sowie im Norden grenzt der Betrachtungsraum der Projektfläche (200 m-Radius) an 

Böden der alten Waldstandorte (Laubwald), welchen eine besondere naturgeschichtliche Bedeutung 
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beigemessen wird (NIBIS 2024).   

Darüber hinaus wird der, innerhalb des Projektflächenbetrachtungsraums, von West nach Süd verlaufende 

Bodentyp der Kategorie „mittlere Kullovisol unterlagert von Pseudogley“ hinsichtlich der Gefährdung der 

Bodenfunktion durch Bodenverdichtung als gefährdet eingestuft. Innerhalb des 200 m-Radius sind nördlich 

und südlich zudem auch mittel-bis kleinräumige Flächen mit einer hohen Gefährdung zu verzeichnen. Der 

Großteil der Projektfläche ist hinsichtlich dieses Parameters aber als lediglich mäßig gefährdet einzustufen 

(NIBIS 2024).   

Bezüglich der Bodenverdichtungsempfindlichkeit liegen die Projektflächen vorwiegend auf Flächen, die als 

hoch eingestuft werden. Innerhalb des 200 m-Radius sind zudem auch Abschnitte zu verzeichnen, die als sehr 

hoch eingestuft werden (Abbildung 4) (NIBIS 2024). 

 

 
Abbildung 4: Lage des geplanten Solarparks Güntersen im Kontext der Empfindlichkeit und Gefährdung durch Bodenverdichtung 
und Böden besonderer Bedeutung. In der Legende werden nur die relevanten Elemente angezeigt. Die Darstellung der Böden 
erfolgt anhand der Daten der NIBIS Metadaten Infothek | © Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

4.3.2. AUSWIRKUNGEN 

In der Bauphase wird der Boden temporär beeinträchtigt. Das Betreiben von Baumaschinen und -fahrzeugen 

während der Bauzeit führt zu Abgas-, Betriebsstoff- und Staubemissionen. Außerdem können Abfallstoffe 

und Abwässer anfallen. Während der Lagerung von Erde und Baumaterialien könnten durch Wind und Regen 

Stoffe ausgeweht bzw. ausgespült werden, die Boden und Gewässer potenziell belasten. Insgesamt ist dabei 

aber keine erhebliche Belastung zu erwarten. Zur Errichtung und für den späteren Betrieb der geplanten FF-

PV ist die Errichtung der in Kapitel 3 aufgeführten Bauflächen erforderlich. 
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Da die Modultische und Zaunpfosten mittels Rammgründung aufgestellt werden, beschränkt sich die 

Versiegelung des Bodens auf die Transformatoren und Tore der Einzäunung. Der Boden wird in diesen 

Bereichen der aktuellen Nutzung langfristig entzogen und teil- bzw. vollversiegelt. Mit abnehmendem 

Versiegelungsgrad nimmt die Intensität der Beeinträchtigung ab. Hinsichtlich des Schutzguts Boden bewirkt 

die Flächenversiegelung bzw. die Flächenbeanspruchung einen Verlust bzw. eine Beeinträchtigung aller 

Bodenfunktionen (Lebensraum-, Filter- und Puffer-, Regelungs- und Speicher-, Ertrags- und Archivfunktion). 

Eingriffe in Böden besonderer Bedeutung ergeben sich durch das geplante Vorhaben nicht.  

Der Boden wird in Bereichen der Nutzung von PVA-Modulen überdeckt, sodass diese teilflächig beschattet 

werden und der Boden darunter durch die reduzierte Niederschlagsmenge (Regen, Schnee, Tau) 

oberflächlich austrocknet. In den Randbereichen der Module kann es zu Bodenerosion kommen, da hier der 

gesamte Niederschlag von den Modulen ablaufen wird. Entlang der Kanten größerer fest installierter 

Modultische können sich durch den dort konzentrierten Ablauf von Niederschlägen Erosionsrinnen bilden. 

Die Auswirkungen durch Beschattung, Austrocknung und Erosionen des Bodens werden aufgrund der 

Bewertung und der Eingriffsintensität als wenig erheblich angesehen. Die Gefahr des betriebsbedingten 

Schadstoffeintrags ist bei den geplanten Anlagen äußerst gering und beschränkt sich auf Havarien.   

Betriebsbedingte Auswirkungen für das Schutzgut Boden, etwa durch Unterhaltungsmaßnahmen (z.B. Mahd 

oder Beweidung), die über das bisherige Maß hinausgehen, sind nicht zu erwarten. Durch die Anlage von 

Dauergrünland im Bereich des Solarparks kommt es zu einer Extensivierung der Nutzflächen. Durch den 

Verzicht auf Dünger, Pflanzenschutzmittel und chemische Reinigungsmittel erfolgt im Betriebszeitraum des 

Solarparks keine Belastung des Bodens durch den Eintrag von Nähr- und Schadstoffen.  

Betriebsbedingte erhebliche Auswirkungen auf den Boden können somit ausgeschlossen werden. 

Die Errichtung der Photovoltaik-Freiflächenanlage in Güntersen führt trotz der Flächengröße nur zu 

verhältnismäßig geringfügigen Bodeneingriffen. Die Böden können in ähnlichem Maße wie bisher ihre 

Bodenfunktionen erfüllen, sodass die durch das Vorhaben bedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

insgesamt als gering einzustufen sind. Die dauerhafte Versiegelung von Boden wird entsprechend 

ausgeglichen, die Verschattung unversiegelter Bodenflächen wird durch die Entwicklung und dauerhafte 

Sicherung von Extensivgrünland im geplanten Solarpark vergolten.  

4.4. WASSER 

4.4.1. BESTAND UND BEWERTUNG 

Die Projektflächen liegen teilweise im Trinkwassergewinnungsgebiet „Barterode“ (Gebietsnr.: 03152001102) 

in den Schutzzonen II und III (Abbildung 6).  

Im Umkreis von einem Kilometer grenzt die Projektfläche nördlich außerdem an das Trinkwasserschutzgebiet 

„Adelebsen“ (WSG KN 03152001101). 

Nordöstlich des Projektgebietes verläuft die Auschnippe als Gewässer 2. Ordnung. Nordwestlich der 

geplanten Photovoltaikanlagen erstreckt sich der Lamfertbach als Gewässer 3. Ordnung, von dem sich im 

Norden ein Bachlauf in das Projektgebiet verzweigt. Entlang des Lamfertbachs kommt ein Stillgewässer vor, 

das direkt neben dem Projektgebiet liegt (Abbildung 5). Hierbei handelt es sich um ein naturnahes 

nährstoffarmes Stillgewässer natürlicher Entstehung.  

Die mittlere Grundwasserbildungsrate variiert in dem Untersuchungsgebiet großflächig zwischen 100 und 

150 mm pro Jahr. Kleinflächig können auch kleinere (bis 50 mm/a) oder höhere Werte (bis 250 mm/a) 

auftreten. Die jährliche durchschnittliche Sickerwasserrate liegt bei 300 – <400 mm / a (NIBIS 2024). Da die 
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Eingriffe für den Bau des Solarparks oberflächlich geplant sind, ist nicht von einer erheblichen 

Beeinträchtigung des Grundwassers auszugehen.  

 
Abbildung 5: Lage des geplanten Solarparks Güntersen im Kontext des Gewässernetzes sowie der Wasserschutzgebiete. | © 
Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klima; Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA); Niedersächsischer 
Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) 

Insgesamt kann die Situation des Grundwassers in den Ackerflächen durch Düngung und Spritzmittel als 

beeinträchtigt angenommen werden. Nach der dreistufigen Bewertungsskala für die Schutzgüter Boden, 

Wasser, Klima/Luft („Leitlinie Naturschutz und Landschaftspflege in Verfahren nach dem 

Flurbereinigungsgesetz", NLÖ 2/2002) wird die Wertstufe III zugeordnet (Wertstufe V/IV = von besonderer 

Bedeutung, Wertstufe III = von allgemeiner Bedeutung, Wertstufe II/I = von geringer Bedeutung).  

 

4.4.2. AUSWIRKUNGEN 

Das Schutzgut Wasser wird in Hinblick auf Oberflächengewässer durch das Vorhaben nicht genutzt oder 

wesentlich beeinträchtigt. Oberflächengewässer werden nicht direkt beansprucht. Durch die angewendeten 

Bautechniken und Baustoffe sowie den passiven Betrieb der PV-Anlagen ist nicht von wesentlichen 

Auswirkungen auf die nahen angrenzenden Gewässer auszugehen. Die geplanten PV-Anlagen, Zuwegungen 

und Nebengebäude liegen nicht im Bereich von Wasserschutzgebieten, sodass diese durch das Vorhaben 

nicht beeinträchtigt werden.  

In Bezug auf das Grundwasser entstehen durch das Vorhaben keine Nutzungen und keine erheblichen 

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser. Mögliche baubedingte Auswirkungen können durch 

Schadstoffemissionen entstehen. Hier werden die einschlägigen Vorschriften zum Schutz des Grundwassers 
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(u. a. sachgemäßer Umgang und Lagerung von umweltgefährdenden Stoffen und Sicherheitsvorkehrungen 

an Baumaschinen und – geräten) eingehalten. Somit werden die baubedingten Auswirkungen auf den 

Wasserhaushalt als nicht erheblich eingestuft. Das anfallende Niederschlagswasser kann durch den Bau der 

PV-Module nicht mehr auf der gesamten Fläche versickern. Allerdings ist die Versickerungsfähigkeit an den 

Randbereichen der Module weiterhin gewährleistet. Auch ist durch den Reihenabstand und die Neigung der 

Modultische eine gewisse Versickerung von Niederschlagswasser auch im Bereich der überschatteten 

Flächen möglich. Durch das Vorhaben ergeben sich Bodenversiegelungen nur in einem sehr geringen 

Umfang. Für die Module werden keine Fundamente benötigt, lediglich für die Standorte der Transformatoren 

und die Tore in der Einzäunung sind kleinflächige Versiegelungen nötig. Eine Verringerung der 

Grundwasserneubildung in den versiegelten Bereichen und unter den überschatteten Flächen ist 

vernachlässigbar, da Niederschläge im Randbereich versickern können. Die Niederschläge erreichen 

weiterhin den Boden, sodass keine erheblichen Einschränkungen der Grundwasserneubildungsrate und des 

Gewässerschutzes abzuleiten sind. 

Betriebsbedingte Auswirkungen für das Schutzgut Wasser, etwa durch Unterhaltungsmaßnahmen (z.B. Mahd 

oder Beweidung), die über das bisherige Maß hinausgehen, sind nicht zu erwarten. Durch die Anlage von 

Dauergrünland im Bereich des Solarparks kommt es zu einer Extensivierung der Nutzflächen. Durch den 

Verzicht auf Dünger, Pflanzenschutzmittel und chemische Reinigungsmittel erfolgt im Betriebszeitraum der 

FF-PV-Anlagen keine Belastung des Bodens bzw. des Grundwassers durch den Eintrag von Nähr- und 

Schadstoffen.   

Nachhaltige und erhebliche Eingriffe in das Schutzgut Wasser sind insgesamt deshalb nicht zu erwarten. 

4.5. KLIMA UND LUFT 

4.5.1. BESTAND UND BEWERTUNG 

Der geplante Solarpark liegt am Übergang der subkontinentalen und der submontanen Klimaregionen. 

Während der Großteil des Bundeslandes Niedersachsen vor allem durch Meeresnähe und niedrige 

Geländehöhen beeinflusst wird, wird der südliche Teil Niedersachsens der klimatischen Modellregion 

„Zentrales Mittelgebirge und Harz“ zugeordnet, was sich in einem stärkeren Einfluss des Reliefs auf die 

Klimafunktionen und lokalen Luftaustauschbedingungen widerspiegelt. Die durchschnittliche 

Jahrestemperatur liegt in den Planungsflächen bei 9,2°C (1991-2020), während jährliche 

Niederschlagsmengen von 750 mm erreicht werden (1991-2020) (NIBIS 2024). 

Die großräumigen Acker- und Grünlandflächen im Untersuchungsgebiet sind als Kaltluftentstehungsflächen 

einzuordnen. Die umliegenden Waldgebiete fungieren als Frischluftproduzenten und wirken somit 

klimaregulierend. 

Das Schutzgut Klima und Luft wird insgesamt der Wertstufe III (allgemeine Bedeutung, überprägt) zugeordnet 

(„Leitlinie Naturschutz und Landschaftspflege in Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz", NLÖ 2 / 2002, 

Wertstufe V/IV = von besonderer Bedeutung, Wertstufe III = von allgemeiner Bedeutung, Wertstufe II/I = von 

geringer Bedeutung).  

 

 

4.5.2. AUSWIRKUNGEN 

Baubedingt kann es kurzzeitig zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf den betroffenen Flächen und 

damit zu einer erhöhten Abgasbelastung kommen. Auch die Servicefahrzeuge während des Betriebs können 
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in sehr kleinem Umfang zu einer erhöhten Abgasbelastung führen. Insgesamt ist dies aber 

vernachlässigbar. Betriebsbedingte Schadstoffemissionen gehen von Photovoltaikanlagen nicht aus. 

Durch die Verschattung von Flächen durch die Module und im geringen Maß durch die Versieglungen erfolgt 

bau- und anlagebedingt eine schnellere Aufheizung der bodennahen Luftschichten, sodass es zu einer 

Änderung des lokalen Strahlungs- und Wärmehaushalts kommt. Die Verschattung führt durch 

Überdeckungseffekte dazu, dass die Temperatur unter den Modulen tagsüber unter der 

Umgebungstemperatur und in der Nacht über der Umgebungstemperatur liegt. Auch können sich bei 

längerer Sonnenexposition die Moduloberflächen durch Absorption der Sonnenenergie stark aufheizen. 

Diesem Effekt wird durch Hinterlüftung der Module entgegengewirkt. Zudem mindert das Grünland unter 

den Modulen die Erwärmung der Luft. Eine Beeinträchtigung der Durchlüftung der Fläche ist nicht 

anzunehmen. Insgesamt führen der Bau und Betrieb des Solarparks höchstens zu kleinräumigen 

mikroklimatischen Änderungen, die durch die umstehenden Klimatope überlagert werden, sodass durch den 

Bau der geplanten PV-Anlagen keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzguts Klima/Luft zu 

prognostizieren sind.  

Es kann durch die Erzeugung regenerativer Energie im Allgemeinen von einer positiven Wirkung auf das 

Schutzgut Klima gesprochen werden. Eine Verschlechterung des Zustands des Schutzgutes Klima und Luft 

durch das geplante Vorhaben im Vergleich zu der Bestandssituation ist auszuschließen. 

 

4.6. BIOTOPE UND PFLANZEN 

4.6.1. PFLANZEN 

In Niedersachsen kommen 60 Farnpflanzen und insgesamt 1.790 Blütenpflanzenarten vor. Davon werden 

sieben Pflanzenarten im Anhang IV der FFH-Richtlinie geführt (NLWKN 2024a). Drei weitere Farn- und 

Blütenpflanzen gelten in Niedersachsen als ausgestorben (NLWKN 2016b) (Anhang 2). Anhand der bekannten 

Verbreitung und Lebensraumansprüche kann ein Vorkommen für alle Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-

Richtlinie im Planungsgebiet ausgeschlossen werden (Anhang 2). 

4.6.2. BIOTOPTYPEN 

Methodik 

Die Erfassung der Biotoptypen erfolgte anhand des „Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen unter 

besonderer Berücksichtigung der gesetzlich geschützten Biotope sowie der Lebensraumtypen von Anhang I 

der FFH-Richtlinie“ (Drachenfels 2023) in einem Radius von 200 m um die Planungsflächen. 

Die Geländearbeiten zur Kartierung der Biotoptypen im Untersuchungsgebiet wurden 2024 durchgeführt. 

Bestand und Bewertung 

Das ca. 0,73 ha große Untersuchungsgebiet der geplanten Solarparkflächen wird im Osten von basenarmen 

Lehmackern (AL) dominiert, teilweise finden sich auch Sandacker (AS) sowie Sonstige Acker (AZ9). Darüber 

hinaus wird das Untersuchungsgebiet von einem Netz aus Straßen (OVSa) und Wegen (OVW) geprägt und 

partiell von Baumreihen (HBA) und sonstigem mesophilen Grünland (GMS) in Teilfläche vier unterbrochen. 

Im Zentrum des Untersuchungsgebietes, südlich von Teilfläche fünf befindet sich zudem ein Gehöft (ODL). 
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Ein weiteres Gehöft (ODL) ist im Westen innerhalb der Teilfläche vier zu verorten. Diese wird von einem 

Hausgarten mit Großbäumen (PHG) umgeben.  

Innerhalb des 153 ha großen Untersuchungsraums grenzen zudem strukturvielfältigere Biotoptypen im 

Bereich des 200 m - Radius an die Projektfläche, die besonders auf der Nordseite eine hohe kleinräumige 

Diversität aufweisen. So befindet sich hier ein sonstiger Laubforst aus eingeführten Arten (WXH) mit 

überwiegend Esche (Fraxinus excelsior), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) 

und Fichte (Picea abies). Dieser sonstige Laubforst umschließt ein sonstiges naturnahes nährstoffarmes 

Stillgewässer natürlicher Entstehung (SON), welches eine Krautschicht aus Schilfrohr (Phragmites australis) 

aufweist. Dieser Biotoptyp steht unter gesetzlichem Schutz. Nördlich innerhalb des 200 m-Radius der 

Projektfläche verläuft außerdem der Lamfertbach, bei welchem es sich um einen naturnahen Bach mit 

organischem Substrat handelt (FBO). Auch dieser Biotoptyp untersteht dem gesetzlichen Schutz. Der 

Lamfertbach ist umgeben von einem (Erlen-)Weiden-Bachuferwald (WWB), dessen Krautschicht von 

Brennnessel (Urtica dioica) dominiert wird. Auch sind hier Brombeersträucher (Rubus), Kletten-Labkraut 

(Galium aparine), Rispengräser (Poa), Zaunwinde (Calystegia sepium), Gewöhnliche Goldnessel (Galeobdolon 

luteum), Drüsiges Springkraut (Impatiens glandulifera), Gemeines Knäuelgras (Dactylis glomerata) sowie 

andere Gräser (Poaceae) angesiedelt. Die Strauchschicht wird durch Esche (Fraxinus excelsior), 

Traubenkirsche (Prunus padus), Weißdorn (Crataegus), Sal-Weide (Salix caprea), Haselstrauch (Corylus 

avellana), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) und die Baumschicht durch Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) 

und Silber-Weide (Salix alba) gebildet. Bei diesem Biotoptypen besteht ebenfalls ein gesetzlicher Schutz. 

Entlang des Bachufers verläuft außerdem eine standortgerechte Gehölzpflanzung (HPG), die sich vor allem 

durch eine Reihenpflanzung aus Rotbuche (Fagus sylvatica) und gewöhnliche Douglasie (Pseudotsuga 

menziesii) in Mischung auszeichnet, allerdings besonders am Bestandsrand auch weitere Arten wie 

Vogelkirsche (Prunus avium), Apfel (Malus sp.), Kultur-Birne (Pyrus communis), Lärche (Larix sp.) oder Berg-

Ahorn (Acer pseudoplatanus) aufweist. Auch ein nitrophiler Staudensaum (UHN) ist hier zu finden. Auf dieser 

Fläche konnten Wildpfade ausgemacht werden. Der nitrophile Staudensaum zeichnet sich durch einen 

offenen Bereich zwischen Bach und Gehölzbestand aus. Die Krautschicht wird vorwiegend durch Brennnessel 

(Urtica dioica) in Gemeinschaft mit anderen Arten, darunter Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis), 

Gemeines Knäuelgras (Dactylis glomerata), Wolliges Honiggras (Holcus lanatus), Zaun-Wicke (Vicia sepium), 

Zottiges Weidenröschen (Epilobium ciliatum), Kletten-Labkraut (Galium aparine), Rasenschmiele 

(Deschampsia cespitosa); die Strauchschicht durch Rotbuche (Fagus sylvatica), Bergahorn (Acer 

pseudoplatanus), Hundsrose (Rosa canina); und die Baumschicht durch Schwarzerle (Alnus glutinosa), 

Rotbuche (Fagus sylvatica), Lärche (Larix sp.), Vogelkirsche (Prunus avium) und Bergahorn (Acer 

pseudoplatanus) gebildet. Darüber hinaus sind eine Baumreihe (HBA) aus Schwarz-Erlen (Alnus glutinosa) 

sowie sonstiges mesophiles Grünland (GMS) auszumachen. Weiter östlich es ein typischer Kalkmagerrasen 

(RHT) gelegen, an welchen sich ein Laubgebüsch trockenwarmer Kalkstandorte (BTK) angliedert. Das hier 

gelegene Laubgebüsch trockenwarmer Kalkstandorte (BTK) zeichnet sich durch vereinzelte, ältere Bäume, 

darunter Gemeine Esche (Fraxinus excelsior), Stieleiche (Quercus robur), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), 

Hänge-Birke (Betula pendula) sowie eine dichte Strauchschicht mit vorwiegend Schlehe (Prunus spinosa) aus. 

In der Krautschicht sind viele hohe Gräser zu verzeichnen, darunter gemeines Knäuelgras (Dactylis 

glomerata). Auch andere Pflanzen finden sich hier wie die Magerwiesen-Margerite (Leucanthemum vulgare), 

Echtes Johanniskraut (Hypericum perforatum), Weißes Labkraut (Galium mollugo), Kletten-Labkraut (Galium 

aparine), Echtes Labkraut (Galium verum), Kleiner Wiesenknopf (Sanguisorba minor), Gewöhnliche Waldrebe 

(Clematis vitalba). An einigen Stellen ist die Abgrenzung zum Magerrasen nicht eindeutig. Der typische 

Kalkmagerrasen (RHT) weist eine diverse Krautschicht auf, in welcher die folgenden Arten kartiert werden 

konnten: Gewöhnlicher Natternkopf (Echium vulgare), Kleiner Thymian (Thymus pulegioides), Skabiosen-
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Flockenblume (Centaurea scabiosa), Tauben-Skabiose (Scabiosa columbaria), Echtes Labkraut (Galium 

verum), Magerwiesen-Margerite (Leucanthemum vulgare), Johanniskraut (Hypericum perforatum), 

Frühlings-Fingerkraut (Potentilla verna), Gewöhnlicher Hornklee (Lotus corniculatus), Kleiner Wiesenknopf 

(Sanguisorba minor), Gewöhnlicher Odermennig (Agrimonia eupatoria), Gewöhnlicher Wirbeldost 

(Clinopodium vulgare), Kralliges Stumpfdeckelmoos (Barbula unguiculata). Ebenfalls ist hier noch ein 

sonstiger Hangschuttwald (WSZ) zu finden, bei welchem es sich um einen frischen bis feuchten Hangwald aus 

fast ausschließlich junger Winterlinde (Tilia cordata) mit gelegentlichen Eschen (Farxinus excelsior) 

dazwischen handelt. Dieser Hangwald weist keine Strauchschicht, jedoch eine ausgeprägte Krautschicht mit 

vorwiegend Echter Nelkenwurz (Geum urbanum) auf. Die aufgeführten Biotoptyp-Bereiche sind durch eine 

asphaltierte Straße (OVSa) abgegrenzt.  

Der Lamfertbach kreuzt sich nordöstlich mit der Auschnippe. Die Auschnippe stellt einen naturnahen Bach 

mit organischem Substrat dar, welcher östlich der Planungsfläche, innerhalb des 200 m - Radius von Süd nach 

Nord fließt. Azonal entlang der Auschnippe verläuft ebenfalls ein (Erlen-)Weiden-Bachuferwald (WWB). 

Dieser zeichnet sich hier durch eine starke Vegetation entlang des Baches aus, welche vor allem von Giersch 

(Aegopodium podagraria), Brennnessel (Urtica dioica), Drüsiges Springkraut (Impatiens glandulifera) sowie 

Gundermann (Glechoma hederacea) dominiert wird. Die Strauchschicht setzt sich vor allem aus Haselstrauch 

(Corylus avellana); und die Baumschicht aus Silberweide (Salix alba), Schwarzerle (Alnus glutinosa) und Esche 

(Fraxinus excelsior) zusammen. Östlich sind ebenfalls kleinstrukturierte Biotoptypen verortet, darunter eine 

Strauchhecke (HFS) mit Sal-Weide (Salix caprea), Schlehe (Prunus spinosa), Hundsrose (Rosa canina) und 

Weißdorn (Crataegus), welche an das Projektgebiet angrenzt, sowie eine Strauch-Baumhecke (HFM) mit 

Schlehe (Prunus spinosa), Zweigriffligem Weißdorn (Crataegus laevigata), Hundsrose (Rosa canina), 

Haselstrauch (Carylus avellana), Schwarzem Holunder (Sambucus nigra), Tatarischer Heckenkirsche (Lonicera 

tatarica), Rotem Hartriegel (Cornus sanguinea), Esche (Fraxinus excelsior) und Stieleiche (Quercus robur). Die 

Strauch-Baumhecke und die Strauchhecke werden durch einen Weg (OVW) voneinander getrennt. Auch ein 

sonstiges mesophiles Grünland (GMS), bei welchem es sich um eine junge oder gemähte Wiese vor der Blüte 

handelt, die überwiegend aus Süßgras besteht, sowie ein sonstiges mesophiles Grünland (GMS), bei welchem 

es sich um eine gemähte Heuwiese handelt. Auch eine kleine Fläche, welche als Baumreihe zu identifizieren 

ist, ist hier zu finden, an welche ein Tiergehege (PTG) grenzt. Zudem liegt hier auch ein nitrophiler 

Staudensaum. Östlich der Projektfläche von Nord nach Süd verlaufend liegen weitere kleinräumige sonstige 

mesophile Grünlandflächen, ein basenarmer Lehmacker (ALr), eine Lehmackerfläche (AL), ein halbruderaler 

Gras- und Staudenflur feuchter Standorte (UHF), weitere sonstige standortgerechte Gehölzbestände (HPS) 

und nährstoffreiche Gräben (FGR). Diese mosaikartig verteilten Biotoptypen werden zum Teil durch Wege 

(OVW), eine Schotterstraße (OVWs) sowie die asphaltierte Landstraße L559 (OVSa) getrennt und begrenzt. 

Südöstlich an die Projektfläche angrenzend ist zudem ein locker gebautes Einzelhausgebiet zu verzeichnen 

(OEL) sowie weiter Flächen sonstiges mesophiles Grünland (GMS), Lehmacker, auf welchem Getreide 

angebaut wird (ALg).  

Im Südwesten erstreckt sich eine diversere Biotoplandschaft aus hauptsächlich Bodensaurem Buchenwald 

des Berg- und Hügellands (WLB) sonstigem mesophilen Grünland (GMS), sonstigem mageren Nassgrünland 

(GNW), welches sich durch einen Seggen-Dominanzbestand im Flutbereich auszeichnet. Vorwiegende Arten 

sind hier Scharfkantige Segge (Carex acutiformis), Flatter-Binse (Juncus effusus), Rispen-Segge (Carex 

paniculata), Mädesüß (Filipendula ulmaria), Gemeiner Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris), Wiesen-

Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis), Brennnessel (Urtica dioica), Kletten-Labkraut (Galium aparine), Sumpf-

Kratzdistel (Cirsium palustre), Zottiges Weidenröschen (Epilobium ciliatum), Wald-Simse (Scirpus sylvaticus), 

Drüsiges Springkraut (Impatiens glandulifera) sowie Echter Baldrian (Valeriana officinalis). Dieser Biotoptyp 

untersteht dem gesetzlichen Schutz. Im Südwesten ist außerdem ein junger Streuobstbestand (HOJ) mit 
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Kulturapfel (Malus Domestica) und Vogelkirschbeständen (Prunus Avium), und ein weiterer (Erlen-)Weiden-

Bachuferwald (WWB) zu finden, welcher ebenfalls dem gesetzlichen Schutz untersteht. Auch in diesem Teil 

des Gebiets verläuft ein nährstoffreicher Graben (FGR). Zudem sind anthropogen geprägte Elemente zu 

verzeichnen, darunter eine sonstige Weidefläche (GW) und ein Lagerplatz für Feuerholz (OFL).  

Im Westen dominieren innerhalb des 200 m - Radius bodensaurer Buchenwald des Berg–und Hügellands 

(WMB), Sandacker (ASg) und sonstiges mesophiles Grünland (GMS), welches in drei verschiedene Teilflächen 

gegliedert werden kann. So wird der südliche Teil einer gemähten Wiese mit einem Großteil an Süßgräsern 

(Poaceae) zugeordnet, während es sich bei dem östlichen Teil um eine ungemähte Wiese handelt und bei 

dem westlichen Teil um eine blühende Wiese oder Weide. Darüber hinaus sind kleinräumig auch weitere 

Biotoptypen zu finden, darunter sonstiges mageres Nassgrünland, ein nitrophiler Staudensaum (UHN) sowie 

ein nährstoffreicher Graben (FGR) und Teile des naturnahen Lamfertbachs mit organischem Substrat (FBO), 

welcher vielerorts durch eine Niederung eingesäumt wird, die durch einen (Erlen-)Weiden-Bachuferwald 

dominiert wird. Bei beiden Biotoptypen handelt es sich um gesetzlich geschützte Biotope. Hierdurch werden 

die einzelnen Biotope voneinander abgegrenzt. Auch im Westen sind zudem Wege zu verzeichnen, welche 

die Abgrenzung und damit die Mosaikstruktur der einzelnen Biotoptypen verstärken. Der (Erlen-)Weiden-

Bachuferwald, welcher der Lamfertbach einsäumt, weist in seiner Krautschicht einen hohen Anteil an 

Brennnessel (Urtica dioica) auf; begleitet von Brombeersträuchern (Rubus), Kletten-Labkraut (Galium 

aparine), Rispengräsern (Poa), Zaunwinde (Calystegia sepium), Gewöhnlicher Goldnessel (Galeobdolon 

luteum), Drüsigem Springkraut (Impatiens glandulifera), Gemeinem Knäuelgras (Dactylis glomerata), sowie 

anderen Süßgräsers (Poaceae) auf. Die Strauchschicht wird durch Esche (Fraxinus excelsior), Traubenkirsche 

(Prunus padus), Weißdorn (Crataegus), Sal-Weide (Salix caprea), Haselstrauch (Corylus avellana) und 

Schwarzen Holunder (Sambucus nigra) gebildet; während in der Baumschicht Schwarzerle (Alnus glutinosa) 

und Silber-Weide (Salix alba) vorkommen. 

Im Folgenden werden die erfassten Biotope im Untersuchungsgebiet dargestellt, eine genaue Übersicht über 

die Biotoptypen im A3-Format ist im Anhang 3 beigefügt (Abbildung 6, Tabelle 2).  
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Abbildung 6: Lage der Biotope im Untersuchungsgebiet 
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Tabelle 2: Biotope im Untersuchungsgebiet mit den Kennzeichnungen, der Wertstufe, dem Schutzstauts sowie der Rote Liste 
Einstufung nach Drachenfels (2019). Vom Bauvorhaben betroffene Biotoptypen sind blau hervorgehoben. 

Biotoptyp 
Code 

(NI) 

Nummer 

(NI) 

Wert-

stufe 
Schutz 

Rote Liste 

der 

Biotoptypen 

vom 

Vorhaben 

betroffen 

(Erlen-)Weiden-Bachuferwald WWB 1.9.4 IV § 2  

Basenarmer Lehmacker AL 11.1.2 I - 3 Zaun + PV 

Basenarmer Lehmacker, Blühstreifen ALa 11.1.2 I - 3 - 

Basenarmer Lehmacker, Getreide ALg 11.1.2 I - 3 - 

Basenarmer Lehmacker, Raps ALr 11.1.2 I - 3 Zaun + PV 

Baumreihe HBA 2.13.3 E (§ü) 3 - 

Bodensaurer Buchenwald des Berg- und 

Hügellands 
WMB 1.3.2 V (§ü) 3 - 

Gehöft ODL 4.13.8 I - - - 

Halbruderale Gras- und Staudenflur 

feuchter Standorte 
UHF 10.4.1 III - 3d - 

Hausgarten mit Großbäumen PHG 12.6.3 II - * - 

Junger Streuobstbestand HOJ II III (§) * - 

Lagerplatz OFL 13.2.1 0 - - - 

Laubgebüsch trockenwarmer Kalkstandorte BTK 2.1.1 V § 3 - 

Locker gebautes Einzelhausgebiet OEL 13.7.2 - - - - 

Nährstoffreicher Graben FGR 4.13.3 II - 3 - 

Naturnaher Bach mit organischem Substrat FBO 4.4.8 V § 1 - 

Nitrophiler Staudensaum UHN 10.4.4 II - * - 

Sandacker, Getreide ASg 11.1.1 I - 2 - 

Sandacker, Raps ASr 11.1.1 I - 2 - 

Sonstige Weidefläche GW 9.8 I - . - 

Sonstiger Hangschuttwald WSZ 1.4.3 V § 3 - 

Sonstiger Laubforst aus eingeführten Arten WXH 1.21.5 II - - - 

Sonstiger standortgerechter Gehölzbestand HPS 2.16.3 II - - - 

Sonstiges mageres Nassgrünland GNW 9.3.3 V § 2 - 

Sonstiges mesophiles Grünland GMS 9.1.5 IV § 2(d) Zaun+PV 

Sonstiges naturnahes nährstoffarmes 

Stillgewässer natürlicher Entstehung 
SON 4.16.2 V § 2d - 

Standortgerechte Gehölzpflanzung HPG 2.16.1 II - - - 

Straße, asphaltiert OVSa 13.1.1 - - - - 

Straße, Schotter OVSs 13.1.1 - - - - 

Strauch-Baumhecke HFM 2.10.2 III (§ü) 3 - 

Strauchhecke HFS 2.10.1 III (§ü) 3 - 

Tiergehege PTG 12.10.2 I - - - 

Typischer Kalkmagerrasen RHT 8.4.1 V § 2 - 

Weg OVW 13.1.11 0 - - - 
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Biotoptyp 
Code 

(NI) 

Nummer 

(NI) 

Wert-

stufe 
Schutz 

Rote Liste 

der 

Biotoptypen 

vom 

Vorhaben 

betroffen 

Weg, asphaltiert OVWa 13.1.11 0 - -  - 

Weg, Lockermaterial OVWw 13.1.11 0 - - - 

Weg, Schotter OVWs 13.1.11 0 - - Straße 

Sonstiger Einzelbaum HBE 2.13.1 E (§ü) 3 - 

 

Erläuterung

Wertstufe 

V = von besonderer Bedeutung 

IV = von besonderer bis allgemeiner Bedeutung 

III = von allgemeiner Bedeutung 

II = von allgemeiner bis geringer Bedeutung 

I = von geringer Bedeutung 

( ) = Wertstufen besonders guter bzw. schlechter 
Ausprägungen 

E = Bei Baum- und Strauchbeständen ist für beseitigte 
Bestände Ersatz in entsprechender Art, Zahl und ggf. Länge zu 
schaffen (Verzicht auf Wertstufen). Sind sie Strukturelemente 
flächig ausgeprägter Biotope, so gilt zusätzlich deren Wert 
(z.B. Einzelbäume in Heiden). 

Gesetzlicher Schutz 

§ = nach § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 24 NAGBNatSchG 
geschützte Biotoptypen 

§ü = nach § 30 BNatSchG nur in naturnahen 
Überschwemmungs- und Uferbereichen von Gewässern 
geschützt 

( ) = teilweise nach § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 24 
NAGBNatSchG geschützte Biotoptypen 

Rote Liste 

2 = stark gefährdet bzw. stark beeinträchtigt 

3 = gefährdet bzw. beeinträchtigt  

* = nicht landesweit gefährdet, aber teilweise schutzwürdig 

d = entwicklungsbedürftiges Degenerationsstadium  

(d) = trifft nur auf einen Teil der Ausprägungen zu  

- = Einstufung nicht sinnvoll/keine Angabe (v.a. nicht 
schutzwürdige Biotoptypen der Wertstufen I und II)

Auswirkungen 

Insgesamt kommt es durch das Vorhaben vor allem zu einer Überbauung und Verschattung von intensiven 

Lehmackerflächen der Wertstufe I in dem eingezäunten Bereich der Solarparkplanung, sowie von sonstigem 

mesophilen Grünland der Wertstufe IV im westlichen Bereich der Teilfläche Nr. 4 Auch ist im Westen von 

Teilfläche Nr. 4 eine Baumreihe (E) zu verorten, welche allerdings nicht bebaut werden soll. Von einer 

Rodung wird daher abgesehen. Auch die Flächen, auf denen sich die beiden Gehöfte befinden, von welchen 

eines von einem Hausgarten mit Großbäumen umgeben ist, werden von der Bebauung ausgespart und sind 

daher nicht direkt von dem Bauvorhaben betroffen. Beide sind der Wertstufe I zugeordnet. Durch die 

Planung des Solarparks auf intensiv genutzten Nutzflächen ergeben sich keine Beeinträchtigungen oder 

Isolierungen naturnaher Biotope oder Gewässer. Daher ist nicht von einem wesentlichen Verlust von Flächen 

des Biotopverbundes auszugehen. Es ist vorgesehen, die Flächen innerhalb des Solarparks großflächig zu 

extensiv bewirtschafteten Grünlandbiotopen zu entwickeln. Zudem sollen im Randbereich abschnittsweise 

standortgerechte Heckenstrukturen geschaffen werden.  

Baubedingte Auswirkungen ergeben sich durch mögliche stoffliche Emissionen, Schall- und Lichtemissionen 

sowie Erschütterungen der Baustellenfahrzeuge. Temporär und dauerhaft in Anspruch genommene Biotope 

umfassen vor allem basenarmen Lehmacker (AL) der Wertstufe I und Weg, Schotter (OVW) der Wertstufe 

0. Aufgrund der regelmäßigen Eingriffe durch anthropogene Nutzung und der hohen Regenerierbarkeit der 

betroffenen Vegetation ist die kurzzeitige und räumlich begrenzte Beeinträchtigung während der Bauphase 

als nicht erheblich einzuschätzen sowie durch die vorgesehene Entwicklung von Extensivgrünland vollständig 

aufgehoben. 

Anlagebedingte Auswirkungen werden durch die dauerhafte Inanspruchnahme von Vegetationsflächen mit 

vollständigem Funktionsverlust und Verschattungen durch bauliche Anlagen hervorgerufen. Der 

Versiegelungsgrad des Solarparks ist insgesamt als gering einzustufen. Die Beschattung der Vegetation durch 
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die Überschirmung der Module wird verringert, da durch die Mindesthöhe der Tische und den 

Modulreihenabstand Streulicht unter die Module fällt, so dass eine geschlossene Vegetationsdecke trotz 

veränderter Lichtverhältnisse erhalten bleibt. Auch ist nicht davon auszugehen, dass die Ablenkung des 

Niederschlagswassers durch die Modultische zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der Vegetationsdecke 

führt. Es ist nicht auszuschließen, dass Gradienten in der Beschattung und Niederschlagsverteilung langfristig 

die Artenzusammensetzung der Biotope beeinflussen. Allerdings ist davon auszugehen, dass diese eher zu 

einer Erhöhung des Artenreichtums und damit zu einer Strukturierung der Lebensräume beitragen.  

In Teilfläche Nr. 4 befindet sich westlich ein Bereich mit sonstigem mesophilen Grünland (GMS) der 

Wertstufe IV, welcher von der Erbauung des Solarparks betroffen ist. 

An mehreren Teilflächen verlaufen entlang der Einzäunung im Nahbereich wertvollere Biotopstrukturen, 

welche zum Teil dem gesetzlichen Schutz unterstehen. Dies gilt besonders für die Teilflächen Nr. 4, 5 und 1. 

Hierbei handelt es sich um naturnahe Bäche mit organischem Substrat der Wertstufe V, umgeben von 

(Erlen-)Weiden-Bachuferwald der Wertstufe IV, einem naturnahen nährstoffarmen Stillgewässer 

natürlicher Entstehung der Wertstufe V. In großen Teilen liegen weitere Gehölzstrukturen oder Grünland 

zwischen den geschützten Biotoptypen; in kleinen Bereichen grenzen diese auch direkt an die Einzäunung 

der Solarparkflächen. Bei der Einzäunung wird darauf geachtet, nicht in die Biotope einzugreifen. Im 

nördlichen Bereich der Teilfläche Nr. 5 ist zudem ein zusätzlicher Abstand von etwa 30 m eingeplant. Für den 

Bau und Betrieb des Solarparks müssen nach aktuellem Planungsstand keine Gehölze gerodet oder 

Pflegeschnitte vorgenommen werden. Somit ist keine Zerstörung oder erhebliche Beeinträchtigung 

hochwertiger Biotope abzuleiten und eine Kompensation nicht erforderlich. 

Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Biotope, etwa durch Unterhaltungsmaßnahmen, die über 

das bisherige Maß hinausgehen, sind nicht zu erwarten. Durch die Anlage von Dauergrünland im Bereich des 

Solarparks kommt es zu einer Extensivierung der Nutzflächen. Durch den Verzicht auf Dünger, 

Pflanzenschutzmittel und chemische Reinigungsmittel erfolgt im Betriebszeitraum des Solarparks keine 

Belastung der Vegetation durch den Eintrag von Nähr- und Schadstoffen. In der Betriebsphase sind zudem 

gelegentlich notwendige Wartungsarbeiten durchzuführen. Da diese auf ein geringes zeitliches und 

räumliches Maß begrenzt sind, können mögliche Störungen in dieser Zeit als unter der 

Erheblichkeitsgrenze liegend angesehen werden. Betriebsbedingte erhebliche Auswirkungen auf die Biotope 

können somit ausgeschlossen werden. 

Der Großteil der betroffenen Biotope liegt nach Drachenfels (2019) in der Wertstufe I, wodurch im 

Zusammenhang der Biotopbetrachtung keine erheblichen Beeinträchtigungen der Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts abzuleiten sind. Die Beeinträchtigung des Biotoptyps Sonstiges 

mesophiles Grünland (GMS) (Wertstufe IV) in Teilfläche Nr. 4 muss kompensiert werden. Die genauen 

Berechnungen dazu sind im Kapitel 6.2 zu finden. Durch Entwicklung von Dauergrünland wird im Vergleich 

zur Ausgangssituation eine Aufwertung der betroffenen intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen 

erreicht. Zudem wirken sich die im Randbereich teilweise anzulegenden standortgerechten 

Heckenstrukturen positiv auf die Biotopzusammensetzung des Solarparks aus.  

 

4.7. TIERE 

Gemäß Leitfaden (NLT et al. 2023) erfolgt die Festlegung der relevanten Tierarten bzw. Tierartengruppen 

zweckmäßigerweise biotoptypbezogen und in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde. Bei dem durch die 

FF-PV-Anlagen betroffenen Biotoptyp handelt es sich vorwiegend um Lehmackerflächen sowie kleinflächig 

im westlichen Bereich der Teilfläche Nr. 4 um sonstiges mesophiles Grünland. Damit sind eine Erfassung und 
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Detailbetrachtung der Vögel erforderlich. Zudem wurden Habitatpotentialanalysen für Feldhamster, 

Reptilien und Amphibien durchgeführt. Die Einordnung der Habitattypen erfolgte anhand der von ORCHIS 

durchgeführten Biotopkartierung sowie anhand der Nachweise im Zuge der Begehungstermine im 

Untersuchungsgebiet. Detaillierte Informationen hierzu sind dem Fauna-Gutachten zu entnehmen (ORCHIS 

2024).  

Unabhängig davon erfolgt im Folgenden eine verbal-argumentative Betrachtung der einzelnen Tiergruppen. 

Lediglich auf eine Prüfung von aquatischen Lebewesen (Fische, Limnische Wirbellose, Marines / ästuarines 

Benthos) wurde verzichtet, da eingriffsbedingte Konflikte durch die Planung auf Offenlandflächen 

hinreichend ausgeschlossen werden können.  

Da der vorwiegende Biotoptyp durch die regelmäßige landwirtschaftliche Nutzung geprägt ist, wurde auf 

eine Regelerfassung von Heuschrecken verzichtet. Für weitere Tiergruppen ist nach Abstimmung mit der 

Naturschutzbehörde eine Erfassung nicht erforderlich.  

Kleinräumig sowie innerhalb des 200 m - Radius sind zudem auch andere Biotope vorzufinden, welche das 

Vorkommen anderer Tiergruppen begünstigen könnte. Im Zentrum der Teilfläche Nr. 4 ist eine Baumreihe ist 

zu verorten. Innerhalb des 200 m -Radius sind zudem weitere Biotope zu finden, darunter unter anderem ein 

„sonstiges naturnahes nährstoffarmes Stillgewässer natürlicher Entstehung“. Aufgrund der Kleinräumigkeit 

der Flächen sowie der durch die landwirtschaftliche Nutzung regelmäßige Störung der Flächen, kann von 

weiteren Untersuchungen abgesehen werden. Für weitere Tiergruppen ist auch nach Absprache mit der 

Unteren Naturschutzbehörde eine Erfassung nicht erforderlich.  

 

4.7.1. GROß- UND KLEINSÄUGER (EXKLUSIVE FELDHAMSTER UND FLEDERMÄUSE) 

Im Folgenden werden die Groß- und Kleinsäuger auf mögliche Beeinträchtigungen durch das Vorhaben hin 

untersucht. Die Fledermäuse werden in einem eigenen Kapitel separat betrachtet. Relevant sind hier die bau-

, anlage-, und betriebsbedingten Auswirkungen. 

In der Bauphase können Auswirkungen durch den Baustellenbetrieb in Form möglicher stofflicher 

Emissionen, Schall- und Lichtemissionen sowie Erschütterungen auftreten.  

Betriebsbedingte Auswirkungen stehen in Verbindung mit den Unterhaltungsmaßnahmen der Flächen im 

Solarpark und den gelegentlich notwendigen Servicierungen bzw. Wartungsarbeiten der Anlagen. 

4.7.1.1. Bestand und Bewertung 

In Niedersachsen sind 71 Säugetierarten heimisch (NLWKN 2024b). Mit Ausnahme von einigen Nagetieren 

(Haus- und Wanderratte, Haus- und Rötelmaus, Bisam, Scher-, Feld- und Erdmaus, Nutria) sind nach BArtSchV 

vom 18. März 2005 alle heimischen Säugerarten zumindest „besonders geschützt“. Darüber hinaus kommen 

neun Arten, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie geführt werden, vor (siehe Anhang 2).  

Die durch das Vorhaben überbauten und überschatteten Ackerflächen stellen für die meisten gefährdeten 

Säugetiere keine geeigneten Lebensräume dar. Einige Arten können die Ackerflächen allerdings als  

(Teil-)Habitat nutzen (z. B. Feldhase) oder gelegentlich queren (z. B. Wolf). 

Die angrenzenden strukturell vielfältigeren Biotoptypen innerhalb des 200 m - Radius und das Stillgewässer 

sowie der, entlang der geplanten Fläche für das Vorhaben verlaufende, Auschnippe (Gewässer 2. Ordnung) 

und Lamfertbach (Gewässer 3. Ordnung) stellen attraktive Habitate für verschiede Säugetiere dar. In dem 

angrenzenden nitrophilen Staudensaum konnten Wildpfade verzeichnet werden.  
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Ein Vorkommen der Haselmaus ist aufgrund der bekannten Verbreitung im Projektgebiet sowie der 

ungeeigneten Lebensräume der Projektfläche auszuschließen. In einem Umkreis von 3.000 m konnte anhand 

von Verbreitungskarten festgestellt werden, dass Untersuchungen zum Vorkommen des Fischotters 

durchgeführt wurden, welche allerdings als negativ zu bewerten waren (Stand 2021). In einem Umkreis von 

4.000 m konnte das Vorkommen von Wildkatzen anhand von Gewebeproben nachgewiesen werden (Stand 

2019/2020). Somit ist ein Vorkommen dieser Art nicht auszuschließen. Auch der Wolf kann potenziell im 

Projektgebiet vorkommen. Ein Verbotstatbestand der Arten ist aber auszuschließen, da durch das 

vorliegende Projekt weder Fortpflanzungsstätten noch regelmäßige Aufenthaltsorte des Wolfes oder der 

Wildkatze beeinträchtigt werden und passende Kernlebensräume somit nicht betroffen sind. 

4.7.1.2. Auswirkungen 

Durch die Errichtung der Solaranlage können baubedingte Störungen auf die Säugetiere ausgehen. Durch den 

Baustellenbetrieb entstehen während der Bauphase optische und akustische Reize sowie Lichtemissionen. 

Ebenfalls könnten stoffliche Einwirkungen durch den Baustellenverkehr (z. B. Staubemissionen) belastend 

wirken. Durch die Flächeninanspruchnahme des beantragten Vorhabens kann Lebensraum verloren gehen. 

Weitere signifikante Beeinträchtigungen für die hier diskutierten Säugetierarten sind nicht zu erwarten.  

Das Vorhaben ist in weiträumigen landwirtschaftlichen Nutzflächen geplant. Die betroffenen Ackerflächen 

sind durch anthropogene Nutzung vorbelastet und stellen für die meisten gefährdeten Säugetiere keine 

geeigneten Lebensräume dar. Zudem sind die Bautätigkeiten zeitlich und räumlich auf ein Mindestmaß 

beschränkt. Daher ist auch anzunehmen, dass Störungen durch den Baulärm in jeden Fall unter der 

Erheblichkeitsgrenze liegen.  

Mobile Säugetierarten, die Ackerflächen als (Teil-)Habitat nutzen oder gelegentlich durchqueren, werden 

durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt, da die Durchlässigkeit der Zäune und des Solarparks gewährleitet 

wird, die Flächenbeanspruchung insgesamt vergleichsweise gering ausfällt und im Umfeld genügend 

alternative Ausweichmöglichkeiten vorhanden sind. Zudem führt die Entwicklung von Dauergrünland und die 

strategische Anlage der Hecken zu einer Erhöhung der Strukturvielfalt und Strukturierung der Landschaft, 

was sich positiv auf die Nutzbarkeit des Gebietes für Groß- und Kleinsäuger auswirken kann. Die Einzäunung 

erfolgt kleintiergerecht mit einer Bodenfreiheit von etwa 20 cm. Die Anlage von Hecken erhöht zudem 

abschnittsweise die Einbindung in die Umgebung. Die Flächen innerhalb des Solarparks bleiben artspezifisch 

nutzbar bzw. können durchquert werden. Die Anlage von größeren Wanderkorridoren innerhalb des 

Solarparks wird als nicht erforderlich eingestuft, da die umliegenden Ackerflächen keine essentiellen 

Nahrungshabitate für die betrachteten Arten darstellen. Aufgrund der beschriebenen naturräumlichen 

Bedingungen und Ansprüche der betroffenen Tiere sind keine Beeinträchtigungen von Wanderkorridoren zur 

Sicherung tierökologischer Beziehungen abzuleiten.  

Der geplante Solarpark befindet sich im Nahbereich von Gehölzbeständen. Zwar verläuft die Einzäunung 

angrenzend an die Biotope, allerdings ist keine Rodung von Gehölzen erforderlich. Der Abstand der 

Zaunelemente zu der Baumreihe westlich innerhalb von Teilfläche 4 beträgt zwischen etwa 4,6 m und 18,9 

m und der Abstand zu dem Biotopkomplex im Norden von Teilfläche 5 beträgt etwa 30 m. Es ist nicht 

ersichtlich, dass die Anlage der PV-Anlagen die ökologischen Funktionen der Biotopkomplexe stört und somit 

in den Lebensraum der betrachteten Tiere eingreift. Ein Vorkommen der Haselmaus, welche bei Eingriffen in 

Gehölze besonders betroffen sein kann, ist aufgrund der bekannten Verbreitung im Projektgebiet 

auszuschließen. Erhebliche negative Auswirkungen für die angrenzenden Gehölzbereiche und ihre Bewohner 

durch das Vorhaben ergeben sich somit nicht.  
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Das Verkehrsaufkommen durch Bau- und Transportfahrzeuge in der Bauphase ist gegenüber dem 

allgemeinen Lebensrisiko, das von landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen ausgeht, nicht signifikant erhöht. 

Betriebsbedingte Auswirkungen für Groß- und Kleinsäuger, etwa durch Unterhaltungsmaßnahmen, die über 

das bisherige Maß hinausgehen, sind nicht zu erwarten. Durch die Anlage von Dauergrünland im Bereich des 

Solarparks kommt es zu einer Extensivierung der Nutzflächen. Durch den Verzicht auf Dünger, 

Pflanzenschutzmittel und chemische Reinigungsmittel erfolgt im Betriebszeitraum des FF-PV-Anlagen keine 

Belastung der Lebensräume durch den Eintrag von Nähr- und Schadstoffen. In der Betriebsphase sind zudem 

gelegentlich notwendige Wartungsarbeiten durchzuführen. Da diese auf ein geringes zeitliches und 

räumliches Maß begrenzt sind, können mögliche Störungen in dieser Zeit als unter der Erheblichkeitsgrenze 

liegend angesehen werden. Betriebsbedingte erhebliche Auswirkungen auf die betrachteten Arten können 

somit ausgeschlossen werden. 

Nachhaltige und erhebliche Eingriffe in das Schutzgut Fauna im Zusammenhang mit den betrachteten 

Säugetierarten sind insgesamt nicht zu erwarten. 

 

4.7.2. FELDHAMSTER 

Aufgrund der Datenabfrage konnte ein Vorkommen des Feldhamsters (Cricetus cricetus) im Vorfeld trotz 

geeigneter Böden im Planungsgebiet ausgeschlossen werden, weshalb eine Kartierung des Feldhamsters 

gemäß Leitfaden Berücksichtigung des Feldhamsters in Zulassungsverfahren und in der Bauleitplanung 

(NLWKN 2016a) vernachlässigt werden konnte.  

4.7.2.1. Bestand und Bewertung 

Im Rahmen der Datenabfrage beim NLWKN wurden keine Feldhamsterbaue oder -sichtungen im 

Untersuchungsgebiet gemeldet. Eine einzelne Sichtung liegt 6.200 m südöstlich der Projektfläche (Abbildung 

7). Aufgrund des Alters (2012) ist diese Erfassung nicht relevant. Die nächste größere Population liegt ca. 76 

km nördlich im Großraum Hannover und Braunschweig. 

Die Überprüfung des FFH-Gebietes „Schwülme und Auschnippe“ (DE-4323-331) hat keine 

planungsrelevanten Arten ergeben. Da die Planfläche außerhalb des FFH-Gebiets liegt, sind 

Beeinträchtigungen durch das Bauvorhaben ausgeschlossen. Eine detaillierte Betrachtung des FFH-Gebietes 

erfolgte in der FFH-Verträglichkeitsvorprüfung. 
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Abbildung 7: Datenabfrage zum Feldhamster (NLWKN). 

Das Untersuchungsgebiet besteht zum Großteil aus landwirtschaftlich intensiv genutzten Äckern und 

Grünflächen sowie vereinzelt strukturreiche Randvegetation in Form von Büschen und Bäumen. Die 

landwirtschaftlichen Flächen bieten zwar zeitweise Nahrung, sind jedoch häufig stark von intensiver 

Landwirtschaft betroffen, wodurch die Verfügbarkeit von Schutz und Nahrung eingeschränkt ist. Nach der 

Blütezeit ist die Vegetationsdichte gering, und der Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln macht die Felder 

für den Feldhamster oft ungeeignet. Im Rahmen der durchgeführten Brutvogel- und Biotopkartierung 

konnten keine direkten Nachweise von Feldhamsterbauen erbracht werden. Aufgrund der Datenabfrage, den 

fehlenden Nachweisen und der Habitatpotenzialanalyse wird nicht davon ausgegangen, dass der 

Feldhamster im Untersuchungsgebiet vorkommt. 

4.7.2.2. Auswirkungen 

Da ein Vorkommen des Feldhamsters auf der Projektfläche ausgeschlossen werden kann, ergeben sich weder 

bau-, anlage-, noch betriebsbedingte Auswirkungen für diese Art.  

 

4.7.3. FLEDERMÄUSE 

4.7.3.1. Bestand und Bewertung 

Umfangreiche Erfassungen der Fledermäuse wurden nicht durchgeführt, da dies aufgrund des 

Ackerstandortes nach Leitfaden (NLT et al. 2023) und auch in Absprache mit der Unteren 

Naturschutzbehörde nicht gefordert ist.  
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Die Rasterkarten des BatMap (NABU Niedersachsen 2024) weisen nicht auf ein Vorkommen von 

Fledermäusen innerhalb des Planungsgebiets hin. Im weiteren Umkreis des Bauvorhabens ist ein Vorkommen 

der Arten Zwergfledermaus, Rauhautfledermaus, Mopsfledermaus, Großes Mausohr und 

Breitflügelfledermaus verzeichnet. Ein Fledermausvorkommen war nicht Bestand der Datenabfrage, weshalb 

sich hierdurch keine Nachweise im näheren Umfeld des geplanten Solarparks ergeben.  

4.7.3.2. Auswirkungen 

Da die Bauarbeiten tagsüber stattfinden, ist auszuschließen, dass erhebliche Störungen durch den Baubetrieb 

auf Fledermäuse eintreten. Unabhängig davon sind die Bautätigkeiten zeitlich und räumlich auf ein 

Mindestmaß zu beschränken. 

Eine weitere baubedingte Betroffenheit ist ebenfalls nicht abzuleiten, da keine Bäume als potentielle 

Quartiere von dem Vorhaben beeinträchtigt werden.  

Anlagebedingte Auswirkungen durch die dauerhafte Inanspruchnahme und Verschattung von Ackerflächen 

führen zu einer geringen Versiegelung von Boden, während die Vegetation unter den Modultischen erhalten 

bleibt. bzw. zu Dauergrünland mit extensiver Nutzung entwickelt wird. In diesem Zusammenhang ist nicht 

von erheblichen Beeinträchtigungen der Fledermäuse auszugehen, da die Fledermäuse den Solarpark 

weiterhin überfliegen können. Somit sind auch keine Schädigungen oder Störungen während der 

Wanderungszeiten von Fledermäusen mit einer Beeinflussung von Wanderwegen und des Zuggeschehens 

abzuleiten. Die Flächen des Solarparks können zudem weiterhin als Jagdhabitat genutzt werden. Eine 

relevante Reduktion oder Veränderung des Nahrungsangebotes durch die Anlage von Grünland statt 

Ackerflächen mit negativen Folgen für die Fledermauspopulationen werden nicht angenommen, da die 

Insekten weiterhin die Vegetation im Solarpark nutzen können. Erhebliche Beeinträchtigungen für die 

Fledermäuse durch die Einzäunung sind nicht zu erwarten, da die Zäune überflogen werden können. Die zu 

schaffenden Heckenstrukturen sind positiv zu bemerken, da sie die Strukturvielfalt erhöhen und die 

Landschaft strukturieren, sodass sie von Fledermäusen auch als Leitlinien genutzt werden können. Der 

geplante Solarpark befindet sich im Nahbereich von größeren Gehölzbeständen. Zwar verläuft die 

Einzäunung entlang der Gehölzbiotope, allerdings ist keine Rodung von Gehölzen erforderlich. Der Abstand 

der Zaunelemente zu den Bäumen beträgt etwa 30 m. Es ist nicht ersichtlich, dass die Errichtung des Zaunes 

oder der PV-Anlagen die ökologischen Funktionen des Gehölzbestandes wesentlich stört und somit in den 

Lebensraum der betrachteten Tiere eingreift. Erhebliche negative Auswirkungen für die angrenzenden 

Gehölzbereiche und ihre Bewohner durch das Vorhaben ergeben sich somit nicht.  

Betriebsbedingte Auswirkungen für Fledermäuse, etwa durch Unterhaltungsmaßnahmen, die über das 

bisherige Maß hinausgehen, sind nicht zu erwarten. Durch die Anlage von Dauergrünland im Bereich des 

Solarparks kommt es zu einer Extensivierung der Nutzflächen. Durch den Verzicht auf Dünger, 

Pflanzenschutzmittel und chemische Reinigungsmittel erfolgt im Betriebszeitraum des FF-PV-Anlagen keine 

Belastung der Lebensräume durch den Eintrag von Nähr- und Schadstoffen. Wartungsarbeiten finden 

tagsüber statt, sodass sie keine erheblichen Auswirkungen auf die Fledermäuse ausüben. Betriebsbedingte 

erhebliche Auswirkungen auf Fledermäuse können somit ausgeschlossen werden. 

Nachhaltige und erhebliche Eingriffe für Fledermäuse sind insgesamt nicht zu erwarten. 

 

 

 

 



Umweltbericht 
Solarpark Güntersen, 5 Teilflächen 

 
 www.orchis-eco.de 

 
34 

4.7.4. REPTILIEN  

4.7.4.1. Bestand und Bewertung 

In Niedersachsen kommen drei Reptilienarten vor, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie geführt werden 

(NLWKN 2024d). Darunter wird eine Reptilienart, die Europäische Sumpfschildkröte, in Niedersachsen als 

ausgestorben gelistet. Im Rahmen der Datenabfrage beim NLWKN wurden keine Reptilienarten im Umfeld 

des Projektgebiets übermittelt. Laut der Vorkommen- und Verbreitungskarte der Reptilien aus dem FFH-

Bericht (BfN 2019) liegt das Projektgebiet im Verbreitungsgebiet der Schlingnatter (Coronella austriaca) 

sowie der Zauneidechse (Lacerta agilis) (vgl. Anhang 2).  

Die Überprüfung des FFH-Gebietes „Schwülme und Auschnippe“ (DE-4323-331) hat keine 

planungsrelevanten Arten ergeben. Da die Planfläche außerhalb des FFH-Gebiets liegt, sind 

Beeinträchtigungen durch das Bauvorhaben ausgeschlossen. Eine detaillierte Betrachtung des FFH-Gebietes 

erfolgte in der FFH-Verträglichkeitsvorprüfung. 

Die Projektfläche befindet sich zum Teil in zwei Meldegebieten für Lurche und Kriechtiere, welche durch das 

Tierarten-Erfassungsprogramm des NLWKN (Stand 2024) erfasst wurden. Südwestlich innerhalb der 

Projektfläche ist somit das Meldegebiet „MEL UUID 3 338194“ gelistet, in welchem ein Vorkommen der 

Zauneidechse (Lacerta agilis) verzeichnet ist (Stand 2012). Da die Meldungen allerdings eine Maximalspanne 

von fünf Jahren überschreiten, gelten diese für die Bewertung als irrelevant und sind deshalb im weiteren 

Verlauf zu vernachlässigen.  

Potenziell im Gebiet vorkommende planungsrelevante Reptilien wie die Zauneidechse oder die Schlingnatter 

(BfN 2019) benötigen strukturreiche und trocken-warme Lebensräume. Ein kleinräumiges Mosaik aus 

offenen Bereichen mit Rohbodenflächen oder Steinhaufen, niedrigem Bewuchs, Totholz, Gebüschen oder 

lichten Wäldern bildet ein optimales Habitat. Denn dadurch bietet das Habitat ausreichende Eiablage-, 

Sonnen und Versteckplätze sowie Jagdflächen an. Im Folgenden werden im Zuge einer 

Habitatpotentialanalyse potenzielle Lebensräume für Reptilien im Untersuchungsgebiet (UG) näher 

beschrieben und dargestellt. 

Die Ackerflächen selbst, auf denen die PV-Anlagen größtenteils errichtet werden sollen, stellen somit keine 

geeigneten Lebensräume für die Zauneidechse oder die Schlingnatter dar. Allerdings finden sich an die 

Ackerflächen angrenzend und kleinräumig auch innerhalb des 200 m-Radius zu der Projektfläche eine 

erhöhte Vielfalt an Biotopen, die einen verstärkten Strukturreichtum aufweisen, sodass von einer Nutzung 

dieser Habitate durch die Zauneidechse ausgegangen werden kann. Aus diesem Grund wurde eine 

Habitatpotentialanalyse für Reptilien durchgeführt, wodurch im 200 m-Radius nordöstlich der Projektfläche 

zwei Biotoptypen (1&2) ausgemacht werden konnten, welche sich als potentielle Habitate eignen. Diese sind 

ein „Laubgebüsch trockenwarmer Kalkstandorte“ sowie ein „typischer Kalkmagerrasen“ (vgl. Abbildung 8). 

Darüber hinaus wurde im südlichen Teil des Untersuchungsgebietes leicht außerhalb des 200 m Radius eine 

Waldeidechse (Lacerta vivipara) erfasst. Diese Art ist für die weitere Betrachtung der Auswirkungen 

allerdings zu vernachlässigen, da es sich um eine Art handelt, die als nicht gefährdet einzustufen ist (Rote-

Liste-Gremium 2020) (Abbildung 8).  

Anhand der Kartierung wurden keine Vorkommen weiterer Reptilien nachgewiesen. Da in dem 

Untersuchungsgebiet dennoch geeignete Lebensraumstrukturen für Reptilienarten zu verzeichnen sind, ist 

das Vorkommen der betrachteten Arten allerdings nicht auszuschließen. 
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Abbildung 8: Ergebnisse der Habitatpotentialanalyse der Zauneidechse sowie der herpetologischen Kartierung 2024. Dargestellt 
sind geeignete Lebensräume der Art. 

Eine genaue Beschreibung der Habitate erfolgt nach dargestellter Nummer in der nachfolgenden Tabelle.  

Tabelle 3: Beschreibung der potentiellen Reptilienhabitate. 

Nr. Biotopkürzel Beschreibung 

1 RHT 

Typischer Kalkmagerrasen (§) 
• Krautschicht: Natternkopf, Quendel, Skabiosen-Flockenblume, Tauben-Skabiose, 
Echtes Labkraut, Wiesen-Margerite, Echtes Johanniskraut, Frühlings-Fingerkraut, 
Gemeiner Hornklee, Kleiner Wiesenknopf, Gemeiner Odermennig 

2 BTK 

Laubgebüsch trockenwarmer Kalkstandorte (§)  
• Baumschicht: Esche, Stieleiche, Bergahorn, Hänge-Birke 
• Strauchschicht: Schlehe, Weißdorn, Roter Hartriegel, Hundsrose, Feldahorn, Hasel, 
Vogelkirsche, Gemeines Pfaffenhütchen 
• Krautschicht: Knaulgras, Wiesen-Margerite, Echtes Johanniskraut, Wiesen-Labkraut, 
Kletten-Labkraut, Frühlings-Labkraut, Kleiner Wiesenknopf, Gemeine Waldrebe 

 

4.7.4.2. Auswirkungen 

Der Baustellenbetrieb ist mit möglichen stofflichen Emissionen, Schall- und Lichtemissionen sowie 

Erschütterungen durch Baustellenfahrzeuge verbunden. Auch ist eine kurzfristige Beanspruchung von 

Flächen sowie Eingriffe in den Boden für die Herstellung der Kabelkanäle erforderlich. Hierdurch können sich 

baubedingte Störungen für Reptilien ergeben.  
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Innerhalb des 200 m-Radius gibt es nördlich der Bauflächen Biotope, die als potentielle Habitate für die 

Zauneidechse in Frage kommen. Da Zauneidechsen nur einen kleinen Aktionsradius von wenigen Metern 

aufweisen, ist ein Austritt aus dem Bereich geeigneter Habitate nicht zu erwarten. Aufgrund der Lage der 

potentiellen Habitate ist eine Querung oder Zuwegungen, die durch die geeigneten Lebensräume oder direkt 

daran vorbeiführen, nicht vorgesehen. Erhebliche baubedingte Beeinträchtigungen für die Zauneidechse 

durch das Bauvorhaben sind daher nicht anzunehmen. 

Dauerhafte Eingriffe in die potentiell geeigneten Habitate sind durch das Bauvorhaben nicht zu befürchten. 

Daher ist kein relevanter Verlust an Lebensraum abzuleiten. Die Beeinträchtigung wichtiger Ausbreitungs- 

und Wanderrouten durch das Vorhaben kann vollständig ausgeschlossen werden. Anlagebedingte erhebliche 

Auswirkungen auf Reptilien ergeben sich somit keine. 

Betriebsbedingte Auswirkungen für Reptilien und Amphibien, etwa durch Unterhaltungsmaßnahmen, die 

über das bisherige Maß hinausgehen, sind nicht zu erwarten. In der Betriebsphase sind gelegentlich 

notwendige Servicierungen durchzuführen. Das Tötungsrisiko wird aufgrund der zeitlich und räumlich 

begrenzten Aktivitäten sowie der anthropogen Überprägung des Gebiets nicht als signifikant erhöht 

eingestuft. Betriebsbedingte erhebliche Auswirkungen auf Reptilien können somit ausgeschlossen werden. 

 

4.7.5. AMPHIBIEN 

4.7.5.1. Bestand und Bewertung 

Von den 19 in Niedersachsen heimische Amphibienarten weisen elf Arten einen Gefährdungsstatus auf 

(NLWKN 2024d). Aufgrund der Verbreitungsmuster der Amphibien (BfN 2019) und Lebensraumansprüche ist 

ein Vorkommen der Arten Europäischer Laubfrosch (Hyla arborea), Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans), 

Gelbbauchunke (Bombina variegata), Kreuzkröte (Bufo calamita), Teichfrosch (Rana esculenta), Grasfrosch 

(Rana temporaria) und Kammmolch (Triturus cristatus) nicht vollständig auszuschließen (vgl. Anhang 22).  

Im Rahmen der Datenabfrage beim NLWKN konnten keine Nachweise von Amphibien im UG nachgewiesen 

werden.  

Die Überprüfung des FFH-Gebietes „Schwülme und Auschnippe“ (DE-4323-331) hat keine 

planungsrelevanten Arten ergeben. Da die Planfläche außerhalb des FFH-Gebiets liegt, sind 

Beeinträchtigungen durch das Bauvorhaben ausgeschlossen. Eine detaillierte Betrachtung des FFH-Gebietes 

erfolgte in der FFH-Verträglichkeitsvorprüfung. 

Amphibien benötigen für ihren Lebenszyklus Land und Wasser. Während die adulten Tiere geeignete 

Landlebensräume für ihr Vorkommen benötigen, werden die Eier im Frühjahr ins Wasser abgelegt, wo sich 

auch die Kaulquappen entwickeln. Die Jungtiere wandern dann Anfang Sommer wieder in ihre passenden 

Landlebensräume. Da Amphibien eine empfindliche Haut besitzen, bevorzugen sie gedeckte und eher 

feuchte Lebensräume als Landlebensraum, wobei die Knoblauch- und Wechselkröte in Offenlandflächen wie 

beispielsweise Ackerflächen vorkommen. Amphibien sind auch zum Teil in Feldgehölzen und frischen bis 

trockenen Waldflächen aufzufinden. Im Folgenden werden im Zuge einer Habitatpotentialanalyse potentielle 

Laichgewässer und mögliche Landlebensräume von Amphibien im Untersuchungsgebiet näher beschrieben 

und dargestellt, wobei insbesondere auf Fließ- und Stillgewässer als potenzielle Laichgewässer sowie 

feuchtere Flächen wie Wiesen, Weiden, Ruderal- und Staudenfluren, Moorbiotope, Abbaugebiete und 

Gehölze als mögliche Landlebensräume geachtet wird.  
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Abbildung 9: Übersicht über die Habitatpotentialanalyse für Amphibien im Untersuchungsgebiet. 

Im Untersuchungsgebiet befindet sich ein geeignetes Stillgewässer (3) im Westen des 200 m Radius, welches 

ein geeignetes Laichhabitat für Amphibien bietet. Des Weiteren fließt ein kleiner Bach im 200 m Radius um 

das Potentialgebiet herum (14, 15, 16, 17). Im Folgenden werden die gezeigten potentiellen Habitate im 

Detail beschrieben. Die intensiv bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen sind kein geeigneter 

Landlebensraum weswegen nicht davon auszugehen ist, dass Amphibien diese Flächen nutzen. 

Tabelle 4: Beschreibung der potentiellen Amphibien Habitate aus Abbildung 8. 

Nr. Biotopkürzel Beschreibung 

1 FBO 

Naturnaher Bach mit organischem Substrat (§) 
 

2 WWB 

(Erlen-)Weiden-Bachuferwald (§) 
• Baumschicht: Schwarz-Erle, Silber-Weide 
• Strauchschicht: Esche, Traubenkirsche, Weißdorn, Sal-Weide, Hasel, Schwarzer 
Holunder 
• Krautschicht: Brennnessel, Brombeere, Kletten-Labkraut, Rispengras, Zaun-Winde, 
Goldnessel, Drüsiges Springkraut, Knäuelgras 

3 SON 

Sonstiges naturnahes nährstoffarmes Stillgewässer natürlicher Entstehung (§) 
• Krautschicht: Schilfrohr 
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Nr. Biotopkürzel Beschreibung 

4 WWB 

(Erlen-)Weiden-Bachuferwald (§) 
• Baumschicht: Silberweide, Sal-Weide, Esche, Stiel-Eiche 
• Strauchschicht: Weißdorn, Schlehe 
• Krautschicht: Brennnessel, Knolliger Kälberkropf, Ufer-Segge, Knäuelgras, Wiesen-
Lieschgras, Gefleckte Taubnessel, Rote Lichtnelke, Zaun-Winde, Gundermann, 
Kletten-Labkraut, Wolliges Honiggras, Mädesüß, Sumpf-Segge, Acker-Kratzdistel 

5 WWB 

(Erlen-)Weiden-Bachuferwald (§) 
• Baumschicht: Silberweide, Schwarzerle, Esche 
• Strauchschicht: Hasel 
• Krautschicht: Giersch, Brennnessel, Zaun-Winde, Knäuelgras, Rohrglanzgras, 
Trauben-Glanzgras, Sumpf-Storchschnabel, Mädesüß, Drüsiges Springkraut, 
Gundermann, Baldrian, Echte Nachtkerze 

6 WWB 

(Erlen-)Weiden-Bachuferwald (§) 
• Baumschicht: Esche, Stiel-Eiche, Silber-Weide, Vogel-Kirsche 
• Strauchschicht: Weißdorn, Schwarzer Holunder, Roter Hartriegel, Esche 
• Krautschicht: Brombeere, Brennnessel, Giersch, Stadt-Forget-me-not, 
Rohrglanzgras, Drüsiges Springkraut, Knäuelgras, Robertskraut, Aufrechtes 
Rispengras, Zaun-Winde 

7 WWB 

(Erlen-)Weiden-Bachuferwald (§) 
• Baumschicht: Esche, Sal-Weide, Stiel-Eiche, Silber-Weide 
• Strauchschicht: Schlehe, Traubenkirsche, Schwarzer Holunder, Hunds-Rose, Stiel-
Eiche, Schlehe, Weißdorn, Roter Hartriegel, Hasel, Esche  
• Krautschicht: Mädesüß, Brennnessel, Haariges Weidenröschen, Berle, Gänsekresse, 
Gundermann, Himbeere, Sumpf-Segge, Bittere Schaumkresse, Knäuelgras, Kletten-
Labkraut, Zaun-Wicke, Gemeine Walderdbeere, Rohrglanzgras 

8 WWB 

(Erlen-)Weiden-Bachuferwald (§) 
• Baumschicht: Schwarzerle 
• Strauchschicht: Schwarzer Holunder, Schlehe, Traubenkirsche, Schneeball, Hasel  
• Krautschicht: Brennnessel, Brombeere, Himbeere, Knäuelgras, Sumpf-Kratzdistel, 
Wolliges Honiggras 

9 WWB 

(Erlen-)Weiden-Bachuferwald (§) 
• Baumschicht: Silber-Weide, Sal-Weide, Esche, Stiel-Eiche 
• Strauchschicht: Weißdorn Schlehe 
• Krautschicht: Brennnessel, Knolliger Kälberkropf, Ufer-Segge, Knäuelgras, Wiesen-
Lieschgras, Gefleckte Taubnessel, Rote Lichtnelke, Zaun-Winde, Gundermann, 
Kletten-Labkraut, Wolliges Honiggras, Mädesüß, Sumpf-Segge, Acker-Kratzdistel 

10 WWB 

(Erlen-)Weiden-Bachuferwald (§) 
• Baumschicht: Schwarz-Erle, Stiel-Eiche 
• Strauchschicht: Hasel, Schwarzer Holunder, Traubenkirsche  
• Krautschicht: Giersch, Brennnessel, Knoblauchrauke, Europäisches Dinkelgras, 
Vierblütige Taubnessel, Schwarzer Holunder, Drüsiges Springkraut, Rote Lichtnelke 

11 WWB 

(Erlen-)Weiden-Bachuferwald (§) 
• Baumschicht: Silber-Weide, Schwarzerle, Esche 
• Strauchschicht: Hasel 
• Krautschicht: Giersch, Brennnessel, Zaun-Winde, Knäuelgras, Rohrglanzgras, 
Trauben-Glanzgras, Sumpf-Storchschnabel, Mädesüß, Drüsiges Springkraut, 
Gundermann, Baldrian, Echte Nachtkerze 
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Nr. Biotopkürzel Beschreibung 

12 WWB 

(Erlen-)Weiden-Bachuferwald (§) 
• Baumschicht: Esche, Stiel-Eiche, Silber-Weide, Vogel-Kirsche 
• Strauchschicht: Weißdorn, Schwarzer Holunder, Roter Hartriegel, Esche 
• Krautschicht: Brombeere, Brennnessel, Giersch, Rohrglanzgras, Drüsiges 
Springkraut, Knäuelgras, Robertskraut, Aufrechtes Rispengras, Zaun-Winde 

13 WWB 

(Erlen-)Weiden-Bachuferwald (§) 
• Baumschicht: Schwarzerle, Silber-Weide 
• Strauchschicht: Esche, Traubenkirsche, Weißdorn, Sal-Weide, Hasel, Schwarzer 
Holunder 
• Krautschicht: Brennnessel, Brombeere, Kletten-Labkraut, Rispengras, Zaun-Winde, 
Goldnessel, Drüsiges Springkraut, Knäuelgras 

14 WWB 

(Erlen-)Weiden-Bachuferwald (§) 
• Baumschicht: Schwarzerle, Silber-Weide 
• Strauchschicht: Esche, Traubenkirsche, Weißdorn, Sal-Weide, Hasel, Schwarzer 
Holunder 
• Krautschicht: Brennnessel, Brombeere, Kletten-Labkraut, Rispengras, Zaun-Winde, 
Goldnessel, Drüsiges Springkraut, Knäuelgras 

15 FBO 

Naturnaher Bach mit organischem Substrat (§) 
 

16 FBO 

Naturnaher Bach mit organischem Substrat (§) 
 

17 FBO 

Naturnaher Bach mit organischem Substrat (§) 
 

  

Die Ackerflächen selbst, auf denen die PV-Anlagen größtenteils errichtet werden sollen, stellen keine 

besonders geeigneten Lebensräume für die betrachteten Amphibien dar. Allerdings finden sich an die 

Ackerflächen angrenzend und kleinräumig auch innerhalb der Projektfläche eine erhöhte Vielfalt an 

Biotopen, die einen verstärkten Strukturreichtum aufweisen. Besonders das an die Fläche des Bauvorhabens 

grenzende Stillgewässer und die Niederungen der naturnahen Bäche, welche innerhalb des 200 m–Radius an 

die Projektfläche grenzen sowie die Gehölzbestände und der Staudensaum bieten einen attraktiven 

Lebensraum für Amphibien. Eine Nutzung der dort anzutreffenden potentiellen Laichgewässer, 

Sommerlebensräume und Winterquartiere durch Amphibien ist somit nicht auszuschließen.  

Im Westen befindet sich die Projektfläche zu einem Großteil in einem Meldegebiet für Lurche und Kriechtiere 

„MEL UUID 3 340275“, welches durch das Tierarten-Erfassungsprogramm des NLWKN (Stand 2024) erfasst 

wurde. In diesem Meldegebiet ist ein Artvorkommen der Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans) sowie der 

Erdkröte (Bufo bufo) gelistet (Stand 2010). Da die Meldungen allerdings eine Maximalspanne von fünf Jahren 

ebenfalls überschreiten, gelten diese für die Bewertung als irrelevant und sind deshalb im weiteren Verlauf 

der zu vernachlässigen.  

4.7.5.2. Auswirkungen 

Durch das beantragte Vorhaben können baubedingte Störungen für Amphibien auftreten. Der 

Baustellenbetrieb ist mit möglichen stofflichen Emissionen, Schall- und Lichtemissionen sowie 

Erschütterungen durch Baustellenfahrzeuge verbunden. Auch ist eine kurzfristige Beanspruchung von 
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Flächen sowie Eingriffe in den Boden für die Herstellung der Kabelkanäle erforderlich. Aufgrund der Nähe der 

Projektfläche zu Biotopkomplexen, die geeignete Lebensräume für Amphibien bieten, ist nicht 

auszuschließen, dass Tiere während der Bauphase in die Bauflächen einwandern. Um hier Tötungen zu 

vermeiden, wird die Errichtung von Schutzzäunen an den Randbereichen der Habitate für die Dauer der 

Bauphase empfohlen. Auf Schutzzäune kann verzichtet werden, wenn die Bauarbeiten außerhalb der 

Aktivitätszeit der Amphibien (01. September bis 28. Februar) liegen. In dieser Zeit ist davon auszugehen, dass 

sich die Tiere in ihre Winterquartiere außerhalb der zu bebauenden Fläche zurückziehen. Um weitere 

Störungen durch den Baulärm oder Bewegungen und Vibrationen der Baufahrzeuge für vorkommende Arten 

zu minimieren, sind die Bautätigkeiten zeitlich und räumlich auf ein Mindestmaß zu beschränken. 

Zuwegungen oder Querungen sollten so geplant werden, dass sie außerhalb der, für die Amphibien 

geeigneten umliegenden, Habitate liegen. Falls Baumaßnahmen während der Wanderzeit der Amphibien 

nicht vermeidbar sind, sollten diese in Verbindung mit einer Ökologischen Baubegleitung (ÖBB) stattfinden. 

Werden Amphibien festgestellt, sind zusätzlich Amphibienschutzzäune um die betroffenen Bauflächen zu 

installieren. Genaue Lage und Umfang sind bei Bedarf im Rahmen der (ÖBB) festzusetzen. Diese Schutzzäune 

verhindern in der Migrationszeit ein Ein-/Überwandern der Baubereiche und lenkt Individuen an den 

Eingriffsflächen vorbei. Individuen auf dem Baufeld sind in einen geeigneten Lebensraum in der Umgebung 

umzusetzen.   

Unter Einhaltung der oben beschriebenen Maßnahmen sind erhebliche betriebsbedingte Auswirkungen nicht 

anzunehmen. 

Die dauerhaft benötigten Flächen werden nach der Bauphase nur noch im geringen Maße von Fahrzeugen 

der Servicierung genutzt, sodass nach Beendigung der Bauphase kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko mehr 

anzunehmen ist. Die dauerhaften Eingriffe in die potentiell geeigneten Habitate sind minimal. Damit ist kein 

relevanter Verlust an Lebensraum abzuleiten. Während und nach den Bauarbeiten stehen den Amphibien 

genügend Ausweichmöglichkeiten im nahen Umfeld zur Verfügung. Wichtige Ausbreitungs- und 

Wanderrouten werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. Anlagebedingte Beeinträchtigungen durch 

das Bauvorhaben sind daher nicht anzunehmen.  

Betriebsbedingte Auswirkungen für Amphibien, etwa durch Unterhaltungsmaßnahmen, die über das 
bisherige Maß hinausgehen, sind nicht zu erwarten. Durch die Anlage von Dauergrünland im Bereich des 
Solarparks kommt es zu einer Extensivierung der Nutzflächen. Durch den Verzicht auf Dünger, 
Pflanzenschutzmittel und chemische Reinigungsmittel erfolgt im Betriebszeitraum des Solarparks keine 
Belastung der Lebensräume durch den Eintrag von Nähr- und Schadstoffen. In der Betriebsphase sind zudem 
gelegentlich notwendige Wartungsarbeiten durchzuführen. Das Tötungsrisiko wird hierbei aufgrund 
anthropogenen Überprägung des Gebiets durch die landwirtschaftliche Nutzung als nicht signifikant erhöht 
eingestuft.   
Erhebliche betriebsbedingte Auswirkungen auf die betrachteten Amphibien innerhalb der Planungsflächen 
und in den angrenzenden Biotopen können somit ausgeschlossen werden. 

 

4.7.6. HEUSCHRECKEN 

4.7.6.1. Bestand und Bewertung 

In Niedersachsen und Bremen ist nach derzeitigem Kenntnisstand das Vorkommen von 53 

Heuschreckenarten bekannt (NLWKN 2024e). Aufgrund der Vielzahl an Arten werden unterschiedliche 

Lebensräume besiedelt. In naturnahen Regionen werden Heuschrecken vor allem entlang großer Flüsse 

angetroffen, die vielfältige Bedingungen von trocken-heißen bis nassen Bereichen sowie von besonnten bis 

schattigen Plätzen bieten. Zudem können auch waldfreie, extensiv genutzte Lebensräume wie 
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Halbtrockenrasen, Wiesen, Weiden, Heiden und Ödland besiedelt werden. Artabhängig werden auch 

Gebüsche oder Wälder und deren Säume als Habitat genutzt (NLWKN 2024e). Die Ackerflächen, auf denen 

die PV-Anlagen errichtet werden sollen, bieten keine geeigneten Lebensräume für Heuschrecken. Die 

Datenabfrage des Tierarten-Erfassungsprogramms des NLWKN (Stand 2024) liefert keine Nachweise für 

Heuschrecken im Umfeld der Solarparkplanung.  

4.7.6.2. Auswirkungen 

Da ein Vorkommen der Heuschreckenarten in dem Projektgebiet aufgrund des Tierarten-

Erfassungsprogramms des NLWKN (Stand 2024) ausgeschlossen werden kann, ergeben sich keine bau-, 

anlage- sowie betriebsbedingten Auswirkungen für diese Artengruppe.  

 

4.7.7. WEITERE INVERTEBRATEN  

4.7.7.1. Bestand und Bewertung 

Weitere Artengruppen, die bei Solarparkplanungen eine Rolle spielen können, sind Libellen, Tag- und 

Nachtfalter, Käfer, Wanzen, Zikaden, Landschnecken sowie Bienen. Gemäß dem Leitfaden (NLT et al. 2023) 

sind auf Ackerflächen, die von den PV-Anlagen beansprucht werden, gegebenenfalls Auswirkungen auf 

Laufkäfer zu untersuchen. Für die übrigen zu betrachtenden Artengruppen sind die Ackerflächen wenig von 

Bedeutung. Demgegenüber bieten die an die Ackerflächen angrenzenden strukturvielfältigeren Biotoptypen 

den übrigen Tiergruppen artabhängig geeignete Lebensräume.  

In Niedersachsen gibt es sieben Libellenarten, die im Anhang IV der FFH-Richtlinien geführt werden. Anhand 

der Verbreitungskarten kann ein Vorkommen dieser Arten in dem Projektgebiet allerdings ausgeschlossen 

werden.  

In Niedersachsen kommen vier Käferarten vor, die im Anhang IV der FFH-Richtlinien geführt werden. Im 

Planungsgebiet kommen weder Käfer des Anhangs IV der FFH-Richtlinie vor noch sind entsprechende 

Lebensräume betroffen. Es sind somit keine erheblichen Auswirkungen auf diese Arten zu erwarten.  

Anhand der Verbreitungskarten für Invertebraten, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie geführt werden, ist 

ein Vorkommen im Planungsgebiet lediglich für den „Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling“ möglich (vgl. 

Anhang 2). Die Flächen des Projektgebiets bieten allerdings keine geeigneten Habitate für ein Vorkommen 

dieser Art. Auch das Tierarten-Erfassungsprogramm des NLWKN (Stand 2024) liefert keine Nachweise für den 

Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling sowie weitere Invertebratenarten im Umfeld der Solarparkplanung. 

4.7.7.2. Auswirkungen 

Der Baustellenbetrieb ist mit möglichen stofflichen Emissionen, Schall- und Lichtemissionen sowie 

Erschütterungen durch Baustellenfahrzeuge verbunden. Auch ist eine kurzfristige Beanspruchung von 

Flächen sowie Eingriffe in Boden für die Herstellung der Kabelkanäle erforderlich. Da die Ackerflächen bereits 

durch regelmäßige Eingriffe durch anthropogene Nutzung vorbelastet sind und für die meisten betrachteten 

Arten keine essentiellen Lebensräume darstellen, sind keine signifikanten Beeinträchtigungen der 

Invertebraten durch die Beanspruchung von Flächen in der Bauphase zu erwarten. Das Verkehrsaufkommen 

durch Bau- und Transportfahrzeuge in der Bauphase ist gegenüber dem allgemeinen Lebensrisiko, das von 

landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen ausgeht, nicht signifikant erhöht. So kann angenommen werden, dass 

die, durch die Bauarbeiten verursachte, Störung der Arten der Projektflächen sowie in den innerhalb der 

angrenzenden strukturvielfältigeren Biotoptypen in jedem Fall unter der Erheblichkeitsgrenze liegt. 

Unabhängig davon sind die Bautätigkeiten zeitlich und räumlich auf ein Mindestmaß zu beschränken.  
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Anlagebedingte Auswirkungen werden durch die dauerhafte Inanspruchnahme von Vegetationsflächen mit 

vollständigem Funktionsverlust und der Verschattungen durch bauliche Anlagen hervorgerufen. Der 

Versiegelungsgrad des Solarparks ist insgesamt aber als gering einzustufen Durch die Anlage weiterer 

Strukturen wie Blüh- oder Bracheflächen im Randbereich kann der Solarpark zusätzlich aufgewertet werden. 

Es ist nicht ersichtlich, dass die Einzäunung oder die Anlage der PV-Anlagen die ökologischen Funktionen der 

angrenzenden Biotopstrukturen stören und somit in den Lebensraum der betrachteten Tiere eingreift. 

Erhebliche negative anlagebedingte Auswirkungen für Arten des Offenlands oder der angrenzenden 

Biotoptypen durch das Vorhaben ergeben sich somit nicht.  

Betriebsbedingte Auswirkungen, etwa durch Unterhaltungsmaßnahmen, die über das bisherige Maß 

hinausgehen, sind nicht zu erwarten. Das Tötungsrisiko wird aufgrund der zeitlich und räumlich begrenzten 

Aktivitäten nicht als signifikant erhöht eingestuft, trotzdem sind Wartungsarbeiten, wenn möglich, außerhalb 

der Hauptaktivitätszeit durchzuführen. Betriebsbedingte erhebliche Auswirkungen auf die betrachteten 

Arten können somit ausgeschlossen werden. 

Nachhaltige und erhebliche Eingriffe sind insgesamt nicht zu erwarten. 

 

4.7.8. AVIFAUNA 

Da die beplanten Ackerflächen für Brutvogelarten des Offenlandes als Lebensraum und für Gastvögel als 

Ruhstätten und Schlafplätze von Bedeutung sein können, wurden umfassende Kartierungen gemäß Leitfaden 

(NLT et al. 2023) durchgeführt. Die Ergebnisse sind im Detail im faunistischen Gutachten (ORCHIS 2024) 

dargestellt. Daher erfolgt nachfolgend eine zusammengefasste Betrachtung.  

4.7.8.1. Methodik 

Die avifaunistischen Untersuchungen umfassen die Erfassung von Brutvögeln im Untersuchungsraum des 

geplanten Solarparks. Im Zuge der Datenabfrage im Jahr 2024 wurden Informationen über die für Vögel 

wertvollen Lebensräume sowie Brutvogelvorkommen ausgewählter Groß- und Greifvögel übermittelt.  

Zusätzlich erfolgten im Jahr 2024 eine Brutvogelkartierung unter Berücksichtigung der Vorgaben des 

Leitfadens „Hinweise für einen naturverträglichen Ausbau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen“ (NLWKN 

2023) sowie nach den Standards gemäß Südbeck (2005). Bei den flächendeckenden Begehungen wurden an 

sechs Terminen sämtliche Aktivitäten von relevanten Brutvögeln erfasst.  

4.7.8.2. Ergebnisse 

4.7.8.2.1. Datenabfrage 

In einem 10.000 m-Radius um die Solarparkplanung kommen keine Gebiete vor, die als EU-

Vogelschutzgebiete ausgewiesen sind.  

Allerdings finden sich in der Umgebung der Projektfläche einige für Vögel wertvolle Bereiche. Etwa 1.000 m 

nördlich grenzt die Projektfläche an ein Gebiet, welches als Großvogellebensraum für Schwarzstorche 

verzeichnet ist. Ein weiteres dieser Gebiete grenzt westlich in einem Umkreis von etwa 4.000 m. Südlich 

innerhalb des 200 m – Radius liegt außerdem ein landesweiter Großvogellebensraum. In einem 3.000 m 

Umkreis sind zudem drei weitere Gebiete zu verzeichnen, welche sich östlich der Projektfläche befinden. 

Auch hierbei handelt es sich um einen landesweit bedeutenden Großvogellebensraum. Verbreitungskarten 

des NLWKN verzeichnen außerdem das Vorkommen einiger Brutstätten des Rotmilans innerhalb eines 

10.000 m Umkreises. Die Revierzentren des Rotmilans basieren auf der landesweiten Erfassung der NOV 

2019/2020. Es ist zu beachten, dass der Rotmilan Wechselhorste nutzt und nicht jährlich die gleichen 

Brutplätze einnimmt. 
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Im Rahmen der Datenabfrage beim NLWKN wurden demnach Nachweise von planungsrelevanten Arten im 

Untersuchungsgebiet übermittelt. Bei den Nachweisen handelt es sich neben den erfassten Rotmilan-

Horsten aus der landesweiten Erfassung der NOV (2019/2020) um landesweit bedeutsame Bereiche für den 

Schwarzstorch. Keiner der gemeldeten Horste liegt innerhalb der Projektfläche (Abbildung 10). 

 
Abbildung 10: Datenabfrage NLWKN 2024. Das Projektgebiet ist mit einem schwarzen Kreis markiert. 

Die Überprüfung des FFH-Gebietes „Schwülme und Auschnippe“ (DE-4323-331) hat keine 

planungsrelevanten Vogelarten ergeben. Da die Planfläche außerhalb des FFH-Gebiets liegt, sind 

Beeinträchtigungen durch das Bauvorhaben ausgeschlossen. Eine detaillierte Betrachtung des FFH-Gebietes 

erfolgte in der FFH-Verträglichkeitsvorprüfung. 

Es ist davon auszugehen, dass die Prüfung der möglichen Auswirkungen durch die nachfolgende Betrachtung 

der Avifauna anhand der Kartierungsergebnisse vollumfänglich abgedeckt wird. Unabhängig davon gelten 

Groß- und Greifvögel nicht zwingend als von PV-Anlagen beeinträchtigte Arten, da sie nicht als direkter 

Prüfgegenstand zählen (vgl. NLT et al. 2023).  

Wertvolle Bereiche mit Bedeutung für Gastvögel befinden sich keine in näherer Umgebung zu dem geplanten 

Vorhaben. Eine genauere Darstellung der Datenabfrage ist dem Fauna-Gutachten zu entnehmen (ORCHIS 

2024).  

4.7.8.2.2. Brutvögel 

Im Zuge der avifaunistischen Kartierungen 2024 konnten insgesamt 50 Vogelarten nachgewiesen werden, 

von denen zehn entweder auf der Roten Liste Deutschlands und/oder auf der Roten Liste Niedersachsens 

und/oder im Anhang I der Europäischen Vogelschutzrichtlinie stehen und/oder durch das BNatSchG streng 

geschützt sind und somit einen Gefährdungs- und/oder Schutzstatus aufweisen. Insgesamt wurden 31 Arten 

als Brutvögel kartiert. Es wurden 17 Arten als potenzielle Brutvögel erfasst und zwei Arten wurden als 
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Nahrungsgäste erfasst. Eine genauere Betrachtung der einzelnen Arten lässt sich dem faunistischen 

Gutachten (ORCHIS 2024) entnehmen.  

In der nachfolgenden Tabelle 5 sind alle Arten inklusive ihres Gefährdungsstatus gelistet. 

Tabelle 5: Gesamtartenliste aller während der Kartierungen 2024 nachgewiesenen Vogelarten im Untersuchungsgebiet inklusive 

Status (BV = Brutvogel, pot. BV = potenzieller Brutvogel, NG = Nahrungsgast, DZ = Durchzügler), Einstufung der Rote Listen 

Deutschlands (D) und Niedersachsens (NI) (* = ungefährdet, V = Vorwarnliste, 3 = gefährdet, 2 = stark gefährdet, 1 = vom Aussterben 

bedroht, R = extrem selten, ƫ = nicht bewertet), Schutzstatus gemäß dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG; § = besonders 

geschützt, §§ = streng geschützt), der Auflistung in Anhang I (Anh. I) der EU-VSchRl. Gefährdete bzw. geschützte Arten sind blau 

hervorgehoben. 

Deutscher Artname Wissenschaftlicher Name Status RL D RL NI BNatSchG EU-VSchRl 

Amsel Turdus merula BV * * §  

Bachstelze Motacilla alba BV * * §  

Blaumeise Cyanistes caeruleus BV * * §  

Bluthänfling Linaria cannabina BV 3 3 §  

Buchfink Fringilla coelebs BV * * §  

Buntspecht Dendrocopos major pot. BV * * §  

Dorngrasmücke Sylvia communis BV * * §  

Eichelhäher Garrulus glandarius BV * * §  

Feldlerche Alauda arvensis BV 3 3 §  

Fitis Phylloscopus trochilus pot. BV * * §  

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla pot. BV * * §  

Gartengrasmücke Sylvia borin BV * 3 §  

Gelbspötter Hippolais icterina pot. BV * V §  

Gimpel Pyrrhula pyrrhula pot. BV * * §  

Goldammer Emberiza citrinella BV * V §  

Grünfink Chloris chloris BV * * §  

Grünspecht Picus viridis BV * * §§  

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros BV * * §  

Haussperling Passer domesticus BV * * §  

Heckenbraunelle Prunella modularis BV * * §  

Jagdfasan Phasianus colchicus BV  ƫ  ƫ §  

Kernbeißer Coccothraustes coccothraustes pot. BV * * §  

Klappergrasmücke Sylvia curruca pot. BV * * §  

Kleiber Sitta europaea BV * * §  

Kohlmeise Parus major BV * * §  

Misteldrossel Turdus viscivorus pot. BV * * §  

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla BV * * §  

Neuntöter Lanius collurio pot.BV * V § Anh. I 

Nilgans Alopochen aegyptiaca pot. BV  ƫ  ƫ §  

Rabenkrähe Corvus corone pot. BV * * §  

Ringeltaube Columba palumbus BV * * §  

Rotkehlchen Erithacus rubecula BV * * §  
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Deutscher Artname Wissenschaftlicher Name Status RL D RL NI BNatSchG EU-VSchRl 

Rotmilan Milvus milvus NG * 3 §§ Anh. I 

Schwarzspecht Dryocopus martius pot. BV * * §§ Anh. I 

Singdrossel Turdus philomelos BV * * §  

Sommergoldhähnchen Regulus ignicapilla pot. BV * * §  

Star Sturnus vulgaris BV 3 3 §  

Stieglitz Carduelis carduelis BV * V §  

Sumpfmeise Poecile palustris BV * * §  

Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris pot. BV * * §  

Tannenmeise Periparus ater BV * * §  

Turmfalke Falco tinnunculus NG * V §§  

Turteltaube Streptopelia turtur BV 2 1 §§  

Wacholderdrossel Turdus pilaris BV * * §  

Wasseramsel Cinclus cinclus BV * * §  

Weidenmeise Poecile montanus pot. BV * * §  

Wiesenschafstelze Motacilla flava pot. BV * * §  

Wintergoldhähnchen Regulus regulus pot. BV * * §  

Zaunkönig Troglodytes troglodytes BV * * §  

Zilpzalp Phylloscopus collybita BV * * §  

 

Bei der Brutvogelkartierung im Jahr 2024 konnten 20 Reviere von sechs Arten erfasst werden, die einen 

Gefährdungs- und/oder Schutzstatus aufweisen: Bluthänfling, Feldlerche, Gartengrasmücke, Grünspecht, 

Star und Turteltaube (Abbildung 11). Zwei der gefährdeten bzw. geschützten Arten wurden aufgrund der 

Datenlage als potenzielle Brutvögel betrachtet und drei Arten als Nahrungsgast. Eine genaue Betrachtung 

der einzelnen gefährdeten bzw. geschützten Arten lässt sich dem faunistischen Gutachten entnehmen 

(ORCHIS 2024).  

Zusätzlich konnte ein Horst ohne Besatz erfasst werden. Die Erfassung erfolgte in einem größeren Waldstück 

südwestlich des Planungsgebietes (ORCHIS 2024). 
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Abbildung 11: Reviere der gefährdeten bzw. geschützten Brutvogelarten im 200 m Radius der BVK 2024. 

 

4.7.8.3. Auswirkungen 

In der Bauphase können durch den Baustellenbetrieb mögliche stoffliche Emissionen, Schall- und 

Lichtemissionen sowie Erschütterungen durch Baustellenfahrzeuge auftreten. Auch ist eine kurzfristige 

Beanspruchung von Flächen sowie Eingriffe in den Boden für die Herstellung der Kabelkanäle erforderlich. 

Anlagenbedingte Auswirkungen werden durch die dauerhafte Inanspruchnahme von Vegetationsflächen mit 

vollständigem Funktionsverlust und der Verschattungen durch bauliche Anlagen hervorgerufen. Zudem wird 

der gesamte Solarpark aus Sicherheitsgründen mit einem technischen Zaun eingegrenzt. Abschnittsweise 

erfolgt an den Randbereichen auch eine strategische Anlage von Heckenstrukturen. 

Betriebsbedingte Auswirkungen stehen in Verbindung mit den Unterhaltungsmaßnahmen der Flächen im 

Solarpark und den gelegentlich notwendigen Servicierungen bzw. Wartungsarbeiten der Anlagen. 

Im Folgenden werden die oben beschriebenen bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen des 

geplanten Solarparks auf die Brutvögel geprüft.  

4.7.8.3.1. Brutvögel 

Der Baustellenbetrieb kann zu Störungen und Vertreibungen von Brutvögeln von ihren Brutplätzen durch 

akustische und optische Reize führen. Um keine Brutvögel in der Fortpflanzungszeit zu beeinträchtigen und 

keine Nester durch die Bauarbeiten zu beschädigen oder zu zerstören, darf die Baufeldfreimachung nur 

außerhalb der Brutzeit im Zeitraum zwischen 01. September und 28. Februar durchgeführt werden. Dadurch 

werden neben den Kleinvögeln auch die größeren im Umfeld bekannten Groß- und Greifvögel (z.B. Rotmilan) 

geschützt. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass im Bereich der Planungsflächen bereits 
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eine Vorbelastung, die mit regelmäßigen Störungen verbunden ist, durch die landwirtschaftliche Nutzung der 

Planungsflächen besteht.   

Sollte die zeitliche Regelung der Baufeldfreimachung für die bodenbrütenden Vögel nicht eingehalten 

werden können und somit die Nutzung von Ausweichhabitat erforderlich sein, müssen die Bauflächen vor 

Beginn der Arbeiten durch eine für Vögel sachverständige Person abgesucht werden (Ökologische 

Baubegleitung). Das Ergebnis ist zu dokumentieren. Sollten keine genutzten Bodennester innerhalb der 

Bauflächen vorhanden sein, können die Baumaßnahmen beginnen. Sollten genutzte Bodennester innerhalb 

der Bauflächen festgestellt werden, ist das weitere Vorgehen mit der zuständigen Naturschutzbehörde 

abzustimmen. Alternativ sind Vergrämungsmaßnahmen (z.B. die Anbringung von Flatterbändern) ab Ende 

Februar einzuleiten, um eine Nutzung der Flächen durch Brutvögel zu vermeiden. Diese Maßnahmen sind 

ebenfalls durch die Ökologische Baubegleitung (ÖBB) zu begleiten bzw. durchzuführen und deren Erfolg 

durch eine Brutvogelkartierung vor Beginn der Bauzeit im Rahmen der ÖBB zu prüfen. Bauarbeiten, die in die 

Brutzeit hineinlaufen, können fortgeführt werden, sofern keine längeren Pausen von mehr als fünf Tagen 

erfolgen, um eine erneute Besiedlung auszuschließen.  

Zur Minimierung von baubedingten Störungen sind zudem die Einrichtung und Aufrechterhaltung von 

bauzeitlich beanspruchten Flächen zeitlich auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken.  

Durch das geplante Vorhaben entstehen Eingriffe in landwirtschaftliche Nutzflächen, welche Bodenbrütern 

in Offenlandbiotopen als Bruthabitat dienen können. Da die Ackerflächen bereits durch regelmäßige 

anthropogene Nutzung vorbelastet sind und im Umfeld genügend alternative Ackerflächen als Lebensraum 

zur Verfügung stehen, ist die temporäre Beanspruchung von Boden als nicht erheblich einzustufen.   

Darüber hinaus konnten in den angrenzenden Gehölzbeständen der Planungsflächen gehölzbrütende Arten 

festgestellt werden. Nach aktuellem Planungsstand müssen keine Eingriffe in Gehölze durchgeführt werden 

und es ist demnach nicht von Störungen oder Tötungen gehölzbrütender Arten auszugehen.   

Insgesamt ergeben sich unter Einhaltung der zeitlichen Regelung der Baufeldfreimachung bzw. der oben 

beschriebenen Maßnahmen keine relevanten baubedingten Auswirkungen auf Brutvögel.  

Unter den erfassten Arten, die im Offenland vorkommen, ist auch die gefährdete Feldlerche zu finden. Es gibt 

Hinweise darauf, dass die Art in Solarparks vorkommen kann, wenn ein ausreichender Abstand zwischen den 

Modulreihen vorgesehen ist (Badelt et al. 2020; Peschel et al. 2019). Dies sollte für das vorliegende 

Bauvorhaben mit Modulreihenabständen zwischen mindestens 2,5 und maximal 4,0 m (je nach Topographie 

des Geländes) gegeben sein. Daher ist davon auszugehen, dass die Fläche nach Abschluss der Bauarbeiten 

wieder als potenzielles Bruthabitat für die Feldlerche genutzt werden kann. In dem Untersuchungsraum des 

hier vorgelegten Bauvorhabens steht zudem ausreichend alternativer Lebensraum in der Umgebung zur 

Verfügung, sodass hierdurch keine erheblichen anlagebedingten Beeinträchtigungen angenommen werden 

müssen.   

Der Versiegelungsgrad des Solarparks ist insgesamt als gering einzustufen und die dauerhaften 

Versiegelungen von Biotopen werden über Ausgleichsflächen kompensiert. Demnach wird durch Aufwertung 

der Flächen zu Extensivgrünland wieder Lebensraum geschaffen und verlorener Lebensraum über die 

Biotope kompensiert, sodass sich kein relevanter Verlust an Lebensraum durch das Bauvorhaben ergibt.   

Nach aktuellem Planungsstand müssen keine Eingriffe in Gehölze durchgeführt werden, sodass eine 

anlagebedingte Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie Jagdhabitaten nicht eintritt. Es 

ist nicht ersichtlich, dass die Einzäunung oder die Anlage der PV-Anlagen die ökologischen Funktionen der 

angrenzenden Gehölzstrukturen stört und somit in den Lebensraum der betrachteten Tiere eingreift. Zudem 

ist insgesamt anzunehmen, dass durch die Veränderung der Vegetation, die durch die Beschattung und 

Anlage von Grünland erfolgt, und durch die Schaffung von Heckenstrukturen eine Erhöhung der 

Strukturvielfalt und Strukturierung der Landschaft erreicht wird. Dies kann sich positiv auf die Nutzbarkeit 
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des Gebietes für Vögel auswirken. Die Einzäunung und die Modultische selbst können als Sitzwarten genutzt 

werden (KNE, 2021). Anlagebedingte Beeinträchtigungen sind daher nicht zu erwarten.  

Betriebsbedingte Auswirkungen für Brutvögel, etwa durch Unterhaltungsmaßnahmen, die über das bisherige 

Maß hinausgehen, sind nicht zu erwarten. Durch die Anlage von Dauergrünland im Bereich des Solarparks 

kommt es zu einer Extensivierung der Nutzflächen. Durch den Verzicht auf Dünger, Pflanzenschutzmittel und 

chemische Reinigungsmittel erfolgt im Betriebszeitraum des Solarparks keine Belastung der Lebensräume 

durch den Eintrag von Nähr- und Schadstoffen. In der Betriebsphase sind zudem gelegentlich notwendige 

Wartungsarbeiten durchzuführen. Diese sollten, wenn möglich, außerhalb der Fortpflanzungszeit der 

Brutvögel im Zeitraum zwischen 01. September und 28. Februar erfolgen. Das Tötungsrisiko wird aufgrund 

der zeitlich und räumlich begrenzten Aktivitäten nicht als signifikant erhöht eingestuft.   

Erhebliche betriebsbedingte Auswirkungen auf die betrachteten Brutvögel im Offenland und in den 

angrenzenden Biotopen können somit ausgeschlossen werden. 

 

4.8. SCHUTZGEBIETE 

Im Folgenden wird die Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Berücksichtigung der Schutzgebiete 

und von Art und Umfang des ihnen jeweils zugewiesenen Schutzes beleuchtet. Der Großteil der Projektfläche 

befindet sich im Landschaftsschutzgebiet „Weserbergland - Kaufunger Wald“ (LSG GÖ 00015). Nordöstlich 

liegen Teile des 200 m-Radius der Projektfläche außerdem in dem Landschaftsschutzgebiet „Schwülme und 

Auschnippe“ (LSG GÖ 00020). Nordöstlich grenzt die Projektfläche innerhalb des 200 m-Radius an das FFH-

Gebiet 402 „Schwülme und Auschnippe“ mit der EU-Kennzeichnung 4323-331. Etwa drei Kilometer südöstlich 

der Projektfläche grenzt das Naturschutzgebiet „Ossenberg – Fehrenbusch“ (NSG BR 00092) und etwa sechs 

Kilometer südwestlich grenzt das Naturschutzgebiet „Totenberg“ (NSG BR 00090). In unmittelbarer 

Umgebung zu der Projektfläche sind allerdings keine Naturschutzgebiete zu verzeichnen. Auf die 

Wasserschutzgebiete wird im Kapitel 4.4 Wasser eingegangen. Für weitere im Umfeld der Solarparkplanung 

vorkommenden Naturschutzgebiete ist daher eine Betroffenheit aufgrund der Entfernung auszuschließen. 
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Abbildung 12: Schutzgebiete innerhalb des 4.000 m-Radius um das Planungsgebiet der Solarparkplanung Güntersen. 

 

4.8.1. NATURPARKE 

Die Projektflächen liegen innerhalb des Naturparks „Münden“ (NP NDS 00002). Den Naturparks kommen 

allgemein neben dem Schutz und Erhalt der Kulturlandschaften sowie der Biotop- und Artenvielfalt, auch 

eine Erholungsfunktion sowie ein Bildungsauftrag für nachhaltige Entwicklung zu. Dementsprechend 

umfassen die Ziele zusätzlich die Umsetzung eines nachhaltigen Tourismus und einer dauerhaft 

umweltgerechten Landnutzung (BFN 2025a). Bei Naturparks handelt es sich nicht um streng geschützte 

Gebiete wie Naturschutzgebiete, erfüllen aber dennoch wichtige Funktionen mit einer übergeordneten 

Bedeutung. Aus diesem Grund bedarf die Planung des Solarparks einer Prüfung der Vereinbarkeit mit den 

Schutzzielen des Naturparks und der Gewährleistung der Funktion trotz des Vorhabens. Hierbei sind vor 

allem das Landschaftsbild, die Erholungsfunktion sowie ökologische Aspekte zu berücksichtigen. 

Es ist nicht davon auszugehen, dass der geplante Solarpark wesentlich in die Belange des Naturparks 

eingreift. Da die bau- und betriebsbedingten Auswirkungen zeitlich und räumlich begrenzt auftreten, ist 

davon auszugehen, dass sie unter der Erheblichkeitsschwelle liegen. Die anlagebedingte Umwandlung von 

intensiv genutzten Ackerflächen in Dauergrünland ist insgesamt als förderlich für die Biotop- und Artenvielfalt 

einzustufen. Zudem wird durch die strategische Anlage von Hecken im Einzäunungsbereich des Solarparks 

auf eine Einbindung in die Landschaft geachtet. Zusätzlich erfolgte eine umfassende Prüfung der 

umweltbezogenen Schutzgüter, inklusive der Biotope, der Flora und der Fauna in den vorangegangenen 

Kapiteln, sodass erhebliche Eingriffe durch das Vorhaben unter Einhaltung der definierten Maßnahmen 

ausgeschlossen bzw. vollständig ausgeglichen werden. Auch ist der Nutzen der Ackerflächen für die Erholung, 
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den Tourismus und die Bildung als sehr gering einzustufen. Eine wesentliche Verschlechterung der 

Ackerflächen durch den geplanten Solarpark für die angesprochenen Punkte ist damit nicht abzuleiten. Die 

Erzeugung von Strom über Solar steht zudem nicht im Konflikt mit einer umweltgerechten Landnutzung.   

Es ist nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung durch die geplante PV-FF-Anlagen für den Naturpark 

auszugehen. 

 

4.8.2. FFH-GEBIETE 

Das FFH-Gebiet „Schwülme und Auschnippe“ (402) grenzt unmittelbar nordöstlich innerhalb des 200m-

Radius an die Projektfläche und erstreckt sich innerhalb des 4.000 m-Radius weiter nach Norden. Es umfasst 

insgesamt eine Fläche von 352 ha. Das Gebiet Beinhaltet Abschnitte der beiden Fließgewässer Schwülme – 

ein kleiner Nebenfluss der Weser – und Auschnippe in den Naturräumen Solling, Bramwald und 

Reinhardswald sowie Sollingvorland. Die Schwülme entspringt im Südosten der Buntsandsteinerhebung 

Solling, fließt in einem Bogen über das südöstlich der Quelle liegende Hettensen, um die Fließrichtung dann 

nach Südwesten zu ändern. Westlich von Adelebsen mündet die von Süden kommende Auschnippe, deren 

Quelle im, südlich von Dransfeld aufragenden, Dransfelder Stadtwald liegt, in die Schwülme ein. Die 

Schwülme fließt nun in nordwestliche Richtung. Südlich von Bodenfelde jenseits der Landesgrenze zu Hessen 

mündet die Schwülme in die Weser. Zum FFH-Gebiet gehören das Quellgebiet und der niedersächsische 

Bereich des Schwülmetals sowie der untere Abschnitt der Auschnippe.  

Außerhalb der Ortschaften weisen Schwülme und Auschnippe einen naturnahen, partiell mäandrierenden 

Verlauf auf. Über weite Strecken entsprechen sie dem Lebensraumtyp der Fließgewässer mit flutender 

Wasservegetation. Verschiedene Wasserpflanzen und -moose wie der Flutende Wasserhahnenfuß und das 

Gemeine Brunnenmoos erhöhen hier die Strukturvielfalt. Das klare, sommerkühle Wasser und das kiesige 

Substrat der Fließgewässer begünstigen das Vorkommen des besonders geschützten Bachneunauges und der 

europaweit bedeutsamen Gruppe, ein am Gewässergrund lebender Kleinfisch. Schwülme und Auschnippe 

werden von einem schmalen Saum aus Erlen, Eschen oder Weiden der Auenwälder begleitet, die an einigen 

Stellen mit artenreichen feuchten Hochstaudenfluren vergesellschaftet sind. Insbesondere im Quellgebiet 

und am Oberlauf der Schwülme sind auch größere Auenwälder und einige extensiv bewirtschaftete magere 

Flachland-Mähwiesen zu finden. Von den feuchten Habitaten in den Auen von Schwülme und Auschnippe 

profitiert unter anderem die winzige Schmale Windelschnecke, eine Art von gemeinschaftlicher Bedeutung 

(NLWKN 2025). 

Südöstlich des Bauvorhabens innerhalb des 4.000 m-Umkreises ist außerdem das FFH-Gebiet „Ossenberg-

Fahrenbusch“ (154) mit der EU-Kennzeichnung 4424-301 gelegen. Im Westen grenzt der 4.000 m-Radius der 

Projektfläche an das FFH-Gebiet „Totenberg“ (137) mit der EU-Kennzeichnung 4423-305. 

Die durch das geplante Bauvorhaben herbeigeführte Umwandlung intensiv bewirtschafteter 

Lehmackerflächen in extensiv bewirtschaftetes Dauergrünland ist von einer positiven Auswirkung auf die 

Habitatdiversität auszugehen und somit mit einer möglichen Erhöhung der Biodiversität zu rechnen. Diese 

Entwicklung steht im Einklang mit den Zielen der FFH-Richtlinie.  

Es ist daher nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung durch die geplante PV-FF-Anlagen für die 

angrenzenden FFH-Gebiete auszugehen. 
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4.8.3. LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIETE 

Die Projektfläche des Bauvorhabens liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Weserbergland - 

Kaufunger Wald“ (LSG GÖ 00015), welches sich großflächig auch innerhalb des 4.000 m-Umkreises um die 

geplante Anlage erstreckt.  

In Landschaftsschutzgebieten ist ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft zur Erhaltung, Entwicklung 

oder Wiederherstellung des Naturhaushaltes erforderlich. Sie nehmen bundesweit fast ein Drittel der 

Landesfläche ein (BfN 2025c).  

Es ist nicht davon auszugehen, dass der geplante Solarpark wesentlich in die Belange des 

Landschaftsschutzgebietes eingreift. Da die bau- und betriebsbedingten Auswirkungen zeitlich und räumlich 

begrenzt auftreten, ist davon auszugehen, dass sie unter der Erheblichkeitsschwelle liegen. Die 

anlagebedingte Umwandlung von intensiv genutzten Ackerflächen in Dauergrünland ist insgesamt als 

förderlich für die Biotop- und Artenvielfalt einzustufen. Zusätzlich erfolgte eine umfassende Prüfung der 

umweltbezogenen Schutzgüter, inklusive der Biotope, der Flora und der Fauna in den vorangegangenen 

Kapiteln, sodass erhebliche Eingriffe durch das Vorhaben unter Einhaltung der definierten Maßnahmen 

ausgeschlossen bzw. vollständig ausgeglichen werden. Die Erzeugung von Strom über Solar steht zudem nicht 

im Konflikt mit einer umweltgerechten Landnutzung.  

Es ist nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung durch die geplante PV-FF-Anlagen für das 

Landschaftsschutzgebiet auszugehen. 

4.8.4. SONSTIGE SCHUTZWÜRDIGE FLÄCHEN 

Im Umkreis der geplanten Anlagen befinden sich keine Naturdenkmäler. Eine signifikante Beeinflussung der 

denkmalrelevanten Strukturen durch das geplante Vorhaben ist daher nicht anzunehmen. 

 

4.9. LANDSCHAFTSBILD 

Als Bauwerke mit technischem Charakter gehen von den FF-PV-Anlagen wegen ihrer Gestalt, Anordnung und 

Lichtreflexe visuelle Wirkungen aus, die das Erscheinungsbild einer Landschaft verändern. Die Wirkung hängt 

dabei stark von der Lage, der Größe der Gesamtfläche und den Geländegegebenheiten ab. Eine erhebliche 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist insbesondere dann gegeben, wenn die Errichtung des Solarparks 

in Bereichen mit mindestens mittlerer Bedeutung erfolgt. 

4.9.1. BESTAND UND BEWERTUNG 

Gemäß dem Leitfaden (NLT et al. 2023) wurde das Landschaftsbild im Umfeld der Solarparkplanung erfasst 

und den im Leitfaden aufgeführten Kategorien zugeordnet. Dabei wurde der Ansatz gewählt, die Kategorien 

von fünf auf drei zusammenzufassen (sehr gering / gering, mittel, hoch / sehr hoch). In Anlehnung an Nohl 

(1993) und den Vorgaben des Bewertungsmodells der Landkreise Bodenseekreis, Ravensburg, Sigmaringen 

(2013) wurde ein Wirkraum von 2.000 m um die Eingriffsflächen gewählt. Anhand verfügbarer Informationen 

(z. B. Biotopkartierung oder RROP des Landkreis Göttingen) und dem Luftbild wurde der Wirkraum in 

Landschaftsbildeinheiten eingeteilt und der Gesamteindruck anhand eines Kriterienkataloges bewertet. Zu 

den berücksichtigten Kriterien gehören unter anderem: 

- Anteil an natürlich wirkenden Biotoptypen gegenüber Einflüssen menschlicher Überprägung / 

Nutzung 
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- Ausprägung und Vielfalt naturraumtypischer Eigenarten der Landschaft und Landschaftselementen 

sowie Vorkommen naturraumtypischer Tierpopulationen  

- Vorhandensein historischer Kulturlandschaften bzw. historischer Landnutzungsformen sowie Anteil 

an kulturhistorischen Siedlungs- und Bauformen 

- Störungsgrad durch technische Elemente, Geräusche, Gerüche oder ähnliches 

In der nachfolgenden Abbildung ist das nach den angegebenen Kriterien bewertete Landschaftsbild 

dargestellt.  

 
Abbildung 13: Betrachtung des Landschaftsbildes. 

Im Wirkraum der geplanten FF-PV Anlage befinden sich Gebiete mit sehr unterschiedlichen Bedeutungen für 

das Landschaftsbild. Durch die großflächig von intensiver Landwirtschaft geprägten Gebiete befinden sich 

hier überwiegend Bereiche mit sehr geringer, geringer und mittlerer Bedeutung für das Landschaftsbild. 

Besonders der Südwesten des Wirkraums zeichnet sich hauptsächlich durch monotone landwirtschaftlich 

genutzte Ackerflächen aus, die kaum strukturiert sind. Hier befindet sich auch die Ortschaft Güntersen, die 

nur geringe Vorkommen denkmalrelevanter Strukturen aufweist, sodass die ortstypischen Bauformen nur 

als gering prägend für das Landschaftsbild eingestuft werden. Unterbrochen werden die Ackerflächen von 

einem bodensauren Buchenwald mit Rotbuche, Bergahorn, Winterlinde und europäischer Lärche, der direkt 

an das Projektgebiet grenzt.  

Das Projektgebiet selbst liegt auf Ackerflächen, welchen eine sehr geringe Bedeutung für das Landschaftsbild 

zugeschrieben wird. Im Nordwesten und Südosten wird es umrandet von einem Gebiet von hoher Bedeutung 

für das Landschaftsbild, das geprägt ist durch die Bachläufe der Auschnippe und des Lamfertbachs sowie dem 

Wald aus Erlen und Weiden im Uferbereich. Die Auschnippe mitsamt dem Uferwald, der partiell als FFH-
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Gebiet ausgewiesen ist, durchzieht den kompletten Wirkungsbereich von Nordwesten nach Südosten. Sie 

stellt ebenso wie der Bachlauf des Lamfertbachs ein Gebiet mit hoher Bedeutung für das Landschaftsbild dar. 

Im Südosten des Wirkraums befinden sich Ausläufe des Naturschutzgebietes Ossenberg – Fehrenbusch, das 

zum Schutz gefährdeter Tier- und Pflanzenarten ausgewiesen wurde, die in der von landwirtschaftlich 

genutzten Flächen dominierten Umgebung keinen geeigneten Lebensraum finden. Das NSG wird 

hauptsächlich geprägt durch Buchen- und Eichen-Hainbuchenwälder. Diesem Gebiet wird durch die naturnah 

wirkenden Biotoptypen sowie den erlebniswirksamen Landschaftselementen eine sehr hohe Bedeutung für 

das Landschaftsbild zugeschrieben.  

Nordwestlich schließt sich ein Gebiet an, in dem die Landwirtschaft die vorherrschende Nutzung darstellt. 

Die Ackerflächen sind teilweise durch Busch- und/oder Baumhecken sowie vereinzelte landwirtschaftliche 

Betriebe strukturiert. Daneben weist das Gebiet vereinzelte Forst- sowie Wiesenstrukturen auf und 

entspricht zusammenfassend einem Bereich mit geringer Bedeutung für das Landschaftsbild. 

Nördlich davon erstreckt sich ein Gebiet, das sowohl monotone intensiv genutzte Ackerflächen von sehr 

geringer Bedeutung beinhaltet sowie großflächig von einem Hangschuttwald durchzogen wird. Der frische 

bis feuchte Hangschuttwald wird teilweise durchsetzt von Laubgebüsch trockenwarmer Kalkstandorte. Durch 

die naturnah wirkenden Biotope wird diesem Gebiet eine mittlere Bedeutung für das Landschaftsbild 

zugewiesen. 

4.9.2. AUSWIRKUNGEN 

Anlagebedingte Auswirkungen auf das Landschaftsbild werden durch die dauerhafte Inanspruchnahme von 

Fläche sowie die Aufstellung von FF-PV-Anlagen als technische Elemente hervorgerufen. Zudem ist der 

gesamte Solarpark aus Sicherheitsgründen mit einem technischen Zaun einzugrenzen. Abschnittsweise 

erfolgt an den Randbereichen eine strategische Anlage von Heckenstrukturen. Durch die Standortwahl des 

geplanten Solarparks können erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes nahezu vollständig 

vermieden werden. Der geplante Solarpark liegt nicht in einer Landschaft mit mittlerer oder hoher / sehr 

hoher Bedeutung. Auch werden die umliegenden Gehölzbestände erhalten, sodass Auswirkungen auf Natur 

und Landschaft vermieden werden.  

Vor allem im Nordwesten für die Teilflächen Nr. 1 und Nr. 5 wird eine Integration in die umgebende 

Landschaft mit der Anlagerung an benachbarte Gehölze erreicht. Zur weiteren Vermeidung von erheblichen 

Beeinträchtigungen werden strategisch platzierte Heckenstrukturen ausgebracht. Diese sind an der 

Südostseite von Teilfläche Nr. 2, an der West-, Südwest-, Südost- und Ostseite der Teilfläche Nr. 3 und an der 

Südost- und Nordostseite von Teilfläche Nr. 4 vorgesehen. Die Anforderungen, die an die geplanten 

Heckenpflanzungen gestellt werden, sind in Kapitel 5.3.3. „Anlage von Heckenstrukturen“ näher erläutert. 

Die vorgesehenen Zäune werden entsprechend der Landschaft in Gestalt und Farbe angepasst. 

Abschnittsweise werden die Zäune durch die Heckenpflanzung begleitet, sodass die Wirkung der Zäune auf 

die Landschaft insgesamt als gering eingestuft werden kann. 

Für Teilfläche Nr. 1 wird keine erhebliche Beeinträchtigung durch die Errichtung des Solarparks im Vergleich 

zu der Ausgangssituation von den intensiv genutzten Ackerflächen im Einwirkungsbereich angenommen.  

Durch Teilfläche Nr. 2 ergibt sich keine erhebliche Beeinträchtigung für die Landschaft. An der Südseite ist 

eine Heckenpflanzung geplant. Insgesamt wird kein Kompensationsbedarf für das Landschaftsbild im 

Zusammenhang mit Teilfläche Nr. 2 angenommen. 

Erhebliche Beeinträchtigungen für die Landschaft durch Teilfläche Nr. 3 können durch die Standortwahl und 

der strategischen Heckenpflanzungen im Osten, Südosten, Südwesten und Westen vermieden werden. 
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Mithilfe der Heckenpflanzungen ist kein weiterer Kompensationsbedarf für das Landschaftsbild im 

Zusammenhang mit Teilfläche Nr. 3 abzuleiten. 

Die Errichtung der FF-PV-Anlagen auf Teilfläche Nr. 4 ist durch die Standortwahl mit den strategischen 

Heckenpflanzungen im Südosten und Nordosten nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen für die Landschaft 

verbunden. An der Westseite wird eine Heckenpflanzung nicht als erforderlich angenommen, da die 

Teilfläche hier an Gehölzstrukturen angrenzt. Mithilfe der Heckenpflanzungen ist kein weiterer 

Kompensationsbedarf für das Landschaftsbild im Zusammenhang mit Teilfläche Nr. 4 abzuleiten. 

Für die Teilfläche Nr. 5 ist nicht mit Beeinträchtigungen für das Landschaftsbild zu rechnen, da diese aufgrund 

der kompakt geplanten Struktur der gesamten Anlage fast vollständig von weiteren Teilflächen umgeben ist. 

Lediglich die Nordwest- sowie die schmale Nordostseite nicht, hier grenzt die Teilfläche direkt an 

Gehölzflächen an.  

Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Landschaftsbild, etwa durch Unterhaltungsmaßnahmen, die über 

das bisherige Maß hinausgehen, sind nicht zu erwarten.  
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5. MAßNAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND MINDERUNG 

Gemäß § 13 BNatSchG dürfen Eingriffe, welche die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des 

Landschaftsbildes nicht mehr als unbedingt notwendig beeinträchtigen. Hieraus resultiert, dass Eingriffe wo 

möglich, zu minimieren oder zu vermeiden sind. 

5.1. VERMEIDUNGS- BZW. MINIMIERUNGSMAßNAHMEN IN DER PLANUNGSPHASE 

5.1.1. MÖGLICHST GERINGE BEEINTRÄCHTIGUNG VON SCHUTZGÜTERN DURCH STANDORTWAHL 

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen verschiedenster Schutzgüter wurden bereits in der Planungsphase 

Vorkehrungen getroffen. Die Aufstellung der FF-PV-Anlagen erfolgt in einem vorbelasteten Raum. Durch die 

Planung der PV-Anlagen auf Ackerflächen werden Beeinträchtigungen von wertvollen Bereichen der Natur 

und der Landschaft vermieden. Es werden keine Landschaftsbereiche mit einer hohen oder sehr hohen 

Bedeutung überprägt. Naturnahe Biotope, Landschaftsbestandteile und Gewässer werden durch das 

Vorhaben nicht beansprucht oder wesentlich beeinträchtigt. Bereits in der Planungsphase wurde darauf 

geachtet, die Freiflächen für die PV-Anlagen so zu wählen, dass keine hochwertigen Biotopflächen beim Bau 

und Betrieb der neuen Anlagen beeinträchtigt werden. Die Errichtung der technischen Elemente ist zumeist 

innerhalb intensiv genutzter Ackerflächen und bestehenden Wegen vorgesehen, die damit schon im 

gewissen Maße durch anthropogene Nutzung beeinträchtigt sind. Eine Rodung von Gehölzen ist nicht 

erforderlich. Eine Integration in die Natur und Landschaft kann teilweise durch eine Anbindung an 

vorhandene Gehölzstrukturen erreicht werden. 

Obwohl die Standortwahl wirtschaftlichen und technischen Überlegungen entspringt, wirken sich die 

genannten Faktoren positiv auf die Schutzgüter aus. 

5.1.2. MÖGLICHST GERINGE BEEINTRÄCHTIGUNG VON SCHUTZGÜTERN DURCH TECHNISCHE ASPEKTE WÄHREND DER PLANUNG 

Bei der Planung technischer Aspekte wurde auf die Vermeidung von Beeinträchtigungen verschiedenster 

Schutzgüter geachtet. Um einen möglichst geringen Flächenverbrauch zu erzielen, beschränkt sich der Anteil 

der versiegelten Fläche auf die Standorte der Transformatoren und die Zauntore (weniger als 1 %). Lager- 

und Arbeitsflächen wurden optimal, d.h. minimal eingreifend, geplant.  

Es ist vorgesehen, die PV-Anlagen so anzulegen, dass Belichtung und Niederschlag den Boden erreichen 

können. Um diese Aspekte zu gewährleisten, wird die Höhe der Module zum Boden von 80 cm eingehalten 

und ein Modulreihenabstand zwischen mindestens 2,5 und maximal 4,0 m (je nach Topographie des 

Geländes) gewählt. Dies wirkt sich positiv auf die Bodenfunktion und die Vegetation aus. Auch ist so eine 

Entwicklung von extensivem Grünland möglich. Werbetafeln oder vergleichbare landschaftsbildfremde 

Elemente werden nicht aufgestellt. Zudem ist eine Beleuchtung des Solarparks durch künstliche Lichtquellen 

nicht vorgesehen.  

Obwohl die Planung der technischen Aspekte wirtschaftlichen und technischen Überlegungen entspringt, 

wirken sich die genannten Faktoren positiv auf die Schutzgüter aus. 
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5.2. VERMEIDUNGS- BZW. MINIMIERUNGSMAßNAHMEN IN DER BAUPHASE 

5.2.1. ZEITLICHE REGELUNG FÜR DIE BAUFELDFREIMACHUNG  

Um keine bodenbrütenden Vögel zu gefährden, sollte die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit der 

Brutvögel im Zeitraum zwischen 01. September und 28. Februar erfolgen. Vor der Brutzeit begonnene 

Bautätigkeiten können in der Brutzeit beendet werden, wobei eine mögliche Unterbrechung der 

Baumaßnahme höchstens eine Woche betragen darf.  

Ein Baubeginn innerhalb der Brutzeit ist möglich, wenn eine Betroffenheit von Brutvögeln durch die Eingriffe 

ausgeschlossen wird. Dies ist durch entsprechende fachgerechte Kartierungen nachzuweisen oder durch ein 

geeignetes Management bzw. Vergrämungsmaßnahmen zu gewährleisten und ist im Rahmen der ÖBB zu 

kontrollieren. Bei Baufeldfreimachungen vor Anfang August muss zusätzlich eine Brutvogelkontrolle 

durchgeführt werden, um eine Schädigung von Nachgelegen bodenbrütender Arten wie der Feldlerche zu 

vermeiden.  

5.2.2. VERMEIDUNG VON BEEINTRÄCHTIGUNGEN DER AMPHIBIEN 

Nach der Prüfung Amphibien ist ein Vorkommen relevanter Arten im Planungsgebiet nicht vollständig 

auszuschließen. Die an die Bauflächen angrenzenden Biotope sind artspezifisch teilweise als geeignete 

Lebensräume der Amphibien einzustufen. Aufgrund der Nähe zu den Eingriffsbereichen, ist zu verhindern, 

dass Tiere in die Bauflächen einwandern können und getötet werden. Daher wird die Aufstellung von 

Schutzzäunen an den Randbereichen der geeigneten Habitate für die Dauer der Bauphase vorgesehen, 

welche im Rahmen der ÖBB kontrolliert werden müssen. Nach Beendigung der Bauphase ist das 

Tötungsrisiko nicht mehr als erhöht einzustufen. Auf Schutzzäune kann verzichtet werden, wenn die 

Bauarbeiten außerhalb der Aktivitätszeit der Amphibien vom 01. September bis zum 28. / 29. Februar 

durchgeführt werden.  

5.2.3. ZEITLICHE UND RÄUMLICHE BESCHRÄNKUNG DER BAUSTELLENFLÄCHEN 

Die Einrichtung und Aufrechterhaltung von Baustelleneinrichtungsflächen (bauzeitlich beanspruchten 

Flächen) ist räumlich und zeitlich auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Die bauzeitlich 

beanspruchten Flächen sind unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten im betreffenden Abschnitt zu 

Extensivgrünland zu entwickeln. 

 

 

5.2.4. VERMEIDUNG DER BEEINTRÄCHTIGUNG VON TIEREN BEI BAUTÄTIGKEIT IN DEN ABEND- UND NACHTSTUNDEN 

Arbeiten in den Abend- und Nachtstunden könnten maximal die Anlieferung betreffen. Weitere Arbeiten in 

den Abend- und Nachtstunden können aus derzeitiger Sicht ausgeschlossen werden. Die Zuwegungen 

werden nur in sehr geringem Umfang während der Zulieferung oder nötiger Servicierungen fast 

ausschließlich am Tag befahren, und auch die Bauarbeiten finden vornehmlich tagsüber statt.  

5.2.5. MINIMIERUNG VON BODENSCHÄDEN 

Der verlagerte Oberboden ist unter Beachtung der Vorschriften in DIN 18915 Bodenarbeiten, DIN 18300 

Erdarbeiten, ZTVE-StB - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im 

Straßenbau sowie ZTVLa-StB - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
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Landschaftsbauarbeiten im Straßenbau zu behandeln. Hierzu gehören z. B. der Schutz des Oberbodens vor 

Austrocknung, Auswaschung und Aushagerung bei längerer Lagerung. Die bauzeitlich in Anspruch 

genommenen Flächen sind nach Abschluss der Baumaßnahmen so herzurichten, dass der ursprüngliche 

Zustand der Böden möglichst wiederhergestellt wird. Das Vermischen von Ober- und Unterboden ist zu 

vermeiden. Sicherzustellen sind insbesondere eine ausreichende Oberbodenmächtigkeit und ein 

verdichtungsfreies Bodengefüge, das eine ausreichende Versickerung und Durchwurzelung ermöglicht. 

Soweit sichtbare Beeinträchtigungen durch Verdichtungen oder Fahrspuren erkennbar sind, sind zur 

Behebung von Strukturschäden des Bodens bodenlockernde Meliorationsmaßnahmen durchzuführen. Durch 

Begrünung ist das Risiko der Bodenerosion zu minimieren.  

Um zusätzliche Beeinträchtigungen des Bodens sowie der vorhandenen Vegetation zu vermeiden, ist 

ausschließlich die Nutzung der geplanten Lagerflächen für die Zwischenlagerung zulässig. 

5.2.6. ÖKOLOGISCHE BAUBEGLEITUNG 

Es wird empfohlen, für das Bauvorhaben eine Umweltbaubegleitung einzusetzen. Aufgabe der 

Umweltbaubegleitung ist es, die Umsetzung und Einhaltung der festgesetzten artenschutzrechtlichen 

Maßnahmen zu überprüfen, ggf. anzupassen und zu dokumentieren, den Vorhabensträger in allen 

naturschutzfachlichen Fragen zu beraten sowie alle Projektbeteiligten hinsichtlich der Naturschutzauflagen 

einzuweisen und zu unterstützen. 

5.3. VERMEIDUNGS- BZW. MINIMIERUNGSMAßNAHMEN IN DER BETRIEBSPHASE 

5.3.1. ENTWICKLUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FREIFLÄCHEN INNERHALB DES SOLARPARKS 

Um die Überprägung und Beschattung des Bodens und der Vegetation auszugleichen, ist es vorgesehen, die 

ehemaligen Ackerflächen nicht zu rekultivieren, sondern zu Dauergrünland mit extensiver Nutzung zu 

entwickeln. Dadurch können auch zahlreiche Tier- und Pflanzenarten gefördert werden. 

Es ist vorgesehen, durch eine Einsaat von standortgerechtem Regiosaatgut die Begründung eines 

Grünlandbiotops der Wertstufe III zu erreichen. Die geschaffenen Grünlandflächen sollen extensiv genutzt 

werden. Die Unterhaltung ist durch Beweidung oder eine naturgerechte Mahd durchzuführen. Der Einsatz 

eines Mähroboters ist zur Vermeidung von Tötungen von Tieren nicht zulässig. Auf den Einsatz von Dünge- 

und Pflanzenschutzmitteln ist zu verzichten. Die Unterhaltung des Grünlands hat unter Einhaltung der 

Kriterien des Biotop- und Artenschutzes zu erfolgen, wobei eine Mahd nur abschnittsweise für ein 

insektenschonendes Vorgehen erfolgen sollte. Das Mähgut ist von den Flächen zu entfernen.  

5.3.2. WILDTIER- UND LANDSCHAFTSGERECHTE EINZÄUNUNG 

Aus Sicherheitsgründen sind die fünf Teilflächen jeweils vollständig mit einem technischen Zaun (kein 

Stacheldraht) einzuzäunen. Damit eine Durchlässigkeit für kleinere Tiere gewährleistet wird, wird der Zaun 

mit einer Bodenfreiheit von 20 cm so eingerichtet, dass mindestens Tiere bis Fuchsgröße die Zäune passieren 

können. 

Die Gestalt und Farbe werden auf das Landschaftsbild abgestimmt. Zur Einbindung in die Landschaft erfolgen 

zusätzlich abschnittsweise strategische Heckenpflanzungen.  

5.3.3. ANLAGE VON HECKENSTRUKTUREN 
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Es ist vorgesehen zur Integration des Solarparks in die Landschaft Heckenpflanzungen an strategischen Orten 

anzulegen. Die Heckenpflanzungen sind südlich von Teilfläche Nr. 2 und 4, und östlich von Teilfläche Nr. 3 

geplant. Die Wuchshöhe der Gehölze ist auf die Höhe der Anlagen abzustimmen. Die zweireihige 

Heckenbreite beläuft sich auf etwa 5 m. Es soll außerdem auf die Anpflanzung standortheimischer Arten mit 

geeigneter Pflanzqualität geachtet werden. Im Bedarfsfall ist ein Schutz gegen Wild- und Nutztiere 

einzurichten.  

Für die Hecken ist eine fünfjährige Entwicklungspflege vorgesehen, in dieser Zeit sind Verluste zu ersetzen 

und auf eine ausreichende Wässerung der Gehölze zu achten. Die Heckenstrukturen sind alle drei Jahre zu 

beschneiden und zu kürzen, an den nördlichen Biotopen ist ein Rückschnitt im 5-Jahres-Zyklus vorgesehen. 

5.3.4. WEITERE GESTALTUNGSMITTEL IM SOLARPARK 

Um die Nutzungseignung des Solarparks für Tiere zu fördern und eine bessere Einbindung in die Natur und 

Landschaft zu erzielen, können weitere Strukturen in den Freiflächen und Randbereichen eingerichtet 

werden. Dazu gehören unter anderem die Anlage von Blüh- und Brachstreifen oder die Einrichtung von 

Lesesteinhaufen oder Totholz. 

5.3.5. MÖGLICHST GERINGE BEEINTRÄCHTIGUNGEN IN DER BETRIEBSZEIT 

Die Servicierung und Wartungsarbeiten sind möglichst außerhalb der artenschutzrechtlich kritischen Zeiten 

durchzuführen.  

Für die Reinigung der Module sind keine chemischen Reinigungsmittel einzusetzen.  
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6. MAßNAHMEN ZUR KOMPENSATION 

6.1. KOMPENSATION DES EINGRIFFS IN DAS SCHUTZGUT BODEN 

Gemäß Leitfaden (NLT et al. 2023) sind dauerhafte Eingriffe in Böden allgemeiner Bedeutung, wie in der 

folgenden Tabelle dargestellt, zu kompensieren. Gemäß dem Beitrag zur Eingriffsregelung V (NLWKN 2006) 

müssen geschotterte Böden wie vollversiegelte Beläge behandelt werden. 

Tabelle 6: Kompensation des Schutzguts Boden (MU & NLÖ 2003, NLT 2014) 

Beschreibung des 

Eingriffs 

Größe des 

Eingriffs (m²) 

Kompensations-

verhältnis 

Größe der 

Maßnahme (m²) 
Anmerkung 

Versiegelung für 

Transformatoren 
116,10 Entsiegelung 1 : 0,5 58,05 

Eingriff vollständig 

kompensiert 

Streifenfundamente für 

die Zauntore 
1.800,00 Entsiegelung 1 : 0,5 512,00 

Eingriff vollständig 

kompensiert 

Gesamt 1.916,10  958,05  

 

Der Kompensationsbedarf für das Schutzgut Boden beträgt somit 958,05 m² (0,1 ha). Durch die 

Kompensationsmaßnahmen werden die Eingriffe vollständig kompensiert.  

Für die Kompensation der versiegelten Flächen ist vorrangig die Entsiegelung von Flächen erforderlich. Die 

Flächen sind zu Biotoptypen der Wertstufen V und IV oder – soweit dies nicht möglich ist – zu Ruderalfluren 

oder Brachflächen zu entwickeln. Soweit keine entsprechenden Entsiegelungsmöglichkeiten bestehen, sind 

die Flächen aus der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung zu nehmen und entsprechend zu entwickeln. 

Hierfür kommen auch die vom Solarpark überplanten Flächen infrage, sofern diese zuvor Biotoptypen der 

Wertstufen I oder II angehörten und in eine höhere Wertstufe (mindestens Wertstufe III) entwickelt werden 

können. Dadurch, dass der Solarpark auch Freiflächen beinhaltet, die nicht von Modulreihen überlagert 

werden, kann durch die Entwicklung der Ackerflächen zu Extensivgrünland sowohl die Verschattung der 

Flächen als auch zusätzlich die punktuelle Versiegelung von Boden als vergolten betrachtet werden. Etwa die 

Freifläche in der Teilfläche Nr. 4, die durch die Freilassung der Baumreihe entsteht, deckt den 

Ausgleichsbedarf mit einer Größe von ca. 3.216 m² vollständig ab. Die Ackerflächen des Solarparks werden 

großzügig aus der landwirtschaftlichen Nutzung genommen und durch eine Einsaat zu Extensivgrünland der 

Wertstufe III entwickelt. Durch eine Beweidung oder extensive Bewirtschaftung der Flächen wird das 

Grünland dauerhaft erhalten. 

Die mit der Verschattung verbundene Beeinträchtigung von Boden ist durch die Entwicklung und langfristige 

Sicherung von Extensivgrünland der Wertstufe III innerhalb des Solarparks als abgegolten zu betrachten. 

 

6.2. KOMPENSATION DES EINGRIFFS IN DAS SCHUTZGUT BIOTOPE 

Insgesamt kommt es durch das Vorhaben größtenteils zu einer Überbauung und Verschattung von 

Lehmackerflächen. Da der Großteil betroffenen Biotope in der Wertstufe I liegen, ist gemäß Leitfaden (NLT 

et al. 2023) keine gesonderte Kompensation erforderlich. Es erfolgt zudem eine Aufwertung der 

Planungsfläche durch die Pflanzung von Extensivgrünland der Wertstufe III.  

Nördlich der Teilfläche Nr. 5 verläuft die Einzäunung im Nahbereich von Gehölzbiotopen im Verbund mit 

einem Stillgewässer natürlicher Entstehung. Hier weist die Planung der Solarparkfläche deshalb einen 
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Abstand von etwa 23 m auf. Bei der Einzäunung wird darauf geachtet, nicht in die Biotope einzugreifen. Dies 

gilt besonders für die höherwertigen Biotope, die an die Teilflächen Nr. 1,4, und 5 grenzen. Für den Bau und 

Betrieb des Solarparks müssen nach aktuellem Planungsstand keine Gehölze gerodet oder Pflegeschnitte 

vorgenommen werden. Somit ist keine Zerstörung oder erhebliche Beeinträchtigung hochwertiger Biotope 

abzuleiten und eine Kompensation nicht erforderlich.  

Für Biotoptypen der Wertstufen III, IV und V, die zerstört oder sonst erheblich beeinträchtigt werden, ist die 

Entwicklung möglichst der gleichen Biotoptypen in gleicher Ausprägung (Naturnähestufe) und auf gleicher 

Flächengröße erforderlich. 

Daher ist im westlichen Bereich der Teilfläche Nr. 4 eine Fläche mit sonstigem mesophilen Grünland (GMS) 

der Wertstufe IV zu kompensieren.  

Tabelle 7: Kompensationspflichtige Eingriffe in das Schutzgut Biotope (ab Wertstufe III). 

EINGRIFF  BEEINTRÄCHTIGTE BIOTOPTYPEN MAßNAHME 

Beschreibung Fläche Beschreibung Wertstufe Beschreibung Kompensationsbedarf 

Errichten von 

Solarmodulen 

36.436,5 

m2 

Sonstiges 

mesophiles 

Grünland 

(GMS) 

IV 

Schaffung von 

Sonstigem 

mesophilen Grünland 

im Verhältnis 1:1 

36.436,5 m2  

Summe 36.436,5 m2 

 

6.3. KOMPENSATION DES EINGRIFFS IN DAS LANDSCHAFTSBILD 

Erhebliche Beeinträchtigungen der Landschaft durch das Vorhaben sind aufgrund der Standortwahl, der 

Anbindung an bestehende Gehölzflächen und der strategischen Heckenpflanzungen nicht anzunehmen, 

sodass kein Kompensationsbedarf für das Landschaftsbild vorliegt. 
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7. ZUSAMMENFASSENDE BEURTEILUNG 

Die Firma EDF Renewables Deutschland GmbH mit Sitz in 20097 Hamburg, Klostertor 1 plant die Errichtung 

und den Betrieb eines Solarparks in Güntersen, in der Gemeinde Adelebsen im Landkreis Göttingen in 

Niedersachsen. Die Firma ORCHIS Umweltplanung GmbH wurde beauftragt, für das vorliegende Projekt einen 

Umweltbericht zu erstellen.  

Der Solarpark wird in fünf Teilflächen gegliedert. Es ist vorgesehen, Module des Typs Jinko Tiger Neo mit 

einer Größe von 2,38 m x 1,13 m x 0,3 m zu verwenden. Auf den Teilflächen werden dabei unterschiedliche 

Arten von Modultischen eingesetzt. Überwiegend sollen je Tisch 3 x 27 Module montiert werden, 

abschnittsweise können aber auch Tische mit 3 x 9 Modulen zum Einsatz kommen. 

Die Anlagen sind auf basenarmem Lehmacker und sonstigem mesophilen Grünland auf feuchten 

Mineralböden geplant. 

Bestand, Bewertung und Auswirkung des Vorhabens auf Natur und Landschaft werden in Kapitel 4 genau 

beleuchtet. Dabei ist ersichtlich, dass im Zuge des Bauvorhabens keine erheblichen Beeinträchtigungen von 

Schutzgütern zu erwarten sind und keine Verbotstatbestände nach BNatSchG § 44 auftreten, sofern die im 

Umweltbericht definierten Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen eingehalten werden. Diskutiert 

werden dabei die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima und Luft, Biotope und Pflanzen, Schutzgebiete sowie das 

Landschaftsbild. 

Kapitel 5 listet die Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung während der Planungs-, Bau- und 

Betriebsphase auf. In Kapitel 6 finden sich Ausführungen zur Kompensation des Eingriffs. 

Der Kompensationsbedarf für das Schutzgut Boden beträgt 958,05 m². 

Der Kompensationsbedarf für das Schutzgut Biotope beträgt 36.436,5 m2. 
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ANHANG 

Anhang 1: Übersicht über die erfassten Biotope. 

Anhang 2: Hinweise zur artenschutzrechtlichen Prüfung inklusive der Relevanzprüfung der Pflanzen- und 

Tierarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie, die in Niedersachsen vorkommen. 

Anhang 3: Karte der Biotopkartierung im A3-Format.  
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Anhang 1: Übersicht über die erfassten Biotope. Die Nummerierung entspricht Abbildung 6, Seite25. 

ID Biotoptyp Code Baumschicht Strauchschicht Krautschicht Bemerkungen 

1 Sandacker, 
Getreide 

ASg 
  

Getreide Acker 

2 Mesophiler 
Buchenwald 
kalkärmerer 
Standorte des 
Berg- und 
Hügellands 

WMB Fagus sylvatica 

(BHD=5-50(-

80)cm(Ø30cm), 

h=10-25(-30)m), 

Acer 

pseudoplatanus 

(BHD=10-50cm, 

h=5-25m), Tilia 

cordata 

(BHD=20-30cm, 

h=15-20m), Larix 

decidua 

(BHD=20-40cm, 

h=10-30m), 

Carpinus betulus 

(BHD=15-30cm, 

h=10-15m), 

Quercus robur 

(BHD=120cm, 

h=20m) 

Fagus sylvatica, 

Carpinus 

betulus, Acer 

pseudoplatanus, 

Fraxinus 

excelsior, Alnus 

glutinosa, 

Sambucus nigra, 

Corylus avellana, 

Prunus spinosa, 

Crataegus 

monogyna, 

Sorbus 

aucuparia, 

Frangula alnus, 

Populus tremula 

Poa nemoralis, 

Geranium 

robertianum, Melica 

uniflora, 

Brachypodium 

sylvaticum, Milium 

effusum, Rumex 

sanguineus, Urtica 

dioica, Geum 

urbanum, Hordelymus 

europaeus, Circaea 

lutetiana, Luzula 

luzuloides, Dryopteris 

filix-mas, Galium 

aparine, Rubus, 

Stachys 

 

3 Sonstiges 
mesophiles 
Grünland 

GMS 
  

Lolium perenne, Poa 

pratensis, andere 

Süßgräser, Trifolium 

repens, Rumex 

obtusifolius, Rumex 

acetosella, Stellaria 

media, Taraxacum 

Gemähte Wiese, 99% 
Süßgräser 

4 Basenarmer 
Lehmacker, 
Getreide 

ALg 
  

Getreide Lehmacker 

5 Sonstiges 
mesophiles 
Grünland 

GMS 
  

Phleum pratense, Poa 

pratensis, Lolium 

perenne, Dactylus 

glomerata, Trifolium 

dubium, Vicia 

tetrasperma, Sonchus 

asper 

ungemähte Wiese 

6 Basenarmer 
Lehmacker 

AL 
  

Beta-Rübe Lehmacker 

7 Basenarmer 
Lehmacker 

AL 
  

Beta-Rübe Lehmacker 

9 Basenarmer 
Lehmacker, 
Getreide 

ALg 
  

Getreide Lehmacker 

10 Basenarmer 
Lehmacker, Raps 

ALr 
  

Raps Lehmacker 

11 Sonstiger Acker AZ 
  

Pisum sativum, 

Alopecurus 

myosuroides, 

Matricaria chamomilla, 

Erbsenfeld mit viel 
Begleitvegetation 



Umweltbericht 
Solarpark Güntersen, 5 Teilflächen 

 
 www.orchis-eco.de 

 
69 

Sonchus asper, Phleum 

pratense, Apera spica-

venti, Myosotis 

arvensis, Avena sativa 

12 Basenarmer 
Lehmacker, Raps 

ALr 
  

Raps Lehmacker 

13 Basenarmer 
Lehmacker 

AL 
  

Ackerbohne Lehmacker 

14 Basenarmer 
Lehmacker, 
Getreide 

ALg 
  

Getreide Lehmacker 

15 Basenarmer 
Lehmacker, 
Getreide 

ALg 
  

Getreide Lehmacker 

16 Sonstiges 
mesophiles 
Grünland 

GMS 
   

Heuwiese, gerade 
gemäht 

17 Sonstiges 
mesophiles 
Grünland 

GMS 
  

Poa annua, Taraxacum, 

Glechoma hederacea, 

Ranunculus repens 

Sehr kurz gemähter 
Rasen 

18 Basenarmer 
Lehmacker, 
Getreide 

ALg 
  

Getreide Lehmacker 

19 Sonstiges 
mesophiles 
Grünland 

GMS 
  

Phleum pratense, 

Holcus lanatus, 

Alopecurus pratensis, 

Agrostis capillaris, 

Lolium perenne, 

Ranunculus acris, 

Dactylis glomerata, 

Rumex crispus, Urtica 

dioica, Elymus repens 

Blühende Wiese, 
ungemäht 

20 Nährstoffreicher 
Graben 

FGR Prunus padus 

(strauchartiger 

Wuchs, BHD=10-

20cm, h=8m), 

Salix caprea 

(BHD=60cm, 

h=8m) 

Prunus spinosa, 

Corylus avellana, 

Crataegus, 

Viburnum 

opulus, Rosa 

canina, 

Sambucus nigra, 

Salix caprea, 

Alnus glutinosa 

Urtica dioica, 

Arrhenatherum 

elatius, Rubus, Holcus 

mollis, Holcus lanatus, 

Dactylis glomerata, 

Galium aparine, 

Alluaria petiolata, 

Geum urbanum, 

Geranium dissectum, 

Rumex obtusifolius, 

Humulus lupulus, 

Carex acutiformis 

zur Zeit nicht-
wasserführender 
Graben, hangabwärts 
von Süd nach Nord 
verlaufend, dabei stetig 
an Breite und Tiefe 
zunehmend. 1m bis 3m 
breit, 30cm bis 1m tief. 
Sehr viel Brennnessel. Im 
Norden hat sich zum 
Wegesrand hin größer 
werdend eine Gebüschi 

21 Basenarmer 
Lehmacker, 
Getreide 

ALg 
  

Getreide Lehmacker 

22 Sonstiges 
mesophiles 
Grünland 

GMS 
  

Holcus lanatus, Lolium 

perenne und andere 

Süßgräser, Rumex 

obtusifolius, 

Ranunculus repens 

Gemähte Wiese 

23 Baumreihe HBA Quercus robur 

(BHD=Xcm, 

h=Xm), Fraxinus 

Prunus padus, 

Corylus avellana, 

Prunus spinosa, 

Urtica dioica, Dactylis 

glomerata, Agrostis 

stolonifera, Poa spp., 

kleines Feldgehölz / 
Baumreihe entlang 
Reliefkante im Feld 
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excelsior 

(BHD=10-20cm, 

h=5-10m), 

Prunus padus 

(BHD=10-20cm, 

h=5m), Salix 

caprea (BHD=50-

80cm, h=10-

20m), 

Sambucus nigra, 

Crategus, Rosa 

canina, 

Galium aparine, 

Bromus sterilis, 

Myosotis arvensis, 

Matricaria chamomilla, 

Leucanthemum 

vulgare, Geranium 

dissectum, Alopecurus 

myosuroides, 

Alopecurus pratensis, 

Arrhenatherum 

elatius, G 

25 Sandacker, Raps ASr 
  

Raps Acker 

26 Sonstiger 
standortgerechter 
Gehölzbestand 

HPS Fraxinus 

excelsior 

(BHD=25cm, 

h=10m), Prunus 

padus 

(BHD=20cm, 

h=6m) 

Prunus spinosa, 

Crataegus, Rosa 

canina, Cornus 

sanguinea, Salux 

caprea, 

Sambucus nigra 

Arrhenatherum 

elatius, Dactylis 

glomerata, Elymus 

repens, Alopecurus , 

Urtica dioica, 

Epilobium , 

Chaerophyllum 

temulum, Trifolium 

medium, Hypericum 

maculatum, Stachys 

sylvatica, Rubus, 

Ranunculus acris, 

Lathyrus, Vicia, 

Fragaria vesca, 

Argentina anserin 

Gehölzstreifen aus v.a. P. 
spinosa bis 5m hoch 

27 Sonstiger 
standortgerechter 
Gehölzbestand 

HPS Tilia cordata 

90/25 Carpinus 

betulus 30-

60/10-20 Betula 

pendula 50-

80/15-20 Acer 

pseudoplatanus 

15-40/7-15 Salix 

caprea 15-50/10 

Acer negundo 

40/10 

Carpinus 

betulus, Acer 

pseudoplatanus, 

Tilia cordata, 

Acer 

platanoides, 

Rosa canina, 

Crataegus, 

Viburnum 

opulus, Prunus 

spinosa, Sorbus 

aucuparia 

Urtica, dioica, 

Glechoma hederacea, 

Dactylis glomerata, 

Arrhenatherum 

elatius, Poa trivialis, 

Bromus secalinus, 

Alopecurus pratensis, 

Phalaris arundinacea, 

Geranium palustre, 

Avenella flexuosa, 

Filipendula ulmaria, 

Rubus, Lysimachia 

vulgaris, Calystegia 

Kleine Gehölzinsel 
entlang eines Bachs o. 
Grabens oder Rest einer 
alten Hecke 

28 Sonstiger 
standortgerechter 
Gehölzbestand 

HPS Betula pendula 

(BHD=30-60cm, 

h=15-20m), Acer 

platanoides 

(BHD=15-55cm, 

h=10-20m), 

Carpinus betulus 

(BHD=30-60cm, 

h=10-20m), 

Prunus spinosa, 

Acer 

platanoides, 

Acer 

pseudoplatanus, 

Prunus avium, 

Fraxinus 

excelsior 

Arrhenatherum 

elatius, Alopecurus 

pratensis, Filipendula 

ulmaria, Cirsium 

arvense, Valeriana 

officinalis, Galium 

mollugo, Urtica dioica 

Kleine Gehölzinsel oder 
das Ende einer 
fragmentierten alten 
Feldhecke 

31 Halbruderale 
Gras- und 
Staudenflur 
feuchter 
Standorte 

UHF 
  

Phragmites australis, 

Urtica dioica, 

Alopecurus pratensis, 

Agrostis stolonifera, 

unzugänglich dichtes 
Schilfröhricht, mglw. 
zugewachsene Senke, 
mit viel Brennnessel 
darunter 
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Calystegia sepium, 

Dactylis glomerata 

32 Sonstiges 
mesophiles 
Grünland 

GMS 
  

Lolium perenne, ggf. 

weitere Süßgräser, 

Trifolium repens, 

Taraxacum, Rumex 

obtusifolius 

junge Wiese vor Blüte. 
Bestimmung der Gräser 
kaum möglich 

33 Sonstiges 
mesophiles 
Grünland 

GMS 
  

Lolium perenne, 

Trifolium repens, 

Dactylis glomerata, 

Agrostis capillaris, 

Agrostis stolonifera, 

Poa pratensis, Bromus 

hordeaceus, Cynosurus 

cristatus, Holcus 

lanatus, Argentina 

anserina, Potentilla 

erecta, Matricaria 

discoidea, Vicia 

tetrasperma, Urtica 

Gemähte Wiese, 99% 
Süßgräser 

34 Sonstiges 
mesophiles 
Grünland 

GMS 
  

Alopecurus pratensis, 

Lolium multiflorum, 

Holcus lanatus, 

Dactylis glomerata, 

Rumex obtusifolius, 

Matricaria chamomilla, 

Agrostis stolonifera, 

Agrostis capillaris, 

Cirsium arvense 

Ungemähte Wiese, 
Weide, Grünbrache. 
Boden stellenseise 
unbedeckt, insgesamt 
viel Rumex 

35 Sonstiges 
mageres 
Nassgrünland 

GNW 
  

Carex acutiformis, 

Juncus effusus, Carex 

paniculata, Filipendula 

ulmaria, Lysimachia 

vulgaris, Alopecurus 

pratensis, Urtica 

dioica, Galium aparine, 

Cirsium palustre, 

Epilobium ciliatum, 

Scirpus sylvaticus, 

Impatiens glandulifera, 

Valeriana officinalis, M 

Seggen-
Dominanzbestand im 
Flutbereich des 
Bachs/Grabens 

36 Basenarmer 
Lehmacker, 
Getreide 

ALg 
  

Getreide Lehmacker 

37 Nährstoffreicher 
Graben 

FGR 
   

0,5-1,5 m breiter Bach, 5-
10cm tief wasserführend 

40 Nährstoffreicher 
Graben 

FGR 
  

Filipendula ulmaria, 

Arrhenatherum 

elatius, Phalaris 

arundinacea, Dactylis 

glomerata, Galium 

aparine, Vicia 

tetrasperma 

zugewuchertet 
Straßengraben, derzeit 
nicht wasserführend 
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41 Nährstoffreicher 
Graben 

FGR 
  

Juncus effusus, Carex 

sp., Dactylis glomerata, 

Arrhenatherum 

elatius, Phalaris 

arundinaceaCalystegia 

sepium, Valeriana 

officinalis, Filipendula 

ulmaria 

frisch gemähter, 
unbefestigter, etwa 2m 
tiefer Graben, darin 
50cm breit und 0-5cm 
tief Wasser stehend. 

44 Nährstoffreicher 
Graben 

FGR 
   

dünnes Rinnsal, im 
Durchschnitt 50cm breit, 
0- cm tief 

46 Naturnaher Bach 
mit organischem 
Substrat 

FBO 
 

Crataegus, Rosa 

canina, Ribes 

nigrum, Prunus 

spinosa, Acer 

pseudoplatanus 

Rubus, Calystegia 

sepium, Dactylis 

glomerata, 

Arrhenatherum 

elatius, Lolium 

multiflorum, Poa 

palustris, Melica 

uniflora, Lysimachia 

nummularia, Geum 

urbanum, Avenella 

flexuosa, Urtica dioica 

alter Graben oder kleiner 
Bach, 1-2m breit, 0,5-2m 
tief. Dünnes Rinnsal, 
etwa 30cm breit, 2-3cm 
tief 

49 Nährstoffreicher 
Graben 

FGR 
   

1,5-2m breiter Bach, 10-
20cm tief Wasser. 

51 Nährstoffreicher 
Graben 

FGR 
   

1-3m breiter Bach, bis zu 
15cm tief, in einem 4 
breiten und 1m tiefen 
Flussbett 

52 Naturnaher Bach 
mit organischem 
Substrat 

FBO 
   

Bach, wasserführend, ca. 
0,5-1,5m breit, 10-20cm 
tief. Beidseitig von 
Reihen aus Erlen und 
verschiedenen 
Sträuchern begleitet. 
Krautschicht sehr viel 
Brennnessel 

53 Sonstiges 
mesophiles 
Grünland 

GMS 
  

Holcus lanatus, 

Agrostis stolonifera, 

Arrhenatherum 

elatius, Alopecurus 

pratensis, Galium 

aparine, Equisetum 

palustre, Epilobium 

ciliatum, Cirsium 

palustre 

Blühende Wiese o. 
Weide 

54 Nitrophiler 
Staudensaum 

UHN 
  

Urtica dioica, Carex 

vulpina, Galium 

aparine, Alopecurus 

pratensis 

Brennnessel-
Dominanzbestand 

55 (Erlen-)Weiden-
Bachuferwald 

WWB Alnus glutinosa 

(BHD=20-60cm, 

h=15-20m), Salix 

alba 

(BHD=120cm, 

h=15m) 

Fraxinus 

excelsior, Prunus 

padus, 

Crataegus, Salix 

caprea, Corylus 

Urtica dioica, Rubus, 

Galium aparine, Poa, 

Calystegia sepium, 

Galeobdolon luteum, 

Impatiens glandulifera, 

Vegetation entlang Bach, 
sehr viel Brennnessel 
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avellana, 

Sambucus nigra 

Dactylis glomerata und 

andere Gräser 

56 Hausgarten mit 
Großbäumen 

PHG 2x Betula 

pendula, 1x 

Prunus avium 

1x Sambucus 

nigra, 1x 

Quercus robur, 

Prunus avium 

Dactylis glomerata, 

Arrhenatherum 

elatius, Alopecurus 

pratensis, Phleum 

pratense, Urtica dioica, 

Poa trivialis, Lolium 

perenne, Galium 

palustre, Myosotis 

arvensis, 

Chenopodium album, 

Lamium purpureum, 

Rumex crispus, 

Argentina anserina, 

Cirsium vulgare, G 

 

57 Gehöft ODL 
   

Scheune 

60 Sonstiges 
mageres 
Nassgrünland 

GNW 
  

Carex paniculata, Carex 

acutiformis, Scirpus 

sylvaticus, Calystegia 

sepium, 

Arrhenatherum 

elatius, Filipendula 

ulmaria, Epilobium 

hirsutum, Iris 

pseudacorus, 

Lysimachia vulgaris 

Seggen-
Dominanzbestand 

61 Sonstiges 
mesophiles 
Grünland 

GMS 
  

Süßgräser, 

unidentifizierbar 

Heuwiese, frisch gemäht 

62 Baumreihe HBA Acer campestre 

(BHD=30-50cm, 

h=8-12m), 

Corylus avellana, 

Cornus 

sanguinea 

Corylus avellana, 

Cornus 

sanguinea, 

Prunus spinosa, 

Sambucus, Acer 

campestre, Ribes 

uva-crispa, Rosa 

arvensis, 1x 

Aesculus 

hippocastanum 

Rubus, Urtica dioica, 

Galium mollugo, 

Arrhenatherum 

elatius, Brachypodium 

pinnatum, Filipendula 

ulmaria, Valeriana 

officinalis, Anthriscus 

sylvestris, 

 

63 Nährstoffreicher 
Graben 

FGR 
   

3-4m breiter und 10-
20cm tiefer Bach mit 
verhältnismäßg hoher 
Fließgeschwindigkeit 

64 Basenarmer 
Lehmacker, 
Getreide 

ALg 
  

Getreide Lehmacker 

65 Sonstiges 
mesophiles 
Grünland 

GMS 
  

Lolium perenne, ggf. 

weitere Süßgräser, 

Trifolium repens, 

Ranunculus repens, 

Taraxacum, Rumex 

obtusifolius 

gemähte o. junge Wiese 
kurz vor der Blüte, 
genaue Identifizierung 
der Gräser nicht möglich. 
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66 Sonstiges 
mesophiles 
Grünland 

GMS 
  

Lolium perenne, 

Holcus lanatus, 

Agrostis capillaris, ggf. 

weitere Süßgräser, 

Trifolium repens, 

Rumex obtusifolius 

junge o. gemähte Wiese 
vor der Blüte, 99% 
Süßgras 

67 Sonstiges 
mesophiles 
Grünland 

GMS 
  

Lolium perenne, ggf. 

weitere Süßgräser, 

Trifolium repens, 

Taraxacum, Plantago 

major 

Heuwiese, gemäht 

69 Baumreihe HBA Fraxinus 

excelsior, Picea 

abies, Acer 

pseudoplatanus, 

Quercus robur, 

Sambucus nigra, 

Crataegus 

laevigata, Larix 

sp., Pinus 

sylvestris 

 
Gräser der 

angrenzenden Wiesen, 

Poa spp., Bromus 

sterilis, Urtica dioica 

Niedrige Baumreihe. Bis 
auf Picea (BHD=15-20cm, 
h=7m), alle ca 5m hoch, 
BHDs 5-15cm oder bis 
5m hohe Sträucher 
(Crataegus, Sambucus) 

70 Strauch-
Baumhecke 

HFM Fraxinus 

excelsior 

(BHD=10-15cm, 

h=4-7m), 

Quercus robur 

(BHD=20cm, 

h=8m), Corylus 

avellana, 

Sambucus nigra 

Prunus spinosa, 

Crataegus 

laevigata, Rosa 

canina, Corylus 

avellana, 

Sambucus nigra, 

Lonicera 

tatarica, Cornus 

sanguinea 

Dactylis glomerata, 

Arrhenatherum 

elatius, Alopecurus 

pratensis, Trifolium 

pratense, Lolium 

perenne, Urtica dioica, 

Lythrum salicaria, 

Buschhecke entlang 
Reliefkante im Feld 

71 Tiergehege PTG 
   

Brieftaubenschlag 

74 Sonstiges 
mesophiles 
Grünland 

GMS 
  

Arrhenatherum 

elatius, Lolium 

perenne, Dactylis 

glomerata, Elymus 

repens, Alopecurus 

pratensis, Holcus 

lanatus, Urtica dioica, 

Agrostis capillaris, 

Rumex obtusifolius, 

Trifolium repens, 

Taraxacum, Plantago 

major, Matricaria 

chamomillaRanunculus 

repens 

Heuwiese, ungemäht 

75 Nitrophiler 
Staudensaum 

UHN 
 

Prunus spinosa, 

Dambucus nigra, 

Crataegus 

laevigata, Rosa 

canina, Fraxinus 

excelsior, 

Urtica dioica, 

Arrhenatherum 

elatius, Holcus lanatus, 

Dactylis glomerata, 

Agrostis capillaris, 

Alopecurus pratensis, 

Elymus repens, Lolium 

perenne, Trifolium 

pratense, Valeriana 

Reliefkante, bewachsen 
von sehr viel Brennnessel 
und Glatthafer, mit 
eingen Büschen 
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officinalis, Stellaria 

graminea, Hypericum 

perforatum, 

Convolvulus arvensis 

76 Sonstiges 
mesophiles 
Grünland 

GMS 
  

Poa annua o.ä., 

Trifolium repens, 

Plantago major, 

Taraxacum, Achillea 

millefolium, Potentilla 

reptans, Argentina 

anserina, Trifolium 

dubium, Bellis perennis 

Trittrasen mit viel 
Trifolium repens 

77 Gehöft ODL 
   

Scheune mit 
Holzlagerplatz 

80 Sonstiger 
Laubforst aus 
eingeführten 
Arten 

WXH Alnus glutinosa 

(BHD=Xm, 

h=Xm), Picea 

abies (BHD=10-

50cm (Ø30cm), 

h=8-25m 

(Ø20m)), Salix 

fragilis (BHD=10-

120cm, h=5-

20m), Fraxinus 

excelsior 

(BHD=20-50cm, 

h=15-25m), Acer 

pseudoplatanus 

(BHD=40-70cm, 

h=20m), Quercus 

robur (BHD=20-

40cm, h=10-

15m), Aesc 

Sambucus nigra, 

Salix, Acer 

pseudoplatanus, 

Corylus avellana 

Urtica dioica, Rubus 

idaeus, Acer 

pseudoplatanus, 

Galium aparine, 

Milium effusum, 

Alliaria petiolata, 

Glechoma hederacea, 

Geum urbanum, 

Brachypodium 

sylvaticum, Stachys 

sylvatica, Impatiens 

glandulifera 

Laubmischwald mit viel 
Esche, Ahorn und Erle. 
Fichte <30% 

82 Nitrophiler 
Staudensaum 

UHN Alnus glutinosa 

(BHD=15-30cm, 

h=10-15m), 

Fagus sylvatica 

(BHD=Xcm, 

h=Xm), Larix sp. 

(BHD=10-20cm, 

h=8-20m), 

Prunus avium 

(BHD=5-15cm, 

h=5-10m), Acer 

pseudoplatanus 

(BHD=Xcm, 

h=Xm), 

Fagus sylvatica, 

Acer 

pseudoplatanus, 

Rosa canina 

Urtica dioica, 

Alopecurus pratensis, 

Dactylis glomerata, 

Holcus lanatus, Vicia 

sepium, Epilobium 

ciliatum, Galium 

aparine, Deschampsia 

cespitosa 

± offener Bereich 
zwischen Bach und 
Gehölzbestand. Viel 
Brennnessel, hohes Gras 
und Wildpfade, in der 
Strauchschicht einige 
niedrige junge Gehölze, 
insb. Acer und Fagus. 
Dazu einige locker 
verteilte Erlen und 
vereinzelte junge 
Kirschen oder verschiede 

83 Standortgerechte 
Gehölzpflanzung 

HPG Quercus robur 

(BHD=10-20cm, 

h=5-7m) 

  
Angepflanzte junge 
Eichen 

84 Typischer 
Kalkmagerrasen 

RHT 
  

Echium vulgare, 

Thymus pulegioides, 

Centaurea scabiosa, 

Scabiosa columbaria, 

Galium verum, 

Kalkmagerrasen am 
Hang 
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Leucanthemum 

vulgare, Hypericum 

perforatum, Potentilla 

verna, Lotus 

corniculatus, 

Sanguisorba minor, 

Agrimonia eupatoria, 

Clinopodium vulgare, 

Barbula unguiculata, 

85 Sonstiges 
naturnahes 
nährstoffarmes 
Stillgewässer 
natürlicher 
Entstehung 

SON 
  

Phragmites australis Teich / Kleiner See. 

86 Basenarmer 
Lehmacker, 
Blühstreifen 

ALa 
  

Hordeum vulgare, 

Alopecurus 

myosuroides, 

Matricaria chamomilla, 

Trifolium repens, 

Lolium perenne, 

Elymus repens, Rumex 

crispus, Lathyrus 

pratensis, Cirsium 

arvense, Papaver 

dubium, Myosotis 

arvensis, Stellaria 

media, Festuca rubra, 

Sisymbrium officinale, 

Blühende Wiese auf 
lehmigem Ackerboden 

87 Basenarmer 
Lehmacker 

AL 
  

Ackerbohne Lehmacker 

88 Sonstiger 
standortgerechter 
Gehölzbestand 

HPS Alnus glutinosa 

(BHD=20-30cm, 

h=8-10m), Salix 

caprea (BHD=40-

80cm, h=8m), 

Aesculus 

hippocastanum 

(BHD=Xcm, 

h=Xm), Prunus 

padus 

(BHD=15cm, 

h=8m), Malus 

domestica 

(BHD=40cm, 

h=5m), Salix 

fragilis (BHD=10-

30cm, h=10m) 

Prunus spinosa, 

Crataegus, Rosa 

canina, Salix 

caprea, Cornus 

sanguinea, 

Prunus padus, 

Viburnum 

opulus, Alnus 

glutinosa 

Arrhenatherum 

elatius, Dactylis 

glomerata, Elymus 

repens, Alopecurus 

pratensis, Urtica 

dioica, Epilobium 

ciliatum, 

Chaerophyllum 

temulum, Trifolium 

medium, Hypericum 

maculatum, Stachys 

sylvatica, Rubus, 

Ranunculus acris, 

Lathyrus pratensis, 

Vicia sepium, 

Gehölzstreifen aus v.a. P. 
spinosa bis 6m hoch, 
ebenso Crataegus und 
Rosa. dem Gestrüpp 
entwachsen auch einige 
Bäume, zum nördl. Ende 
hin sind das zunehmend 
Erlen 

89 Sonstiges 
mesophiles 
Grünland 

GMS 
  

Arrhenatherum 

elatius, Alopecurus 

pratensis, Holcus 

lanatus, Dactylis 

glomerata, Agrostis 

stolonifera, Rubus, 

Convolvulus arvensis 

Blühende Wiese 
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90 Sonstige 
Weidefläche 

GW 
  

Dactylis glomerata, 

Alopecurus pratensis, 

Poa pratensis, Lolium 

perenne, Cynosurus 

cristatus, Agrostis 

stolonifera, Holcus 

lanatus, Taraxacum, 

Trifolium repens, 

Geranium dissectum, 

Trifolium dubium, 

Convolvulus arvensis, 

Cerastium fontanum, 

Cirsium arven 

Eingezäunte Wiese 

91 Junger 
Streuobstbestand 

HOJ Malus domestica 

(BHD=30cm, 

h=5m) 

  
Apfelbäume 

92 Locker gebautes 
Einzelhausgebiet 

OEL 
   

Privatgrundstück 

93 Sonstiges 
mesophiles 
Grünland 

GMS 
  

Arrhenatherum 

elatius, Dactylis 

glomerata, Lolium 

arundinaceum, 

Alopecurus pratensis, 

Bromus sterilis, 

Convolvulus arvensis, 

Urtica dioica, 

Epilobium tetragonum, 

Holcus lanatus, Elymus 

repens, Galium 

mollugo, Trifolium 

arvense, Allium 

vineale, 

Ackerrand 

95 (Erlen-)Weiden-
Bachuferwald 

WWB Salix alba 

(BHD=60-140cm, 

h=5-30m), Salix 

caprea (BHD=5-

15cm, h=6m), 

Fraxinus 

excelsior 

(BHD=25cm, 

h=8m), Quercus 

robur 

(BHD=35cm, 

h=6m) 

Crataegus, 

Prunus spinosa 

Urtica dioica, 

Chaerophyllum 

bulbosum, Carex 

riparia, Dactylis 

glomerata, Phleum 

pratense, Lamium 

maculatum, Silene 

dioica, Calystegium 

sepium, Glechoma 

hederacea, Galium 

aparine, Holcus 

lanatus, Filipendula 

ulmaria, Carex 

acutiformis, Cirsium 

arvense, R 

Vegetation entlang 
Graben 

96 Sonstiger 
standortgerechter 
Gehölzbestand 

HPS Fraxinus 

excelsior 

(BHD=10-110cm, 

h=7-20m), Alnus 

glutinosa 

(BHD=20cm, 

h=10m) 

Prunus spinosa, 

Sambucus nigra, 

Corylus avellana, 

Rosa 

Galium aparine, 

Chaerophyllum 

bulbosum, Alliaria 

petiolata, Urtica dioica, 

Dactylis glomerata, 

Arrhenatherum 

elatius, Elymus repens, 

Vicia sepium, 

Argentina anserina, 

Gehölzstreifen entlang 
Reliefkante im Feld, bis 
6m hohes, sehr dichtes 
Gestrüpp aus insb. 
Schlehe auf einer bis ca. 
5m hohen Steigung. In 
der Baumschicht stehen 
einige Eschen 



Umweltbericht 
Solarpark Güntersen, 5 Teilflächen 

 
 www.orchis-eco.de 

 
78 

Lamium maculatum, 

Ranunculus repens, 

Stachys sylvatica, 

Rumex obtusifolius, 

Geum urbanu 

verschiedenen Alters 
und wenigstens 2 Erlen 

97 Strauchhecke HFS Salix caprea 

(BHD=40cm, 

h=7m) 

Prunus spinosa, 

Rosa canina, 

Crataegus 

Urtica dioica, 

Arrhenatherum 

elatius, Alopecurus 

pratensis, Galium 

aparine, Prunus 

spinosa, Phleum 

pratense, 

Chaerophyllum 

bulbosum, Stachys 

palustris, Alliaria 

petiolata 

Strauchhecke bis 7m 

98 (Erlen-)Weiden-
Bachuferwald 

WWB Salix alba 

(BHD=70-100cm, 

h=Xm), Alnus 

glutinosa 

(BHD=30-60cm, 

h=Xm), Fraxinus 

excelsior 

(BHD=cm, 

h=Xm), 

Corylus avellana Aegopodium 

podagraria, Urtica 

dioica, Geum 

urbanum, Calystegia 

sepium, Dactylis 

glomerata, Phalaris 

arundinacea, 

Brachypodium 

pinnatum, Geranium 

palustre, Filipendula 

ulmaria, Impatiens 

glandulifera, Glechoma 

hederacea, Valeriana 

officinalis, Epilobium r 

Vegetation entlang Bach. 
Sehr viel Giersch, 
stellenweise auch 
extrem viel Brennnessel, 
Drüsiges Springkraut und 
Gundermann 

99 Sonstiges 
mesophiles 
Grünland 

GMS 
  

versch. Süßgräser, 

Trifolium repens, 

Taraxacum, Rumex 

acetosella, Ranunculus 

repens, Trifolium 

pratense 

Heuwiese, frisch gemäht, 
lehmiger Boden 

100 (Erlen-)Weiden-
Bachuferwald 

WWB Fraxinus 

excelsior 

(BHD=15-60cm, 

h=10-20m), 

Quercus robur 

(BHD=90-110cm, 

h=20m), Salix 

alba (BHD=80-

120cm, h=20-

25m), Prunus 

avium (BHD=10-

40cm, h=8-12m) 

Crataegus, 

Sambucus nigra, 

Cornus 

sanguinea, 

Fraxinus 

excelsior 

Rubus, Urtica dioica, 

Aegopodium 

podagraria, Geum 

urbanum, Phalaris 

arundinacea, 

Impatiens glandulifera, 

Dactylis glomerata, 

Geranium 

robertianum, 

Arrhenatherum 

elatius, Calystegia 

sepium 

Vegetation entlang Bach 

102 Basenarmer 
Lehmacker, 
Blühstreifen 

ALa 
  

Bromus secalinus, 

Arrhenatherum 

elatius, Dactylis 

glomerata, Poa 

pratensis, Alopecurus 

pratensis, Geranium 

dissectum, Rumex 

10m breiter 
Ackerrandblühstreifen, 
bereits verblüht 
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crispus, Vicia 

tetrasperma, Galium 

aparine, Ranunculus 

repens, Equisetum 

arvense, Filipendula 

ulmaria 

103 (Erlen-)Weiden-
Bachuferwald 

WWB Fraxinus 

excelsior 

(BHD=20-70cm, 

h=15-20m), Salix 

caprea 

(BHD=50cm, 

h=8m), Quercus 

robur 

(BHD=200cm, 

h=20m), Salix 

alba (BHD=Xcm, 

h=Xm), 

Prunus spinosa, 

Prunus padus, 

Sambucus nigra, 

Rosa canina, 

Quercus robur, 

Prunus spinosa, 

Crataegus, 

Cornus sanginea, 

Corylus avellana, 

Fraxinus 

excelsior, 

Filipendula ulmaria, 

Urtica dioica, 

Epilobium hirsutum, 

Berla erecta, Veronica 

chamaedrys, 

Glechoma hederacea, 

Rubus idaeus, Poa 

palustris, Cardamine 

amara, Dactylis 

glomerata, Geum 

urbanum, Geranium 

dissectum, Vicia 

sepium, Agrimonia 

eupatoria, Phalaris 

Vegetation entlang Bach 
mit einer Baumreihe aud 
Eschen 

104 Sonstiger 
standortgerechter 
Gehölzbestand 

HPS Alnus glutinosa 

(BHD=30-40cm, 

h=10-15m), 

Prunus avium 

(BHD=30cm, 

h=5m) 

Prunus avium, 

Prunus padus, 

Prunus spinosa, 

Crataegus, Acer 

pseudoplatanus, 

Rosa canina, 

Ribes nigrum, 

 
Gehölze entlang Bach 

105 Sonstiges 
mesophiles 
Grünland 

GMS 
 

Fagus sylvatica Arrhenatherum 

elatius, Alopecurus 

pratensis, 

Deschampsia 

cespitosa, Urtica 

dioica, Holcus lanatus, 

Galium mollugo, 

Epilobium tetragonum 

Lichtung mit viel 
Süßgräsern. Am Rand 
junge Rot-Buchen und 
viel Brennnessel 

106 Standortgerechte 
Gehölzpflanzung 

HPG Pseudotsuga 

menziesii 

(BHD=10-25cm, 

h=7-12m), Fagus 

sylvatica 

(BHD=5-15cm, 

h=3-7m), Larix 

sp. (BHD=15-

20cm, h=6m), 

Pyrus communis 

(BHD=5-15cm, 

h=5m), Prunus 

avium (BHD=10-

25cm, h=6-8m), 

Acer 

pseudoplatanus 

(BHD=10cm, 

h=6m), 

Fagus sylvatica, 

Euonymus 

europaeus, 

Malus sp., Salix 

caprea, Cornus 

sanguinea, Pyrus 

communis 

Urtica dioica, Moose, 

Alliaria petiolata, 

Galium aparine, Geum 

urbanum, Glechoma 

hederacea 

Reihenpflanzungen aus 
Rot-Buche und Douglasie 
in Mischung. Am 
Bestandesrand allerhand 
andere Gehölze, wie 
Kirsche (auch 
mittendrin), Apfel, Birne 
Lärche oder Ahorn. Quasi 
keine Krautschicht außer 
vereinzelten Individuen. 
Strauchschicht: wenn, 
dann am 
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107 Baumreihe HBA Alnus glutinosa 

(BHD=10-20cm, 

h=10-15m), 

  
Erlen-Reihenpflanzung 

108 Standortgerechte 
Gehölzpflanzung 

HPG 
 

Fagus sylvatica 
 

Buchen-Anpflanzung bis 
3m 

109 Standortgerechte 
Gehölzpflanzung 

HPG Acer 

pseudoplatanus 

(BHD=10-20cm, 

h=m), Alnus 

glutinosa 

(BHD=10-20cm, 

h=Xm), Fagus 

sylvatica 

(BHD=5cm, 

h=5m), Prunus 

avium (BHD=15-

25cm, h=Xm), 

Larix sp 

(BHD=20cm, 

h=Xm), 

Fagus sylvatica Alliaria petiolata, 

Avenella flexuosa, 

Urtica dioica, Valeriana 

officinalis, Lamium 

maculatum, Geum 

urbanum, 

Reihenpflanzungen von 
Erle und Ahorn sowie 
etwas Buche 

110 Sonstiger 
Hangschuttwald 

WSZ Tilia cordata 

(BHD=10-20cm, 

h=8-12m), 

Fraxinus 

excelsior 

(BHD=30-40cm, 

h=15m), 

 
Geum urbanum, Urtica 

dioica, Plagiomnium 

undulatum, Milium 

effusum, Galium 

odoratum, Hordelymus 

europaeus, Fraxinus 

excelsior, Acer 

campestre, Ulmus 

glabra, Prunus padus, 

Acer pseudoplatanus, 

Alliaria petiolata, 

Stellaria holostea, 

Primula veris, Stellar 

Frischer bis feuchter 
Hangwald aus fast 
ausschließlich junger 
Winterlinde mit 
gelegentlichen Eschen 
dazwischen. Keine 
Sträucher. Krautschicht 
sehr viel Geum urbanum 
(80%). Boden lehmig-
kalkig (mergelig) 

111 Laubgebüsch 
trockenwarmer 
Kalkstandorte 

BTK Fraxinus 

excelsior 

(BHD=20-40cm, 

h=10-20m), 

Quercus robur 

(BHD=60-90cm, 

h=20-25m), Acer 

pseudoplatanus 

(BHD=15-25cm, 

h=15-20m), 

Betula pendula 

(BHD=20-30cm, 

h=15-20m) 

Prunus spinosa, 

Crataegus, 

Cornus 

sanguinea, Rosa 

canina, Acer 

campestre, 

Corylus avellana, 

Prunus avium, 

Euonymus 

europaeus 

Dactylis glomerata, 

Leucanthemum 

vulgare, Hypericum 

perforatum, Galium 

mollugo, Galium 

aparine, Galium veris, 

Sanguisorba minor, 

Clematis vitalba 

dichtes Gestrüpp am 
Hang aus Sträuchern, v.a. 
Prunus spinosa, 
Gehölzen und hohen 
Gräsern, dazwischen 
einige ältere Bäume. 
Abgrenzung zum 
Magerrasen an manchen 
Stellen nicht eindeutig 

112 Sonstiges 
mesophiles 
Grünland 

GMS 
  

versch. Süßgräser, 

Trifolium repens, 

Taraxacum, Rumex 

acetosella, Ranunculus 

repens 

Heuwiese, frisch gemäht, 
lehmiger Boden 

113 Naturnaher Bach 
mit organischem 
Substrat 

FBO 
  

Urtica, dioica, 

Glechoma hederacea, 

Dactylis glomerata, 

Phalaris arundinacea, 

kleiner Bach o. Graben, 
etwa 50cm breit, 1-10cm 
tief. Stellenweise nur ein 
dünnes Rinnsal 
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Geranium palustre, 

Filipendula ulmaria, 

Veronica beccabunga, 

Valeriana officinalis, 

Calystegia sepium, 

Epilobium ciliatum, 

Scirpus sylvaticus, 

Geranium dissectum 

114 Mesophiler 
Buchenwald 
kalkärmerer 
Standorte des 
Berg- und 
Hügellands 

WMB Salix caprea, 

Prunus avium 

Carpinus 

betulus, Betula 

pendula, 

Quercus robur, 

Fagus sylvatica, 

Acer 

pseudoplatanus, 

Cornus 

sanguinea, 

Sorbus 

aucuparia, 

Laburnum 

anagyroides, 

Aesculus 

hippocastanum, 

Fraxinus 

excelsior, Salix 

caprea, Prunus 

cerasifera, 

Prunus avium, 

Cotoneaster 

divari 

Poa nemoralis, Carex 

flacca, Fragaria vesca, 

Rubus caesius, 

Pleurozium schreberi, 

Pseudoscleropodium 

purum, 

Rhytidiadelphus 

squarrosus, 

Cirriphyllum pilferum, 

Polytrichum 

juniperum, Jacobea 

erucifolia, Dryopteris 

filix-mas, Viola 

riviniana, Carex sylvati 

 

115 (Erlen-)Weiden-
Bachuferwald 

WWB Alnus glutinosa 

(BHD=20-40cm, 

h=15-20m) 

Sambucus nigra, 

Prunus spunosa, 

Prunus padus, 

Viburnum opulus 

Corylus avellana 

Urtica dioica, Rubus, 

Rubus idaeus, Dactylis 

glomerata, Cirsium 

palustre, Holcus 

lanatus, 

Vegetation entlang eines 
dünnen Wasserlaufs 

116 Sonstiges 
mesophiles 
Grünland 

GMS 
  

Holcus lanatus, Lolium 

multiflorum, 

Alopecurus pratensis, 

Poa, Agrostis capillaris, 

Agrostis stolonifera, 

Rumex crispus, 

Trifolium repens, 

Ranunculus repens, 

Valeriana officinalis, 

Epilobium ciliatum, 

Lathyrus pratensis, 

Blühende Wiese o. 
Weide 

117 Junger 
Streuobstbestand 

HOJ Prunus avium 

(BHD=30-40cm, 

h=4-6m), Malus 

domestica 

(BHD=15-30cm, 

h=4-5m), 

 
Urtica dioica, 

Arrhenatherum 

elatius, Dactylis 

glomersta, Poa 

pratensis, Holcus 

lanatus, Argentina 

anserina, Calystegia 

sepium, Quercus robur 

Obstbaumreihe 
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118 Baumreihe HBA Populus nigra 

(BHD=60-100cm, 

h=25m) 

  
2 Reihen hoher 
Schwarzpappeln 
zwischen Bach und 
Holzlager 

119 Sonstiger 
standortgerechter 
Gehölzbestand 

HPS Alnus glutinosa 

(BHD=30-60cm, 

h=10-15m), 

Prunus avium 

(BHD=30-40cm, 

h=5m), Malus 

domestica 

(BHD=15-30cm, 

h=4-5m) 

Prunus avium, 

Prunus padus, 

Prunus spinosa, 

Crataegus, Acer 

pseudoplatanus, 

Rosa canina, 

Ribes nigrum, 

 
Gehölze entlang Graben 

120 Lagerplatz OFL 
   

Feuerholz-Lagerplatz 

121 Sonstiges 
mesophiles 
Grünland 

GMS 
  

Lolium perenne, Poa 

pratensis, Phleum 

pratense, Dactylis 

glomerata, Holcus 

lanatus, Agrostis 

stolonifera, Agrostis 

capillaris, 

Arrhenatherum 

elatius, Taraxacum, 

Argentina anserina, 

Vicia tetrasperma 

von Gras überwachsene, 
ca. 3m breite Schneise zu 
einem Hochsitz 

122 Straße, 
asphaltiert 

OVSa 
   

6m breite asphaltierte 
Landstraße (3m je 
Richtung) 

123 (Erlen-)Weiden-
Bachuferwald 

WWB Salix alba 

(BHD=60-140cm, 

h=5-30m), Salix 

caprea (BHD=5-

15cm, h=6m), 

Fraxinus 

excelsior 

(BHD=25cm, 

h=8m), Quercus 

robur 

(BHD=35cm, 

h=6m) 

Crataegus, 

Prunus spinosa 

Urtica dioica, 

Chaerophyllum 

bulbosum, Carex 

riparia, Dactylis 

glomerata, Phleum 

pratense, Lamium 

maculatum, Silene 

dioica, Calystegium 

sepium, Glechoma 

hederacea, Galium 

aparine, Holcus 

lanatus, Filipendula 

ulmaria, Carex 

acutiformis, Cirsium 

arvense, R 

Vegetation entlang 
Graben 

125 (Erlen-)Weiden-
Bachuferwald 

WWB Alnus glutinosa 

(BHD=20-70cm, 

h=15-25m), 

Quercus robur 

(BHD=100cm, 

h=25m), 

Corylus avellana, 

Sambucus nigra, 

Prunus padus 

Aegopodium 

podagraria, Urtica 

dioica, Alliaria 

petiolata, Geum 

urbanum, Hordelymus 

europaeus, Galeopsis 

tetrahit, Sambucus 

nigra, Impatiens 

glandulifera, Silene 

dioica 

Vegetation entlang Bach 

126 (Erlen-)Weiden-
Bachuferwald 

WWB Salix alba 

(BHD=70-100cm, 

Corylus avellana Aegopodium 

podagraria, Urtica 

Vegetation entlang Bach. 
Sehr viel Giersch, 
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h=Xm), Alnus 

glutinosa 

(BHD=30-60cm, 

h=Xm), Fraxinus 

excelsior 

(BHD=cm, 

h=Xm), 

dioica, Geum 

urbanum, Calystegia 

sepium, Dactylis 

glomerata, Phalaris 

arundinacea, 

Brachypodium 

pinnatum, Geranium 

palustre, Filipendula 

ulmaria, Impatiens 

glandulifera, Glechoma 

hederacea, Valeriana 

officinalis, Epilobium r 

stellenweise auch 
extrem viel Brennnessel, 
Drüsiges Springkraut und 
Gundermann 

127 Basenarmer 
Lehmacker 

AL 
  

Ackerbohne Lehmacker 

128 Basenarmer 
Lehmacker 

AL 
  

Ackerbohne Lehmacker 

129 Weg OVW 
  

Arrhenatherum 

elatius, Dactylis 

glomerata, Agrostis 

stolonifera, Poa 

pratensis, Trifolium 

pratense, Rubus, 

Hypericum 

perforatum, Agrimonia 

eupatoria, Potentilla 

reptans, Geranium 

dissectum, Geum 

urbanum, Galium 

mollugo, Carex 

muricata, Cerastium 

fontanum 

überwschsener, 
unbefestigter, 2,5m 
breiter Weg zwischen 
Eschen-Baumreihe und 
Bach bzw. Graben. 

130 (Erlen-)Weiden-
Bachuferwald 

WWB Fraxinus 

excelsior 

(BHD=15-60cm, 

h=10-20m), 

Quercus robur 

(BHD=90-110cm, 

h=20m), Salix 

alba (BHD=80-

120cm, h=20-

25m), Prunus 

avium (BHD=10-

40cm, h=8-12m) 

Crataegus, 

Sambucus nigra, 

Cornus 

sanguinea, 

Fraxinus 

excelsior 

Rubus, Urtica dioica, 

Aegopodium 

podagraria, Geum 

urbanum, Phalaris 

arundinacea, 

Impatiens glandulifera, 

Dactylis glomerata, 

Geranium 

robertianum, 

Arrhenatherum 

elatius, Calystegia 

sepium 

Vegetation entlang Bach 

131 Weg OVW 
  

Alopecurus 

myosuroides, Holcus 

lanatus, Elymus 

repens, Agrostis 

capillaris, Bromus 

hordeaceus, Ttifolium 

repena, 

Leucanthemum 

vulfare, Glechoma 

hederacea, Rumex 

acetosella, Poa annua, 

Taraxacum, 

Ranunculus repens, 

3m breiter, vollständig 
bewachsener 
Wirtschaftsweg zu einem 
Hochsitz 
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Cerastium fontanum, 

Argentina anserina 

132 Weg, asphaltiert OVWa 
   

3m breiter asphaltierter 
Wirtschaftsweg 

133 Mesophiler 
Buchenwald 
kalkärmerer 
Standorte des 
Berg- und 
Hügellands 

WMB Fagus sylvatica 

(BHD=5-50(-

80)cm(Ø30cm), 

h=10-25(-30)m), 

Acer 

pseudoplatanus 

(BHD=10-50cm, 

h=5-25m), Tilia 

cordata 

(BHD=20-30cm, 

h=15-20m), Larix 

decidua 

(BHD=20-40cm, 

h=10-30m), 

Carpinus betulus 

(BHD=15-30cm, 

h=10-15m), 

Quercus robur 

(BHD=120cm, 

h=20m) 

Fagus sylvatica, 

Carpinus 

betulus, Acer 

pseudoplatanus, 

Fraxinus 

excelsior, Alnus 

glutinosa, 

Sambucus nigra, 

Corylus avellana, 

Prunus spinosa, 

Crataegus 

monogyna, 

Sorbus 

aucuparia, 

Frangula alnus, 

Populus tremula 

Poa nemoralis, 

Geranium 

robertianum, Melica 

uniflora, 

Brachypodium 

sylvaticum, Milium 

effusum, Rumex 

sanguineus, Urtica 

dioica, Geum 

urbanum, Hordelymus 

europaeus, Circaea 

lutetiana, Luzula 

luzuloides, Dryopteris 

filix-mas, Galium 

aparine, Rubus, 

Stachys 

 

134 Mesophiler 
Buchenwald 
kalkärmerer 
Standorte des 
Berg- und 
Hügellands 

WMB Fagus sylvatica 

(BHD=5-50(-

80)cm(Ø30cm), 

h=10-25(-30)m), 

Acer 

pseudoplatanus 

(BHD=10-50cm, 

h=5-25m), Tilia 

cordata 

(BHD=20-30cm, 

h=15-20m), Larix 

decidua 

(BHD=20-40cm, 

h=10-30m), 

Carpinus betulus 

(BHD=15-30cm, 

h=10-15m), 

Quercus robur 

(BHD=120cm, 

h=20m) 

Fagus sylvatica, 

Carpinus 

betulus, Acer 

pseudoplatanus, 

Fraxinus 

excelsior, Alnus 

glutinosa, 

Sambucus nigra, 

Corylus avellana, 

Prunus spinosa, 

Crataegus 

monogyna, 

Sorbus 

aucuparia, 

Frangula alnus, 

Populus tremula 

Poa nemoralis, 

Geranium 

robertianum, Melica 

uniflora, 

Brachypodium 

sylvaticum, Milium 

effusum, Rumex 

sanguineus, Urtica 

dioica, Geum 

urbanum, Hordelymus 

europaeus, Circaea 

lutetiana, Luzula 

luzuloides, Dryopteris 

filix-mas, Galium 

aparine, Rubus, 

Stachys 

 

 (Erlen-)Weiden-
Bachuferwald 

WWB Alnus glutinosa 

(BHD=20-60cm, 

h=15-20m), Salix 

alba 

(BHD=120cm, 

h=15m) 

Fraxinus 

excelsior, Prunus 

padus, 

Crataegus, Salix 

caprea, Corylus 

avellana, 

Sambucus nigra 

Urtica dioica, Rubus, 
Galium aparine, Poa, 
Calystegia sepium, 
Galeobdolon luteum, 
Impatiens glandulifera, 
Dactylis glomerata und 
andere Gräser 

Vegetation entlang Bach, 

sehr viel Brennnessel 

 (Erlen-)Weiden-
Bachuferwald 

WWB Alnus glutinosa 

(BHD=20-60cm, 

h=15-20m), Salix 

alba 

Fraxinus 

excelsior, Prunus 

padus, 

Crataegus, Salix 

caprea, Corylus 

Urtica dioica, Rubus, 
Galium aparine, Poa, 
Calystegia sepium, 
Galeobdolon luteum, 
Impatiens glandulifera, 

Vegetation entlang Bach, 

sehr viel Brennnessel 
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(BHD=120cm, 

h=15m) 

avellana, 

Sambucus nigra 

Dactylis glomerata und 
andere Gräser 

 Naturnaher Bach 
mit organischem 
Substrat 

FBO    Lamfertbach 

 Weg, Schotter OVWs    Schotterstraße 

 Nährstoffreicher 
Graben 

FGR    Graben 

 Weg, 
Lockermaterial 

OVWw    3m breiter unbefestigter 

Weg, lehmig 

 Straße, 
asphaltiert 

OVSa    5m asphaltierte Straße 

 Nährstoffreicher 
Graben 

FGR    Graben 

 Nährstoffreicher 
Graben 

FGR    Graben 

 Weg OVW    2,5m breiter, 

unbefestigter, lehmiger 

Feldweg 

 Baumreihe HBA    Baumreihe 

 Straße, 
asphaltiert 

OVSa    asphaltierte Straße 

 Weg OVW   Gräser 3m breiter, stark 

überwachsender 

Feldweg 

 Nährstoffreicher 
Graben 

FGR    Graben 

 Nährstoffreicher 
Graben 

FGR    Graben 

 Straße, 
asphaltiert 

OVSa    Landstraße L559 

 Nährstoffreicher 
Graben 

FGR    Graben 

 Weg OVW    2,5m breiter 

zugewachsener Feldweg 

 Baumreihe HBA    Baumreihe 

 Baumreihe HBA    Baumreihe 

 Nährstoffreicher 
Graben 

FGR    Graben 

 Nährstoffreicher 
Graben 

FGR    Graben 

 Weg OVW   Alopecurus 
myosuroides, Holcus 
lanatus, Elymus 
repens, Agrostis 
capillaris, Bromus 
hordeaceus, Ttifolium 
repena, 
Leucanthemum 
vulfare, Glechoma 
hederacea, Rumex 
acetosella, Poa annua, 

3m breiter, vollständig 

bewachsener 

Wirtschaftsweg zu einem 

Hochsitz 
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Taraxacum, 
Ranunculus repens, 
Cerastium fontanum, 
Argentina anserina 

 Nährstoffreicher 
Graben 

FGR    Graben 

 Weg OVW    3m breiter, unbefestigter 

Feldweg 

 Naturnaher Bach 
mit organischem 
Substrat 

FBO    Auschnippe 

 Naturnaher Bach 
mit organischem 
Substrat 

FBO    Lamfertbach 

 Straße, Schotter OVSs    3m breite Schotterstraße 

 Weg OVW    ca. 3m breiter 

unbefestigter Waldweg, 

größtenteils von hptsl. 

Süßgräsern 

überwachsen 

 Weg OVW    3m breiter unbefestigter, 

teils sehr 

überwachsener, Weg auf 

Kalkschutt 

 Weg, Schotter OVWs    3m breite, verschlammte 

Schotterstraße mit 

Schlaglöchern. Forstweg 

 Mesophiler 
Buchenwald 
kalkärmerer 
Standorte des 
Berg- und 
Hügellands 

WMB Fagus sylvatica 

(BHD=5-50(-

80)cm(Ø30cm), 

h=10-25(-30)m), 

Acer 

pseudoplatanus 

(BHD=10-50cm, 

h=5-25m), Tilia 

cordata 

(BHD=20-30cm, 

h=15-20m), Larix 

decidua 

(BHD=20-40cm, 

h=10-30m), 

Carpinus betulus 

(BHD=15-30cm, 

h=10-15m), 

Quercus robur 

(BHD=120cm, 

h=20m) 

Fagus sylvatica, 

Carpinus 

betulus, Acer 

pseudoplatanus, 

Fraxinus 

excelsior, Alnus 

glutinosa, 

Sambucus nigra, 

Corylus avellana, 

Prunus spinosa, 

Crataegus 

monogyna, 

Sorbus 

aucuparia, 

Frangula alnus, 

Populus tremula 

Poa nemoralis, 
Geranium 
robertianum, Melica 
uniflora, 
Brachypodium 
sylvaticum, Milium 
effusum, Rumex 
sanguineus, Urtica 
dioica, Geum 
urbanum, Hordelymus 
europaeus, Circaea 
lutetiana, Luzula 
luzuloides, Dryopteris 
filix-mas, Galium 
aparine, Rubus, 
Stachys 
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Anhang 2: Hinweise zur artenschutzrechtlichen Prüfung inklusive der Relevanzprüfung der Pflanzen- und Tierarten des Anhang IV der 
FFH-Richtlinie, die in Niedersachsen vorkommen. 

Auf der Ebene des Genehmigungsverfahrens sind prinzipiell alle im Land Niedersachsen vorkommenden Arten des 

Anhangs IV der FFH-Richtlinie und der europäischen Vogelarten gemäß Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie 

betrachtungsrelevant. Dieses Artenspektrum wird im Rahmen der Relevanzprüfung zunächst auf die Arten reduziert, 

die unter Beachtung der Lebensraumansprüche im Untersuchungsgebiet vorkommen können und für die eine 

Beeinträchtigung im Sinne der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG durch Wirkungen des Vorhabens nicht von 

vornherein ausgeschlossen werden kann.  

Dabei werden jene Arten ausgefiltert, für die eine Betroffenheit hinsichtlich der Verbotstatbestände mit hinreichender 

Sicherheit ausgeschlossen werden kann (Relevanzschwelle) und die daher einer artenschutzrechtlichen Prüfung nicht 

mehr unterzogen werden müssen. Dies sind Arten, 

- die im Land Niedersachsen gemäß Roter Liste ausgestorben oder verschollen sind und deren Auftreten in 

Niedersachsen in naher Zukunft unwahrscheinlich erscheint. 

- die nachgewiesenermaßen im Naturraum nicht vorkommen (Datenabfragen, durchgeführte Erhebungen und 

Gutachten). 

- die gemäß Verbreitungskarten prinzipiell auftreten können, aber auf Grund ihrer Lebensraumansprüche und 

der vorhandenen Habitatstrukturen im Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommen können.  

- bei denen sich Beeinträchtigungen (bau-, anlage- und betriebsbedingt) auf Grund der Auswirkungen des 

Vorhabens ausschließen lassen. 

Bei der Artgruppe der Avifauna wird aufgrund des großen zu betrachtenden Artenspektrums auf Kartierungsergebnisse 

zur Ermittlung potenziell betroffener Arten zurückgegriffen.   

Die Dokumentation der Relevanzprüfung erfolgt in tabellarischer Form. Folgende Abkürzungen und Begriffe werden in 

den Tabellen verwendet:  

Rote Liste Niedersachsen/Deutschland: 

0 ausgestorben, erloschen, verschollen 

1 vom Aussterben bedroht 

2 stark gefährdet 

3 gefährdet 

R extrem selten 

G Gefährdung anzunehmen, aber Status 

unbekannt 

V auf der Vorwarnliste 

- keine Rote Liste vorhanden oder nicht 

bewertet 

* ungefährdet 

 

Vorkommen nach Verbreitung 

Ein Vorkommen der Art im Untersuchungsraum ist aufgrund der Ergebnisse der Datenabfrage oder Kartierungen im 

direkten Untersuchungsgebiet bekannt (ja) oder aufgrund von Verbreitungskarten für die Region des 

Untersuchungsgebietes nicht auszuschließen (Mögl.). Kann ein Vorkommen nach der Verbreitung sicher ausgeschlossen 

werden (nein), endet die Relevanzprüfung, da Verbotstatbestände mit hinreichender Sicherheit durch das Vorhaben für 

die betrachtete Art nicht eintreten.  

Vorkommen nach Habitaten 

Ein Vorkommen der Art im Untersuchungsraum ist aufgrund der Ergebnisse der Datenabfrage oder Kartierungen 

nachgewiesen (ja) oder aufgrund der Habitatstrukturen möglich (Mögl.). Kann ein Vorkommen aufgrund fehlender 

geeigneter Habitate im Untersuchungsgebiet sicher ausgeschlossen werden (nein), endet die Relevanzprüfung, da 

Verbotstatbestände mit hinreichender Sicherheit durch das Vorhaben für die betrachtete Art nicht eintreten. 

 

Artenschutzprüfung (Prüfung der Verbotstatbestände) 

Ja  eine Artenschutzrechtliche Prüfung unter Berücksichtigung der Verbotstatbestände ist notwendig, 

erfolgt vorliegend aber zusammen mit der Eingriffsregelung 
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Nein, AA nein, weil ein Vorkommen der Art im Untersuchungsgebiet ausgeschlossen werden kann. 

Nein, NB nein, weil die Art zwar (mögl.) im Untersuchungsgebiet vorkommt, vom Vorhaben aber nicht 

betroffen ist. 

Für alle verbleibenden Arten sind Verbotstatbestände zu prüfen und eventuell notwendige Maßnahmen zu definieren. 

Es ist davon auszugehen, dass die Prüfung der Verbotstatbestände bei der vorliegenden Solarparkplanung über die 

dargestellte Prüfung in Verbindung mit der Eingriffsregelung im ausreichenden Maße erfolgt. Die Prüfung der 

artenschutzrechtlichen Belange wird zum Teil unterstützt durch Habitatanalysen während der Gebietsbegehungen und 

Luftbilddarstellung des Gebiets unterstützt. 

Tabelle 2.1: Liste der im Untersuchungsraum nachgewiesenen und potenziell vorkommenden Pflanzen- und Tierarten, welche im 
Anhang IV der FFH-Richtlinie zu finden sind, mit dem Gefährdungsstatus der Roten Liste Niedersachsens und Deutschlands. Das 
Vorkommen im Untersuchungsgebiet wurde anhand der Verbreitungskarten der Artenporträts des Bundesamtes für Naturschutz und 
der Vollzugshinweise zum Schutz von Pflanzenarten in Niedersachsen bewertet. Vollständige Quellenverweise finden sich im 
Literaturverzeichnis am Ende der Tabelle. 

FFH-
Code 

Deutscher Name 
Wissenschaftlicher 
Name 

RL 
NI 

RL 
D 

Vorkommen 

nach 
Verbreitung 

Vorkommen 
nach 

Habitat 

Artenschutz- 
Prüfung 

Farn- und Blütenpflanzen 

1419 Einfacher Rautenfarn Botrychium simplex 0 1 nein nein nein, AA 

1902 Frauenschuh Cypripedium calceolus 2 3 Mögl. nein nein, NB 

1831 Froschkraut Luronium natans  2 2 nein nein nein, AA 

1614 Kriechender Sellerie Apium repens 1 2 nein nein nein, AA 

1528 Moor-Steinbrech Saxifraga hirculus 0 0 nein nein nein, AA 

1421 Prächtiger Dünnfarn Trichomanes speciosum  R * nein nein nein, AA 

1805 Sand-Silberscharte Jurinea cyanoides 0 2 nein nein nein, AA 

1601 
Schierling-
Wasserfenchel 

Oenanthe conioides 1 1 nein nein nein, AA 

1903 Sumpf-Glanzkraut Liparis loeselii 2 2 nein nein nein, AA 

1437 Vorblattloses Leinblatt Thesium ebracteatum 1 1 nein nein nein, AA 

Säugetiere (exklusive Fledermäuse) 

1337 Europäischer Biber Castor fiber 0 V nein nein nein, AA 

1356 Europäischer Nerz 
Mustela (Lutreola) 
lutreola  

0 0 nein nein nein, AA 

1339 Feldhamster Cricetus cricetus  2 1 nein nein nein, AA 

1355 Fischotter Lutra lutra 1 3 Mögl. nein nein, NB 

1341 Haselmaus Muscardinus avellarius R V ja nein nein, NB 

1361 Luchs Lynx lynx 0 2 nein nein nein, AA 

1351 Schweinswal Phocoena phocoena  1 2 nein nein nein, AA 

1363 Wildkatze Felis silvestris 2 3 ja nein nein, NB 

1352 Wolf Canis lupus 0 3 nein nein nein, AA 

Reptilien 

1220 
Europäische 
Sumpfschildkröte 

Emys orbicularis 0 1 nein nein nein, AA 

1283 Schling- / Glattnatter Coronella austriaca 2 3 ja Mögl. nein, NB 

1261 Zauneidechse Lacerta agilis  3 V ja Mögl. nein, NB 

Amphibien 

1203 
Europäischer 
Laubfrosch 

Hyla arborea 2 3 ja Mögl. nein, NB 
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FFH-
Code 

Deutscher Name 
Wissenschaftlicher 
Name 

RL 
NI 

RL 
D 

Vorkommen 

nach 
Verbreitung 

Vorkommen 
nach 

Habitat 

Artenschutz- 
Prüfung 

1191 Geburtshelferkröte Alytes obstetricans 2 3 ja Mögl. nein, NB 

1193 Gelbbauchunke Bombina variegata 1 2 ja Mögl. nein, NB 

1166 Kammmolch Triturus cristatus 3 3 ja Mögl. nein, NB 

1207 
Kleiner Wasserfrosch, 
Teichfrosch, 
Tümpelfrosch 

Pelophylax (Rana) 
lessonae 

G G nein nein nein, AA 

1197 Knoblauchkröte Pelobates fuscus 3 3 nein nein nein, AA 

1202 Kreuzkröte Bufo calamita 2 V ja Mögl. nein, NB 

1214 Moorfrosch Rana arvalis 3 3 nein nein nein, AA 

1188 Rotbauchunke Bombina bombina 2 2 nein nein nein, AA 

1209 Springfrosch Rana dalmatina 3 V nein nein nein, AA 

1201 Wechselkröte Bufo viridis 1 3 nein nein nein, AA 

Libellen 

1040 Asiatische Keiljungfer Gomphus flavipes 2 * nein nein nein, AA 

1037 Große Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis 2 3 nein nein nein, AA 

1042 Grüne Flussjungfer Ophiogomphus cecilia 3 * nein nein nein, AA 

1048 Grüne Mosaikjungfer Aeshna viridis 1 2 nein nein nein, AA 

1038 Östliche Moosjungfer Leucorrhinia albifrons R 2 nein nein nein, AA 

1039 Sibirische Winterlibelle Sympecma paedisca 1 1 nein nein nein, AA 

1035 Zierliche Moosjungfer Leucorrhinia caudalis R 3 nein nein nein, AA 

Fische und Rundmäuler 

1101 Europäischer Stör Acipenser sturio 0 0 nein nein nein, AA 

1113 Nordseeschnäpel Coregonus maraena 0 3 nein nein nein, AA 

Mollusken 

1032 Bachmuschel Unio crassus - 1 nein nein nein, AA 

4056 
Zierliche 
Tellerschnecke 

Anisus vorticulus - 1 nein nein nein, AA 

Käfer 

1040 Breitrand Dytiscus latissimus  1 1 nein nein nein, AA 

1038 Eremit, Juchtenkäfer Osmoderma eremita  - 2 nein nein nein, AA 

1048 
Großer Eichenbock, 
Heldbock 

Cerambyx cerdo  - 1 nein nein nein, AA 

Tag- und Nachfalter 

1061 
Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 

Maculinea nausithous 1 V ja nein nein, NB 

1060 Großer Feuerfalter Lycaena dispar  0 3 nein nein nein, AA 

1076 Nachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina  2 * nein nein nein, AA 

1058 
Schwarzfleckiger oder 
Quendel- 
Ameisenbläuling 

Maculinea arion  1 3 nein nein nein, AA 

1070 Wald-Wiesenvögelchen Coenonympha hero  1 2 nein nein nein, AA 
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Anhang 3: Karte der Biotopkartierung im A3-Format.

 


